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VERKAUFSBESCHRÄNKUNG 

 

 

Die Lupus alpha Investment GmbH ist und wird nicht gemäß dem United States Investment Company Act 

von 1940 in seiner gültigen Fassung registriert. Die Anteile des Sondervermögens sind und werden nicht 

gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner gültigen Fassung oder nach den Wertpapier-

gesetzen eines Bundesstaates der Vereinigten Staaten von Amerika registriert. Anteile dieses Sonderver-

mögens dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch einer US-Person oder auf deren Rechnung ange-

boten oder verkauft werden. Am Erwerb von Anteilen Interessierte müssen gegebenenfalls darlegen, dass 

sie keine US-Person sind und Anteile weder im Auftrag von US-Personen erwerben noch an US-Personen 

weiterveräußern. Zu den US-Personen zählen natürliche Personen, wenn sie ihren Wohnsitz in den Ver-

einigten Staaten haben. US-Personen können auch Personen- oder Kapitalgesellschaften sein, wenn sie 

etwa gemäß den Gesetzen der USA bzw. eines US-Bundesstaats, Territoriums oder einer US-Besitzung 

gegründet werden. 

 

 

HINWEIS ZUM VERKAUFSPROSPEKT 

 

 

Der Kauf und Verkauf von Anteilen an diesem Sondervermögen erfolgt auf Basis des Verkaufsprospekts, 

des Basisinformationsblatts und der Allgemeinen Anlagebedingungen in Verbindung mit den Besonde-

ren Anlagebedingungen in der jeweils geltenden Fassung. Die Allgemeinen Anlagebedingungen und die 

Besonderen Anlagebedingungen sind im Anschluss an diesen Verkaufsprospekt abgedruckt. 

 

Der Verkaufsprospekt ist dem am Erwerb eines Anteils an diesem Sondervermögen Interessierten sowie 

jedem Anleger des Sondervermögens zusammen mit dem letzten veröffentlichten Jahresbericht sowie 

dem gegebenenfalls nach dem Jahresbericht veröffentlichten Halbjahresbericht auf Verlangen kostenlos 

zur Verfügung zu stellen. Daneben sind dem am Erwerb eines Anteils an diesem Fonds Interessierten das 

Basisinformationsblatt rechtzeitig vor Vertragsschluss kostenlos zur Verfügung zu stellen. 

 

Von dem Verkaufsprospekt abweichende Auskünfte oder Erklärungen dürfen nicht abgegeben werden. 

Jeder Kauf von Anteilen auf der Basis von Auskünften oder Erklärungen, welche nicht in dem Verkaufs-

prospekt bzw. dem Basisinformationsblatt enthalten sind, erfolgt ausschließlich auf Risiko des Käufers. 

 

Der Verkaufsprospekt wird ergänzt durch den jeweils letzten Jahresbericht und dem gegebenenfalls nach 

dem Jahresbericht veröffentlichten Halbjahresbericht. 
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Wichtigste Rechtliche Auswirkungen der Vertragsbeziehung  

 

Durch den Erwerb der Anteile wird der Anleger Miteigentümer der vom vorliegenden Sondervermögen gehal-

tenen Vermögensgegenstände nach Bruchteilen. Er kann über die Vermögensgegenstände nicht verfügen. Mit 

den Anteilen sind keine Stimmrechte verbunden. 

 

Sämtliche Veröffentlichungen und Werbeschriften sind in deutscher Sprache abzufassen oder mit einer deut-

schen Übersetzung zu versehen. Die Lupus alpha Investment GmbH wird ferner die gesamte Kommunikation 

mit ihren Anlegern in deutscher Sprache führen. 

 

Durchsetzung von Rechten 

 

Das Rechtsverhältnis zwischen der Lupus alpha Investment GmbH (die „KVG“) und dem Anleger sowie die vor-

vertraglichen Beziehungen richten sich nach deutschem Recht. Der Sitz der Lupus alpha Investment GmbH ist 

Gerichtsstand für Klagen des Anlegers gegen die KVG aus dem Vertragsverhältnis. Anleger, die Verbraucher sind 

(siehe die folgende Definition) und in einem anderen EU-Staat wohnen, können auch vor einem zuständigen 

Gericht an ihrem Wohnsitz Klage erheben. Die Vollstreckung von gerichtlichen Urteilen richtet sich nach der 

Zivilprozessordnung, ggf. dem Gesetz über die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung bzw. der Insol-

venzordnung. Da die Lupus alpha Investment GmbH inländischem Recht unterliegt, bedarf es keiner Anerken-

nung inländischer Urteile vor deren Vollstreckung. 

 

Zur Durchsetzung ihrer Rechte können Anleger den Rechtsweg vor den ordentlichen Gerichten beschreiten oder, 

soweit ein solches zur Verfügung steht, auch ein Verfahren für alternative Streitbeilegung anstrengen. 

 

Die Gesellschaft verpflichtet sich zur Teilnahme an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungs-

stelle. Bei Streitigkeiten können Verbraucher sich an die behördliche Verbraucherschlichtungsstelle bei der Bun-

desanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht:  

 

Bundesanstalt für Finanzdienstleitungsaufsicht 

Schlichtungsstelle bei der BaFin 

Graurheindorfer Straße 108, D-53117 Bonn 

 

www.bafin.de/schlichtungsstelle 

 

Bei Streitigkeiten aus der Anwendung der Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches betreffend Fernabsatz-

verträge über Finanzdienstleistungen ist dies die Schlichtungsstelle bei der Deutschen Bundesbank. Die Kon-

taktdaten lauten: 

 

Deutsche Bundesbank 

Schlichtungsstelle  

Postfach 11 12 32  

60047 Frankfurt 

E-Mail: schlichtung@bundesbank.de 

www.bundesbank.de 

 

Das Recht, die Gerichte anzurufen, bleibt hiervon unberührt. 
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Kurzangaben zur Kapitalverwaltungsgesellschaft, zur Verwahrstelle, zum Abschluss-

prüfer und zum OGAW-Sondervermögen  
 

Kapitalverwaltungsgesellschaft 
 

Lupus alpha Investment GmbH 

Speicherstraße 49-51 

D-60327 Frankfurt am Main 

 

Tel.:  +49 69 365058-7000 

Fax:  +49 69 365058-8700 

www.lupusalpha.de 

 

Handelsregister Frankfurt/Main 

HRB-Nr. 52705 

 

 

Kontaktstelle für Anlegerinformationen 

Service Center  

Tel.: +49 69 365058-7000 

E-Mail: info@lupusalpha.de 

 

 

Eigenkapital per 31.12.2024 

 

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: 2,56 Mio. EUR 

 

 

Gesellschafter 

 

Lupus alpha Asset Management AG (100 %) 

 

 

Aufsichtsrat 

 

Vorsitzender 

Dr. Oleg de Lousanoff, Rechtsanwalt und Notar 

 

stellvertretender Vorsitzender 

Dietrich Twietmeyer, Dipl. Agr. Ing. 

 

Dr. Helmut Wölfel, Rechtsanwalt 

 

 

Geschäftsführung 

 

Dr. Götz Albert 

Michael Frick 

Ralf Lochmüller 

 

 

Mandate der Geschäftsführung 

 

Dr. Götz Albert 

 

Vorstand der Lupus alpha Asset Management AG, Frankfurt am Main 
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Michael Frick 

 

Vorstand der Lupus alpha Asset Management AG, Frankfurt am Main 

 

Ralf Lochmüller  

 

Sprecher des Vorstands der Lupus alpha Asset Management AG, Frankfurt am Main 

Geschäftsführer der Lupus alpha Holding GmbH, Frankfurt am Main 

 

 

 

Verwahrstelle 
 

Kreissparkasse Köln 

Neumarkt 18 - 24 

D-50667 Köln 

 

Haftendes Eigenkapital per 31.12.2024 

1.905 Mio. EUR 

 

 

 

Wirtschaftsprüfer für das OGAW-Sondervermögen  
 

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

The Squaire 

Am Flughafen 

D–60549 Frankfurt am Main 

 

 

 

Wirtschaftsprüfer für die Kapitalverwaltungsgesellschaft 
 

PricewaterhouseCoopers GmbH 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Friedrich-Ebert-Anlage 35-37 

60327 Frankfurt am Main 

 

Die vorstehenden Angaben werden in den Jahres- und Halbjahresberichten jeweils aktualisiert. 
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1. GRUNDLAGEN 

Das Sondervermögen  

 

Lupus alpha Smaller Pan European Champions 

 

(nachfolgend „Fonds“) ist ein Organismus für ge-

meinsame Anlagen, der von einer Anzahl von Anle-

gern Kapital einsammelt, um es gemäß einer festge-

legten Anlagestrategie zum Nutzen dieser Anleger zu 

investieren (nachfolgend „Investmentvermögen“). 

Der Fonds ist ein Investmentvermögen gemäß der 

Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 13. Juli 2009 zur Koordinierung 

der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend 

bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in 

Wertpapieren (nachfolgend „OGAW“) im Sinne des 

Kapitalanlagegesetzbuchs (nachfolgend „KAGB“). Er 

wird von der Lupus alpha Investment GmbH (nach-

folgend „Gesellschaft“) verwaltet.  

 

Die Gesellschaft legt das bei ihr eingelegte Kapital im 

eigenen Namen für gemeinschaftliche Rechnung der 

Anleger nach dem Grundsatz der Risikomischung in 

den nach dem KAGB zugelassenen Vermögensge-

genständen gesondert vom eigenen Vermögen in 

Form von Sondervermögen an. Der Geschäftszweck 

des Fonds ist auf die Kapitalanlage gemäß einer fest-

gelegten Anlagestrategie im Rahmen einer kol-

lektiven Vermögensverwaltung mittels der bei ihm 

eingelegten Mittel beschränkt; eine operative Tätig-

keit und eine aktive unternehmerische Bewirtschaf-

tung der gehaltenen Vermögensgegenstände ist aus-

geschlossen.  

 

In welche Vermögensgegenstände die Gesellschaft 

die Gelder der Anleger anlegen darf und welche Best-

immungen sie dabei zu beachten hat, ergibt sich aus 

dem KAGB, den dazugehörigen Verordnungen sowie 

dem Investmentsteuergesetz (nachfolgend „InvStG“) 

und den Anlagebedingungen, die das Rechtsverhält-

nis zwischen den Anlegern und der Gesellschaft re-

geln. Die Anlagebedingungen umfassen einen Allge-

meinen und einen Besonderen Teil („Allgemeine An-

lagebedingungen” und „Besondere Anlagebedingun-

gen”). Anlagebedingungen für ein Publikums-Invest-

mentvermögen müssen vor deren Verwendung von 

der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 

(„BaFin“) genehmigt werden. Der Fonds gehört nicht 

zur Insolvenzmasse der Gesellschaft. 

 

Der Verkaufsprospekt, das Basisinformationsblatt, die 

Anlagebedingungen sowie die aktuellen Jahres- und 

Halbjahresberichte sind kostenlos bei der Gesell-

schaft oder im Internet unter www.lupusalpha.de 

oder www.fundinfo.com erhältlich.  

 

Zusätzliche Informationen über die Anlagegrenzen 

des Risikomanagements dieses Fonds, die Risikoma-

nagementmethoden und die jüngsten Entwicklungen 

bei den Risiken und Renditen der wichtigsten Kate-

gorien von Vermögensgegenständen sind auf Nach-

frage in elektronischer oder schriftlicher Form bei der 

Gesellschaft erhältlich. 

 

Sofern die Gesellschaft einzelnen Anlegern weitere 

Informationen über die Zusammensetzung des 

Fondsportfolios oder dessen Wertentwicklung über-

mittelt, wird sie diese Informationen zeitgleich allen 

Anlegern des Fonds zur Verfügung stellen. Die Anle-

ger können unter www.lupusalpha.de in der Rubrik 

„Downloads – Pflichtveröffentlichungen – Anlegerin-

formationen für Anteilinhaber“ einen elektronischen 

Zugang zu diesen Daten beantragen. Voraussetzung 

ist unter anderem der Abschluss einer Vertraulich-

keitsvereinbarung. 

 

Die Anlagebedingungen sind im Anschluss an diesen 

Verkaufsprospekt in dieser Unterlage abgedruckt. Die 

Anlagebedingungen können von der Gesellschaft ge-

ändert werden. Änderungen der Anlagebedingungen 

bedürfen der Genehmigung durch die BaFin. Ände-

rungen der Anlagegrundsätze des Fonds sind nur un-

ter der Bedingung zulässig, dass die Gesellschaft den 

Anlegern anbietet, ihre Anteile entweder ohne wei-

tere Kosten vor dem Inkrafttreten der Änderungen 

zurückzunehmen oder ihre Anteile gegen Anteile an 

Investmentvermögen mit vergleichbaren Anlage-

grundsätzen kostenlos umzutauschen, sofern derar-

tige Investmentvermögen von der Gesellschaft oder 

einem anderen Unternehmen aus ihrem Konzern ver-

waltet werden. 

 

Die vorgesehenen Änderungen werden im Bundes-

anzeiger und darüber hinaus im elektronischen Infor-

mationsmedium www.fundinfo.com oder auf der In-

ternetseite der Gesellschaft unter www.lupusalpha.de 

bekannt gemacht. Betreffen die Änderungen Vergü-

tungen und Aufwandserstattungen, die aus dem 

Fonds entnommen werden dürfen, oder die Anlage-

grundsätze des Fonds oder wesentliche Anleger-

rechte, werden die Anleger außerdem über ihre de-

potführenden Stellen durch ein Medium informiert, 

auf welchem Informationen für eine den Zwecken der 

Informationen angemessene Dauer gespeichert, ein-

sehbar und unverändert wiedergegeben werden, 

etwa in Papierform oder elektronischer Form (soge-

nannter dauerhafter Datenträger). Diese Information 

umfasst die wesentlichen Inhalte der geplanten Än-

derungen, ihre Hintergründe, die Rechte der Anleger 

in Zusammenhang mit der Änderung sowie einen 

Hinweis darauf, wo und wie weitere Informationen er-

langt werden können.   
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Die Änderungen treten frühestens am Tage nach ih-

rer Bekanntmachung in Kraft. Änderungen von Rege-

lungen zu den Vergütungen und Aufwendungser-

stattungen treten frühestens vier Wochen nach ihrer 

Bekanntmachung in Kraft, wenn nicht mit Zustim-

mung der BaFin ein früherer Zeitpunkt bestimmt 

wurde. Änderungen der bisherigen Anlagegrund-

sätze des Fonds treten ebenfalls frühestens vier Wo-

chen nach Bekanntmachung in Kraft. 

2. VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 

2.1. Firma, Rechtsform und Sitz 

Der Fonds wird von der am 15.07.2001 gegründeten 

Lupus alpha Investment GmbH (vormals Lupus alpha 

Kapitalanlagegesellschaft mbH) mit Sitz in D-60327 

Frankfurt am Main, Speicherstraße 49-51, verwaltet.  

 

Die Gesellschaft, in der Rechtsform einer Gesellschaft 

mit beschränkter Haftung (GmbH) hat eine Erlaubnis 

als Kapitalverwaltungsgesellschaft nach dem Kapital-

anlagegesetzbuch (KAGB). 

 
Die Gesellschaft durfte seit 2001 neben Wertpapier-

Sondervermögen auch Geldmarkt- und, Investment-

fondsanteilsondervermögen verwalten. Nach der An-

passung an das Investmentgesetz durfte die Gesell-

schaft seit März 2004 Richtlinienkonforme Sonder-

vermögen, Spezial- sowie Gemischte Sondervermö-

gen und Sondervermögen mit zusätzlichen Risiken 

verwalten. Seit Juli 2009 durfte die Gesellschaft Richt-

linienkonforme Sondervermögen, Spezial- sowie Ge-

mischte Sondervermögen, Sonstige Sondervermö-

gen und Sondervermögen mit zusätzlichen Risiken 

verwalten. 

 

Im Rahmen der Anpassung an das Kapitalanlagege-

setzbuch darf die Gesellschaft seit Juli 2013 OGAW-

Sondervermögen gemäß der OGAW-Richtlinie ver-

walten.  

 

Des Weiteren darf die Gesellschaft seit Juli 2014 nach 

Maßgaben des Kapitalanlagegesetzbuchs folgende 

Investmentvermögen verwalten: 

 

• Gemischte Investmentvermögen (§§ 218 f. KAGB); 

 

• Sonstige Investmentvermögen (§§ 220 ff. KAGB); 

 

• Geschlossene inländische Publikums-AIF gemäß 

§§ 261 ff. KAGB sowie geschlossene inländische 

Spezial-AIF gemäß §§ 285 ff. KAGB, welche in die 

folgenden Vermögensgegenstände investieren: 

 

- die Vermögensgegenstände gemäß  

§ 261 Abs. 1 Nr. 4 bis 6 KAGB, 

 

- Wertpapiere gemäß § 193 KAGB,  

 

- Geldmarktinstrumente gemäß § 194 

KAGB 

und 

 

- Bankguthaben gemäß § 195 KAGB. 

 

• Offene inländische Spezial-AIF mit festen Anlage-

bedingungen gemäß § 284 KAGB, welche in fol-

gende Vermögensgegenstände investieren: Die in 

§ 284 Abs. 1 und Abs. 2 KAGB genannten Vermö-

gensgegenstände, mit Ausnahme der in § 284 Abs. 

2 Nr. 2 Buchstaben e), f) und h) genannten Vermö-

gensgegenstände.  

 

• Allgemeine offene inländische Spezial-AIF gemäß 

§ 282 KAGB, – einschließlich Hedgefonds gemäß 

§ 283 KAGB – welche in folgende Vermögensge-

genstände investieren:  Die in § 284 Abs. 1 und Abs. 

2 genannten Vermögensgegenstände, mit Aus-

nahme der in § 284 Abs. 2 Nr. 2 Buchstaben e), f) 

und h) genannten Vermögensgegenstände. 

 

• EU-OGAW, EU-AIF und ausländische AIF, deren zu-

lässige Vermögensgegenstände denen für inländi-

sche Investmentvermögen entsprechen. 

 

2.2. Vorstand/Geschäftsführung und Aufsichtsrat 

Nähere Angaben über die Geschäftsführung und die 

Zusammensetzung des Aufsichtsrates finden Sie zu 

Beginn des Verkaufsprospekts im Abschnitt „Kurzan-

gaben zur Kapitalverwaltungsgesellschaft, zur Ver-

wahrstelle und zum Abschlussprüfer“ und dann „Ka-

pitalverwaltungsgesellschaft“. 

 

2.3. Eigenkapital und zusätzliche Eigenmittel 

Nähere Angaben über das gezeichnete Kapital sowie 

über das haftende Eigenkapital der Gesellschaft fin-

den Sie zu Beginn des Verkaufsprospekts im Ab-

schnitt „Kurzangaben zur Kapitalverwaltungsgesell-

schaft, zur Verwahrstelle und zum Abschlussprüfer“ 

und dann „Kapitalverwaltungsgesellschaft“. 

 

Die Gesellschaft hat die Berufshaftungsrisiken, die 

sich durch die Verwaltung von Investmentvermögen 

ergeben, die nicht der OGAW-Richtlinie entsprechen, 

sogenannte alternativen Investmentvermögen (nach-

folgend: „AIF“), und auf berufliche Fahrlässigkeit ihrer 

Organe oder Mitarbeiter zurückzuführen sind, abge-

deckt durch Eigenmittel in Höhe von wenigstens 

0,01 Prozent des Werts der Portfolios allerverwalte-

ten AIF, wobei dieser Betrag jährlich überprüft und 

angepasst wird. Diese Eigenmittel sind von dem an-

gegebenen haftenden Eigenkapital umfasst. 
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3. VERWAHRSTELLE 

Für den Fonds hat das Kreditinstitut Kreissparkasse 

Köln mit Sitz in D-50667 Köln, Neumarkt 18-24, die 

Funktion der Verwahrstelle übernommen. Die Ver-

wahrstelle ist ein Kreditinstitut nach deutschem 

Recht. Ihre Haupttätigkeit ist das Giro, Einlagen und 

Kreditgeschäft sowie das Wertpapiergeschäft. 

 

Das KAGB sieht eine Trennung der Verwaltung und 

der Verwahrung von Sondervermögen vor. Die Ver-

wahrstelle verwahrt die Vermögensgegenstände in 

Sperrdepots bzw. auf Sperrkonten. Bei Vermögens-

gegenständen, die nicht verwahrt werden können, 

prüft die Verwahrstelle, ob die Verwaltungsgesell-

schaft Eigentum an diesen Vermögensgegenständen 

erworben hat. Sie überwacht, ob die Verfügungen der 

Gesellschaft über die Vermögensgegenstände den 

Vorschriften des KAGB und den Anlagebedingungen 

entsprechen.  Die Anlage in Bankguthaben bei einem 

anderen Kreditinstitut sowie Verfügungen über sol-

che Bankguthaben sind nur mit Zustimmung der Ver-

wahrstelle zulässig.  Die Verwahrstelle muss ihre Zu-

stimmung erteilen, wenn die Anlage bzw. Verfügung 

mit den Anlagebedingungen und den Vorschriften 

des KAGB vereinbar ist.  

 

Daneben hat die Verwahrstelle insbesondere fol-

gende Aufgaben: 

 

• Ausgabe und Rücknahme der Anteile des 

Fonds, 

• Sicherzustellen, dass die Ausgabe und Rück-

nahme der Anteile sowie die Anteilwertermitt-

lung den Vorschriften des KAGB und den An-

lagebedingungen des Fonds entsprechen,  

• Sicherzustellen, dass bei den für gemein-

schaftliche Rechnung der Anleger getätigten 

Geschäften der Gegenwert innerhalb der übli-

chen Fristen in ihre Verwahrung gelangt,  

• Sicherzustellen, dass die Erträge des Fonds 

nach den Vorschriften des KAGB und nach den 

Anlagebedingungen verwendet werden,  

• Überwachung von Kreditaufnahmen durch die 

Gesellschaft für Rechnung des Fonds sowie 

gegebenenfalls Zustimmung zur Kreditauf-

nahme,  

• Sicherzustellen, dass Sicherheiten für Wertpa-

pierdarlehen rechtswirksam bestellt und je-

derzeit vorhanden sind. 

 

3.1. Unterverwahrung 

Die Verwahrstelle hat Verwahraufgaben auf andere 

Unternehmen (Unterverwahrer) übertragen. Die von 

der Verwahrstelle beauftragten Unterverwahrer sind 

im Anschluss an diesen Verkaufsprospekt aufgelistet.  

 

Die Liste der Unterverwahrer hat die Gesellschaft von 

der Verwahrstelle mitgeteilt bekommen. Die Gesell-

schaft hat diese Information auf Plausibilität geprüft. 

Sie ist jedoch auf Zulieferung der Information durch 

die Verwahrstelle angewiesen und kann die Richtig-

keit und Vollständigkeit im Einzelnen nicht überprü-

fen. Die Liste der Unterverwahrer kann sich allerdings 

jederzeit ändern. Im Regelfall werden auch nicht 

sämtliche dieser Unterverwahrer für den Fonds ge-

nutzt.  

 

3.2. Haftung der Verwahrstelle 

Die Verwahrstelle ist grundsätzlich für alle Vermö-

gensgegenstände, die von ihr oder mit ihrer Zustim-

mung von einer anderen Stelle verwahrt werden, ver-

antwortlich. Im Falle des Verlustes eines solchen Ver-

mögensgegenstandes haftet die Verwahrstelle ge-

genüber dem Fonds und dessen Anlegern, es sei 

denn der Verlust ist auf Ereignisse außerhalb des Ein-

flussbereichs der Verwahrstelle zurückzuführen. Für 

Schäden, die nicht im Verlust eines Vermögensge-

genstandes bestehen, haftet die Verwahrstelle 

grundsätzlich nur, wenn sie ihre Verpflichtungen nach 

den Vorschriften des KAGB mindestens fahrlässig 

nicht erfüllt hat.  

 

3.3. Aktuelle Informationen zu Verwahrstelle  

Auf Verlangen übermittelt die Gesellschaft den Anle-

gern Informationen auf dem neuesten Stand zur Ver-

wahrstelle und ihren Pflichten, zu den Unterverwah-

rern sowie zu möglichen Interessenkonflikten in Zu-

sammenhang mit der Tätigkeit der Verwahrstelle 

oder der Unterverwahrer. 

4. DER FONDS 

Der Fonds wurde am 5. Dezember 2013 für unbe-

stimmte Dauer aufgelegt.  

 

Die Anleger sind an den Vermögensgegenständen 

des Fonds entsprechend der Anzahl ihrer Anteile als 

Miteigentümer bzw. als Gläubiger nach Bruchteilen 

beteiligt. Der Fonds ist nicht Teilfonds einer 

Umbrella-Konstruktion. Fondswährung ist der Euro. 

 

Es sind momentan Anteile von drei Anteilklassen er-

hältlich, die sich hinsichtlich der Höhe der Verwal-

tungsvergütung und der Mindestanlagesumme so-

wie der Ertragsverwendung unterscheiden. Die An-

teilklassen tragen die Bezeichnung „C“, „CT“ und „R“. 
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Alle ausgegebenen Anteile einer Anteilklasse haben 

die gleichen Rechte. Die Ausstattungsmerkmale der 

Anteilklasse sind in diesem Verkaufsprospekt unter 

Punkt 11. „Anteile“ sowie unter Punkt 12.2. „Verwal-

tungs- und sonstige Kosten“ beschrieben. 

5. ANLAGEZIELE, -STRATEGIE, -GRUNDSÄTZE 

UND -GRENZEN  

5.1. Anlageziel und -strategie 

Das Fondsmanagement strebt einen mittel- bis lang-

fristigen Kapitalzuwachs durch eine positive Entwick-

lung der Kurse der im Fonds enthaltenen Vermögens-

werte an. Das Fondsmanagement investiert in kleine 

und mittelgroße Gesellschaften in Europa. Der Fokus 

liegt auf Qualitätsunternehmen, welche sich durch 

eine attraktive Marktposition, eine solide Bilanz und 

ein stabiles Geschäftsmodell auszeichnen.  

 

Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale 

Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie im Sinne 

des Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung., strebt aber 

keine nachhaltigen Investitionen als Ziel an. Informa-

tionen über ökologische und/oder soziale Merk-

male, die von diesem Fonds beworben werden, 

sind im Anhang „Anhang zur Offenlegungs- und 

Taxonomieverordnung“ zu diesem Verkaufspros-

pekt zu finden. Weiterführende Informationen kön-

nen auf der folgenden Internetseite der Gesellschaft 

in der Rubrik „Fonds“, Bezeichnung des Fonds, „Mehr 

Informationen“ und dann mit dem Dokumentenna-

men „ESG Methodik“ abgerufen werden: 

https://www.lupusalpha.de/fonds 

 

Aufgrund der vorgenommenen Bewertung des Nach-

haltigkeitsrisikos ist es wahrscheinlich, dass die Nach-

haltigkeitsrisiken, denen der Fonds ausgesetzt sein 

kann, aufgrund der Anwendung der oben erläuterten 

Grundsätze der Nachhaltigkeit mittel- bis langfristig 

eine geringere Auswirkung auf den Wert der Anlagen 

des Fonds haben werden. 

 

Die aktive Auswahl der Wertpapiere erfolgt durch 

eine umfassende Analyse der einzelnen Gesellschaft 

auf Basis qualitativer und quantitativer Kriterien (Ein-

zeltitelauswahl („Stock Picking“) als zentrales Instru-

ment). Dies wird durch persönliche Gespräche mit 

dem Management der Gesellschaft unterstützt. 

 

Der Fonds bildet keinen Wertpapierindex ab. Die Ge-

sellschaft orientiert sich für den Fonds an dem 

STOXX® Europe TMI Small Net Return EUR Index als 

Vergleichsmaßstab. Der STOXX® Europe TMI Small 

Net Return EUR Index wird nicht abgebildet. Das 

Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Er-

messen aktiv über die Auswahl der Vermögensge-

genstände unter Berücksichtigung der vorangestell-

ten Anlagestrategie. Es zielt darauf ab, die Wertent-

wicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen. Die 

Zusammensetzung des Fonds sowie seine Wertent-

wicklung können wesentlich bis vollständig und lang-

fristig – positiv oder negativ – vom Vergleichsmaß-

stab abweichen. 

 

Eine Gegenüberstellung der Wertentwicklung des 

Fonds mit der Wertentwicklung des Vergleichsmaß-

stabes ist in diesem Verkaufsprospekt unter Punkt 

14.1. „Wertentwicklung“ zu finden.  

 

Die diesem Fonds zugrunde liegenden Investitionen 

berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch 

nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 

 

Die mit dieser Anlagepolitik verbundenen Risiken 

sind in Punkt 6 „Risikohinweise“ und in Punkt 7 „Er-

läuterung des Risikoprofils des Fonds“ ausführlich 

dargestellt. 

 

ES KANN KEINE ZUSICHERUNG GEGEBEN WER-

DEN, DASS DIE ZIELE DER ANLAGEPOLITIK TAT-

SÄCHLICH ERREICHT WERDEN. 

 

5.2. Anlagegrundsätze 

Für den Fonds können, die nach dem KAGB und den 

Anlagebedingungen zulässigen Vermögensgegen-

stände erworben werden. 

 

Die Gesellschaft darf außerdem in Wertpapiere und 

Geldmarktinstrumente der im Abschnitt „Anlage-

grenzen für öffentliche Emittenten“ genannten Aus-

steller mehr als 35 Prozent des Wertes des Fonds an-

legen. 

Auch bei sorgfältigster Auswahl der Wertpapiere 

kann nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste 

durch Vermögensverfall von Emittenten eintreten. 

Die Gesellschaft versucht aber unter Anwendung von 

modernen Analysemethoden die bestehenden Risi-

ken einer Wertpapieranlage zu minimieren und die 

Chancen zu erhöhen. 

 

5.3. Vermögensgegenstände im Einzelnen 

Die Gesellschaft kann für Rechnung des Fonds fol-

gende Vermögensgegenstände erwerben: 

• Wertpapiere gemäß § 193 KAGB,  

 

• Geldmarktinstrumente gemäß § 194 KAGB,  

 

• Bankguthaben gemäß § 195 KAGB,  

 

• Investmentanteile gemäß § 196 KAGB,  

 

• Derivate gemäß § 197 KAGB,  
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• Sogenannte sonstige Anlageinstrumente ge-

mäß § 198 KAGB. 

 

Die Gesellschaft darf diese Vermögensgegenstände 

innerhalb der insbesondere in den Abschnitten „An-

lagegrenzen für Wertpapiere und Geldmarktinstru-

mente auch unter Einsatz von Derivaten sowie Bank-

guthaben“ dargestellten Anlagegrenzen erwerben. 

Einzelheiten zu diesen Vermögensgegenständen und 

den hierfür geltenden Anlagegrenzen sind nachfol-

gend dargestellt. 

 

5.4. Wertpapiere 

Die Gesellschaft darf für Rechnung des Fonds Wert-

papiere in- und ausländischer Emittenten erwerben, 

 

1. wenn sie an einer Börse in einem Mitgliedstaat 

der Europäischen Union („EU“) oder in einem an-

deren Vertragsstaat des Abkommens über den 

Europäischen Wirtschaftsraum („EWR“) zum 

Handel zugelassen oder in einem dieser Staaten 

an einem anderen organisierten Markt zugelas-

sen oder in diesen einbezogen sind,  

 

2. wenn sie ausschließlich an einer Börse außerhalb 

der Mitgliedstaaten der EU oder außerhalb der 

anderen Vertragsstaaten des Abkommens über 

den EWR zum Handel zugelassen oder in einem 

dieser Staaten an einem anderen organisierten 

Markt zugelassen oder in diesen einbezogen 

sind, sofern die BaFin die Wahl dieser Börse oder 

dieses organisierten Marktes zugelassen hat. 

 

Wertpapiere aus Neuemissionen dürfen erworben 

werden, wenn nach ihren Ausgabebedingungen die 

Zulassung an oder Einbeziehung in eine der unter 1. 

und 2. genannten Börsen oder organisierten Märkte 

beantragt werden muss, und die Zulassung oder Ein-

beziehung innerhalb eines Jahres nach Ausgabe er-

folgt. 

 

Als Wertpapiere in diesem Sinne gelten auch 

• Anteile an geschlossenen Investmentvermögen 

in Vertrags- oder Gesellschaftsform, die einer 

Kontrolle durch die Anteilseigner unterliegen 

(sog. Unternehmenskontrolle), d.h. die Anteils-

eigner müssen Stimmrechte in Bezug auf we-

sentliche Entscheidungen haben, sowie das 

Recht die Anlagepolitik mittels angemessener 

Mechanismen zu kontrollieren. Das Investment-

vermögen muss zudem von einem Rechtsträger 

verwaltet werden, der den Vorschriften für den 

Anlegerschutz unterliegt, es sei denn das Invest-

mentvermögen ist in Gesellschaftsform aufge-

legt und die Tätigkeit der Vermögensverwaltung 

wird nicht von einem anderen Rechtsträger 

wahrgenommen. 

• Finanzinstrumente, die durch andere Vermö-

genswerte besichert oder an die Entwicklung an-

derer Vermögenswerte gekoppelt sind. Soweit in 

solche Finanzinstrumente Komponenten von 

Derivaten eingebettet sind, gelten weitere An-

forderungen, damit die Gesellschaft diese als 

Wertpapiere erwerben darf. 

 

Die Wertpapiere dürfen nur unter folgenden Voraus-

setzungen erworben werden: 

 

• Der potentielle Verlust, der dem Fonds entste-

hen kann, darf den Kaufpreis des Wertpapiers 

nicht übersteigen. Eine Nachschusspflicht darf 

nicht bestehen. 

 

• Eine mangelnde Liquidität des vom Fonds erwor-

benen Wertpapiers darf nicht dazu führen, dass 

der Fonds den gesetzlichen Vorgaben über die 

Rücknahme von Anteilen nicht mehr nachkom-

men kann. Dies gilt unter Berücksichtigung der 

gesetzlichen Möglichkeit, in besonderen Fällen 

die Anteilrücknahme aussetzen zu können (vgl. 

Abschnitt 11.1 „Ausgabe und Rücknahme von 

Anteilen“) 

 

• Eine verlässliche Bewertung des Wertpapiers 

durch exakte, verlässliche und gängige Preise 

muss verfügbar sein; diese müssen entweder 

Marktpreise sein oder von einem Bewertungs-

system gestellt werden, das von dem Emittenten 

des Wertpapiers unabhängig ist. 

 

• Über das Wertpapier müssen angemessene In-

formation vorliegen, entweder in Form von re-

gelmäßigen, exakten und umfassenden Informa-

tionen des Marktes über das Wertpapier oder in 

Form eines gegebenenfalls dazugehörigen Port-

folios. 

 

• Das Wertpapier ist handelbar. 

 

• Der Erwerb des Wertpapiers steht im Einklang 

mit den Anlagezielen bzw. der Anlagestrategie 

des Fonds. 

 

• Die Risiken des Wertpapiers werden durch das 

Risikomanagement des Fonds in angemessener 

Weise erfasst.  

Wertpapiere dürfen zudem in folgender Form erwor-

ben werden: 

 

• Aktien, die dem Fonds bei einer Kapitalerhöhung 

aus Gesellschaftsmitteln zustehen,  

 

• Wertpapiere, die in Ausübung von zum Fonds 

gehörenden Bezugsrechten erworben werden, 
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Als Wertpapiere in diesem Sinn dürfen für den Fonds 

auch Bezugsrechte erworben werden, sofern sich die 

Wertpapiere, aus denen die Bezugsrechte herrühren, 

im Fonds befinden können. 

 

5.5. Geldmarktinstrumente 

Die Gesellschaft darf für Rechnung des Fonds in Geld-

marktinstrumente investieren, die üblicherweise auf 

dem Geldmarkt gehandelt werden, sowie in verzinsli-

che Wertpapiere, die alternativ 

 

• zum Zeitpunkt ihres Erwerbs für des Fonds eine 

Laufzeit oder Restlaufzeit von höchstens 397 Ta-

gen haben.  

 

• zum Zeitpunkt ihres Erwerbs für den Fonds eine 

Laufzeit oder Restlaufzeit haben, die länger als 

397 Tage ist, deren Verzinsung aber nach den 

Emissionsbedingungen regelmäßig, mindestens 

einmal in 397 Tagen marktgerecht angepasst 

werden muss. 

 

• deren Risikoprofil dem Risikoprofil von Wertpa-

pieren entspricht, die das Kriterium der Restlauf-

zeit oder das der Zinsanpassung erfüllen. 

  

Für den Fonds dürfen Geldmarktinstrumente erwor-

ben werden, wenn sie  

 

1. an einer Börse in einem Mitgliedstaat der EU oder 

in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens 

über den EWR zum Handel zugelassen oder in ei-

nem dieser Staaten an einem anderen organisier-

ten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen 

sind,  

2. ausschließlich an einer Börse außerhalb der Mit-

gliedstaaten der EU oder in einem anderen Ver-

tragsstaat des Abkommens über den EWR zum 

Handel zugelassen oder in einem dieser Staaten 

an einem organisierten Markt zugelassen oder in 

diesen einbezogen sind, sofern die BaFin die Wahl 

dieser Börse oder dieses Marktes zugelassen hat,  

 

3. von der EU, dem Bund, einem Sondervermögen 

des Bundes, einem Land, einem anderen Mit-

gliedstaat oder einer anderen zentralstaatlichen, 

regionalen oder lokalen Gebietskörperschaft oder 

der Zentralbank eines Mitgliedstaats der EU, der 

Europäischen Zentralbank oder der Europäischen 

Investitionsbank, einem Drittstaat oder, sofern 

dieser ein Bundesstaat ist, einem Gliedstaat dieses 

Bundesstaates oder von einer internationalen öf-

fentlich-rechtlichen Einrichtung, der mindestens 

ein Mitgliedstaat der EU angehört, begeben oder 

garantiert werden, 

 

4. von einem Unternehmen begeben werden, des-

sen Wertpapiere auf den unter den Nummern 1 

und 2 bezeichneten Märkten gehandelt werden, 

 

5. von einem Kreditinstitut begeben oder garantiert 

werden, das nach dem Recht der EU festgelegten 

Kriterien einer Aufsicht unterstellt ist, oder einem 

Kreditinstitut, das Aufsichtsbestimmungen, die 

nach Auffassung der BaFin denjenigen des Ge-

meinschaftsrechts gleichwertig sind, unterliegt 

und diese einhält, 

 

6. von anderen Emittenten begeben werden und es 

sich bei dem jeweiligen Emittenten 

 

a) um ein Unternehmen mit einem Eigenkapital von 

mindestens 10 Millionen Euro handelt, dass sei-

nen Jahresabschluss nach der Europäischen 

Richtlinie über den Jahresabschluss von Kapital-

gesellschaften erstellt und veröffentlicht, oder  

 

b) um einen Rechtsträger handelt, der innerhalb ei-

ner eine oder mehrere börsennotierte Gesell-

schaften umfassenden Unternehmensgruppe für 

die Finanzierung dieser Gruppe zuständig ist, 

oder 

 

c) um einen Rechtsträger handelt, der Geld-

marktinstrumente emittiert, die durch Verbind-

lichkeiten unterlegt sind, durch Nutzung einer 

von einer Bank eingeräumten Kreditlinie. Dies 

sind Produkte, bei denen Kreditforderungen von 

Banken in Wertpapieren verbrieft werden (soge-

nannte Asset Backed Securities). 

 

Sämtliche genannten Geldmarktinstrumente dürfen 

nur erworben werden, wenn sie liquide sind und sich 

ihr Wert jederzeit genau bestimmten lässt. Liquide 

sind Geldmarktinstrumente, die sich innerhalb hinrei-

chend kurzer Zeit mit begrenzten Kosten veräußern 

lassen. Hierbei ist die Verpflichtung der Gesellschaft 

zu berücksichtigen, Anteile am Fonds auf Verlangen 

der Anleger zurückzunehmen und hierfür in der Lage 

zu sein, solche Geldmarktinstrumente entsprechend 

kurzfristig veräußern zu können. Für die Geldmarktin-

strumente muss zudem ein exaktes und verlässliches 

Bewertungssystem existieren, das die Ermittlung des 

Nettobestandswerts des Geldmarktinstruments er-

möglicht und auf Marktdaten basiert oder Bewer-

tungsmodellen (einschließlich Systemen, die auf fort-

geführten Anschaffungskosten beruhen). Das Merk-

mal der Liquidität gilt für Geldmarktinstrumente als 

erfüllt, wenn diese an einem organisierten Markt in-

nerhalb des EWR zugelassen oder in diesen einbezo-

gen sind oder an einem organisierten Markt außer-

halb des EWR zugelassen oder in diesen einbezogen 

sind, sofern die BaFin die Wahl dieses Marktes zuge-
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lassen hat. Dies gilt nicht, wenn der Gesellschaft Hin-

weise vorliegen, die gegen die hinreichende Liquidi-

tät der Geldmarktinstrumente sprechen. 

 

Für Geldmarktinstrumente, die nicht an einer Börse 

notiert oder an einem geregelten Markt zum Handel 

zugelassen sind (siehe oben unter Nr. 3 bis 6), muss 

zudem die Emission oder der Emittent dieser Instru-

mente Vorschriften über den Einlagen- und Anleger-

schutz unterliegen. So müssen für diese Geldmarktin-

strumente angemessene Informationen vorliegen, 

die eine angemessene Bewertung der mit den Instru-

menten verbundenen Kreditrisiken ermöglichen und 

die Geldmarktinstrumente müssen frei übertragbar 

sein. Die Kreditrisiken können etwa durch eine Kredit-

würdigkeitsprüfung einer Rating-Agentur bewertet 

werden. 

Für diese Geldmarktinstrumente gelten weiterhin die 

folgenden Anforderungen, es sei denn, sie sind von 

der Europäischen Zentralbank oder der Zentralbank 

eines Mitgliedstaates der EU begeben oder garantiert 

worden: 

 

• Werden sie von folgenden (oben unter Nr. 3 ge-

nannten) Einrichtungen begeben oder garan-

tiert: 

 

- der EU, 

- dem Bund, 

- einem Sondervermögen des Bundes,  

- einem Land,  

- einem anderen Mitgliedstaat, 

- einer anderen zentralstaatlichen Gebiets-

körperschaft,  

- der Europäischen Investitionsbank, 

- einem Drittstaat oder, sofern dieser ein Bun-

desstaat ist, einem Gliedstaat dieses Bun-

desstaates 

- einer internationalen öffentlich-rechtlichen 

Einrichtung, der mindestens ein Mitglied-

staat der EU angehört,  

 

müssen angemessene Informationen über die Emis-

sion bzw. das Emissionsprogramm oder über die 

rechtliche und finanzielle Situation des Emittenten 

vor der Emission des Geldmarktinstruments vorlie-

gen. 

 

• Werden sie von einem im EWR beaufsichtigten 

Kreditinstitut begeben oder garantiert (s.o. unter 

Nr. 5), so müssen angemessene Informationen 

über die Emission bzw. das Emissionsprogramm 

oder über die rechtliche und finanzielle Situation 

des Emittenten vor der Emission des Geld-

marktinstruments vorliegen, die in regelmäßigen 

Abständen und bei signifikanten Begebenheiten 

aktualisiert werden. Zudem müssen über die 

Emission bzw. das Emissionsprogramm Daten 

(z.B. Statistiken) vorliegen, die eine angemessene 

Bewertung der mit der Anlage verbundenen Kre-

ditrisiken ermöglichen. 

 

• Werden sie von einem Kreditinstitut begeben, 

das außerhalb der EWR Aufsichtsbestimmungen 

unterliegt, die nach Ansicht der BaFin den Anfor-

derungen innerhalb des EWR an ein Kreditinsti-

tut gleichwertig sind, so ist eine der folgenden 

Voraussetzungen zu erfüllen: 

 

- Das Kreditinstitut unterhält einen Sitz in einem 

zur sogenannten Zehnergruppe (Zusammen-

schluss der wichtigsten führenden Industrie-

länder – G10) gehörenden Mitgliedstaat der 

Organisation für wirtschaftliche Zusammenar-

beit und Entwicklung (nachfolgend „OECD“). 

 

- Das Kreditinstitut verfügt mindestens über ein 

Rating mit einer Benotung, die als sogenann-

tes „Investment-Grade“ qualifiziert. Als „In-

vestment-Grade“ bezeichnet man eine Beno-

tung mit „BBB“ bzw. „Baa“ oder besser im Rah-

men der Kreditwürdigkeitsprüfung durch eine 

Rating-Agentur. 

 

- Mittels einer eingehenden Analyse des Emit-

tenten kann nachgewiesen werden, dass die 

für das Kreditinstitut geltenden Aufsichtsbe-

stimmungen mindestens so streng sind wie 

die des Rechts der EU. 

 

• Für die übrigen Geldmarktinstrumente, die nicht 

an einer Börse notiert oder einem geregelten 

Markt zum Handel zugelassen sind (siehe oben 

unter Nr. 4 und 6 sowie die übrigen unter Nr. 3 

genannten), müssen angemessene Informatio-

nen über die Emission bzw. das Emissionspro-

gramm sowie über die rechtliche und finanzielle 

Situation des Emittenten vor der Emission des 

Geldmarktinstruments vorliegen, die in regelmä-

ßigen Abständen und bei signifikanten Begeben-

heiten aktualisiert und durch qualifizierte, vom 

Emittenten weisungsunabhängige Dritte geprüft 

werden. Zudem müssen über die Emission bzw. 

das Emissionsprogramm Daten (z.B. Statistiken) 

vorliegen, die eine angemessene Bewertung der 

mit der Anlage verbundenen Kreditrisiken er-

möglichen. 

 

5.6. Anlagegrenzen für Wertpapiere und Geld-

marktinstrumente auch unter Einsatz von Deriva-

ten sowie Bankguthaben 

Der Fonds kann seine Mittel vollständig in Wertpa-

piere anlegen. Davon müssen jedoch mindestens 51 

Prozent des Wertes des Fonds in europäische Aktien 

angelegt werden. Die Auswahl der Aktien erfolgt 
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nach ökologischen, ethischen und Governance-

Nachhaltigkeitskriterien, welche über die nachfolgen-

den Ausschlüsse erreicht werden: 

 

a. Abbau von Kraftwerkskohle > 5% Umsatz 

b. Energieerzeugung aus Kraftwerkskohle > 

5% Umsatz 

c. Unkonventionelle Fördermethoden von Öl 

und Gas (inkl. Ölsand, Ölschiefer& Fracking) 

> 0% Umsatz  

d. Verstöße gegen die Leitsätze der Organisa-

tion für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 

Entwicklung (OECD) für multinationale Un-

ternehmen 

e. Sehr schwere, noch andauernde Kontrover-

sen, für die das Unternehmen direkt verant-

wortlich ist  

f. Sehr schwere, teilweise abgeschlossene 

Kontroversen, für die das Unternehmen di-

rekt verantwortlich ist 

g. Verstöße gegen internationale Korruptions-

konventionen und mangelhafte Reak-

tion/Aufarbeitung seitens des Unterneh-

mens 

h. Produktion/Vertrieb/Dienstleistungen von 

Streumunition, Anti-Personen-Minen und 

sonstigen kontroversen Waffen (keine Tole-

ranzgrenze)  

i. Produktion von Tabak > 5% Umsatz 

 

Mindestens 20 Prozent des Wertes des OGAW-Son-

dervermögens werden in Wertpapiere und Geld-

marktinstrumente mit nachhaltigen Merkmalen gem. 

Artikel 2 Absatz 17 der Verordnung (EU) 2019/2088 

(„SFDR“) oder gem. Artikel 3 der Verordnung (EU) 

2020/852 („EU-Taxonomie“) investiert. Weitere De-

tails sind dem „Anhang zur Offenlegungs- und Taxo-

nomieverordnung“ in diesem Verkaufsprospekt zu 

entnehmen.  

 

Bis zu 49 Prozent des Wertes des Fonds dürfen in 

Geldmarktinstrumente angelegt werden.  

 

5.6.1 Allgemeine Anlagegrenzen 

Die Gesellschaft darf in Wertpapiere und Geld-

marktinstrumente desselben Emittenten (Schuldners) 

bis zu 10 Prozent des Wertes des Fonds anlegen. Da-

bei darf der Gesamtwert der Wertpapiere und Geld-

marktinstrumente dieser Emittenten (Schuldner) 40 

Prozent des Fonds nicht übersteigen. Darüber hinaus 

darf die Gesellschaft lediglich jeweils 5 Prozent des 

Wertes des Fonds in Wertpapiere und Geldmarktin-

strumente desselben Emittenten anlegen. In Pension 

genommene Wertpapiere werden auf diese Anlage-

grenze angerechnet. Die Emittenten von Wertpapie-

ren und Geldmarktinstrumenten sind auch dann im 

Rahmen der genannten Grenzen zu berücksichtigen, 

wenn die von diesen emittierten Wertpapiere und 

Geldmarktinstrumente mittelbar über andere im 

Fonds enthaltenen Wertpapiere, die an deren Wert-

entwicklung gekoppelt sind, erworben werden. 

 

5.6.2 Anlagegrenze für Schuldverschreibungen 

mit besonderer Deckungsmasse 

Die Gesellschaft darf jeweils bis zu 25 Prozent des 

Wertes des Fonds in Pfandbriefe, Kommunalschuld-

verschreibungen sowie Schuldverschreibungen anle-

gen, die ein Kreditinstitut mit Sitz in einem Mitglied-

staat der EU oder in einem anderen Vertragsstaat des 

Abkommens über den EWR ausgegeben hat. Voraus-

setzung ist, dass die mit den Schuldverschreibungen 

aufgenommenen Mittel so angelegt werden, dass sie 

die Verbindlichkeiten der Schuldverschreibungen 

über deren ganze Laufzeit decken, und vorranging für 

die Rückzahlungen und die Zinsen bestimmt sind, 

wenn der Emittent der Schuldverschreibungen aus-

fällt. Sofern in solche Schuldverschreibungen dessel-

ben Emittenten mehr als 5 Prozent des Wertes des 

Fonds angelegt werden, darf der Gesamtwert solcher 

Schuldverschreibungen 49 Prozent des Wertes des 

Fonds nicht übersteigen. In Pension genommenen 

Wertpapiere werden auf diese Anlagegrenze ange-

rechnet. 

 

5.6.3 Anlagegrenzen für öffentliche Emittenten 

In Schuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen 

und Geldmarktinstrumente besonderer nationaler 

und supranationaler öffentlicher Emittenten darf die 

Gesellschaft jeweils bis zu 35 Prozent des Wertes des 

Fonds anlegen. Zu diesen öffentlichen Emittenten 

zählen der Bund, die Bundesländer, Mitgliedstaaten 

der EU oder deren Gebietskörperschaften, Drittstaa-

ten sowie supranationale öffentliche Einrichtungen, 

denen mindestens ein EU-Mitgliedstaat angehört.  

 

Die Gesellschaft kann in Schuldverschreibungen, 

Schuldscheindarlehen und Geldmarktinstrumente ei-

nes oder mehrerer der folgenden Emittenten mehr 

als 35 Prozent des Wertes des Fonds anlegen: 

 

• Die Bundesrepublik Deutschland 

• Als Bundesländer: 

- Baden-Württemberg 

- Bayern 

- Berlin 

- Brandenburg 

- Bremen 

- Hamburg 

- Hessen 

- Mecklenburg-Vorpommern 

- Niedersachsen 

- Nordrhein-Westfalen 

- Rheinland-Pfalz 

- Saarland 

- Sachsen 

- Sachsen-Anhalt 
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- Schleswig-Holstein 

- Thüringen 

 

• Europäische Union 

• Als EU-Mitgliedstaaten: 

- Belgien 

- Bulgarien 

- Dänemark 

- Estland 

- Finnland 

- Frankreich 

- Griechenland 

- Republik Irland 

- Italien 

- Kroatien 

- Lettland 

- Litauen 

- Malta 

- Polen 

- Luxemburg 

- Niederlande 

- Österreich 

- Portugal 

- Schweden 

- Slowakei 

- Slowenien 

- Spanien 

- Tschechische Republik 

- Ungarn 

- Republik Zypern 

- Rumänien 

 

• Als Vertragsstaaten des Abkommens über 

den Europäischen Wirtschaftsraum: 

- Island 

- Liechtenstein 

- Norwegen 

 

• Als Mitgliedstaaten der Organisation für 

wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-

wicklung, die nicht Mitglied des EWR sind: 

- Australien 

- Japan 

- Kanada 

- Südkorea 

- Mexiko 

- Neuseeland 

- Schweiz 

- Türkei 

- Vereinigte Staaten von Amerika 

- Chile 

- Israel 

- Vereinigtes Königreich Großbritannien 

und Nordirland 

 

Sofern von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht 

wird, müssen die Wertpapiere und Geldmarktinstru-

mente im Fonds aus mindestens sechs verschiedenen 

Emissionen stammen, wobei nicht mehr als 30 Pro-

zent des Wertes des Fonds in einer Emission gehalten 

werden dürfen. 

In Pension genommene Wertpapiere werden auf 

diese Anlagegrenze angerechnet. 

 

5.6.4 Kombination von Anlagegrenzen  

Die Gesellschaft darf höchstens 20 Prozent des Wer-

tes des Fonds in eine Kombination der folgenden 

Vermögensgegenstände anlegen: 

 

• von ein und derselben Einrichtung begebene 

Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, 

• Einlagen bei dieser Einrichtung, d.h. Bankgutha-

ben, 

• Anrechnungsbeträge für das Kontrahentenrisiko 

der mit dieser Einrichtung eingegangenen Ge-

schäfte in Derivaten.  

 

Bei besonderen öffentlichen Emittenten (siehe Ab-

schnitt „Anlagegrenzen für öffentliche Emittenten“) 

darf eine Kombination der vorgenannten Vermö-

gensgegenstände 35 Prozent des Wertes des Fonds 

nicht übersteigen. Die jeweiligen Einzelobergrenzen 

bleiben unberührt. 

 

5.6.5 Anlagegrenzen unter Einsatz von Derivaten  

Die Beträge von Wertpapieren und Geldmarktinstru-

menten eines Emittenten, die auf die vorstehend ge-

nannten Grenzen angerechnet werden, können durch 

den Einsatz von marktgegenläufigen Derivaten redu-

ziert werden, welche Wertpapiere oder Geldmarktin-

strumente desselben Emittenten zum Basiswert ha-

ben. Für Rechnung des Fonds dürfen also über die 

vorgenannten Grenzen hinaus Wertpapiere oder 

Geldmarktinstrumente eines Emittenten erworben 

werden, wenn das dadurch gesteigerte Emittentenri-

siko durch Absicherungsgeschäfte wieder gesenkt 

wird. 

 

5.7. Anlagegrenzen aus steuerlichen Gründen 

Mindestens 51 Prozent des Fonds werden in Kapital-

beteiligungen im Sinne von § 2 Absatz 8 Investment-

steuergesetz (InvStG) angelegt. Kapitalbeteiligungen 

in diesem Sinne sind 

 

• Anteile an Kapitalgesellschaften, die zum amtli-

chen Handel an einer Börse zugelassen oder an 

einem anderen organisierten Markt zugelassen 

oder in diesen einbezogen sind; 

 

• Anteile an Kapitalgesellschaften, die in einem 

Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in 

einem anderen Vertragsstaat des Abkommens 
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über den Europäischen Wirtschaftsraum ansäs-

sig sind und dort der Ertragsbesteuerung für 

Kapitalgesellschaften unterliegen und nicht von 

ihr befreit sind; 

 

• Anteile an Kapitalgesellschaften, die in einem 

Drittstaat ansässig sind und dort einer Ertrags-

besteuerung für Kapitalgesellschaften in Höhe 

von mindestens 15% unterliegen und nicht von 

ihr befreit sind. 

 

5.8. Bankguthaben und ihre Anlagegrenzen  

Bis zu 49 Prozent des Wertes des Fonds dürfen in 

Bankguthaben angelegt werden, die eine Laufzeit 

von höchstens zwölf Monaten haben. Die Gesell-

schaft darf nur bis zu 20 Prozent des Wertes des 

Fonds in Bankguthaben bei je einem Kreditinstitut 

anlegen. 

 

Diese Guthaben sind auf Sperrkonten bei Kreditinsti-

tuten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der EU oder in 

einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über 

den EWR zu führen. Sie können auch bei Kreditinsti-

tuten mit Sitz in einem Drittstaat unterhalten werden, 

dessen Aufsichtsbestimmungen nach Auffassung der 

BaFin denjenigen des Rechts der EU gleichwertig 

sind. 

 

5.9. Investmentanteile und deren Anlagegrenzen 

Die Gesellschaft darf bis zu 10 Prozent des Wertes des 

Fonds in Anteilen an Zielfonds investieren, sofern 

diese offene in- und ausländische Investmentvermö-

gen sind. Die Gesellschaft erwirbt für den Fonds An-

teile in allen Vertragsstaaten des Europäischen Wirt-

schaftsraums. 

 

Die Zielfonds dürfen nach ihren Anlagebedingungen 

oder ihrer Satzung höchstens bis zu 10 Prozent in An-

teile an anderen offenen Investmentvermögen inves-

tieren. Für Anteile an AIF gelten darüber hinaus fol-

gende Anforderungen: 

 

• Der Zielfonds muss nach Rechtsvorschriften zu-

gelassen worden sein, die ihn einer wirksamen 

öffentlichen Aufsicht zum Schutz der Anleger 

unterstellen, und es muss eine ausreichende 

Gewähr für eine befriedigende Zusammenarbeit 

zwischen der BaFin und der Aufsichtsbehörde 

des Zielfonds bestehen. 

 

• Das Schutzniveau der Anleger muss gleichwer-

tig zu dem Schutzniveau eines Anlegers in ei-

nem inländischen OGAW sein, insbesondere im 

Hinblick auf Trennung von Verwaltung und Ver-

wahrung der Vermögensgegenstände, für die 

Kreditaufnahme und -gewährung sowie für 

Leerverkäufe von Wertpapieren und Geld-

marktinstrumenten. 

 

• Die Geschäftstätigkeit des Zielfonds muss Ge-

genstand von Jahres- und Halbjahresberichten 

sein und den Anlegern erlauben, sich ein Urteil 

über das Vermögen und die Verbindlichkeiten 

sowie die Erträge und die Transaktionen im Be-

richtszeitraum zu bilden. 

 

• Der Zielfonds muss ein Publikumsfonds sein, bei 

dem die Anzahl der Anteile nicht zahlenmäßig 

begrenzt ist und die Anleger ein Recht zur Rück-

gabe der Anteile haben. 

 

In Anteile an einem einzigen Zielfonds dürfen nur bis 

zu 20 Prozent des Wertes des Fonds angelegt wer-

den.  In AIF dürfen insgesamt nur bis zu 30 Prozent 

des Wertes des Fonds angelegt werden. Die Gesell-

schaft darf für Rechnung des Fonds nicht mehr als 25 

Prozent der ausgegebenen Anteile eines Zielfonds 

erwerben. 

Zielfonds können im gesetzlichen Rahmen zeitweise 

die Rücknahme von Anteilen aussetzen. Dann kann 

die Gesellschaft die Anteile an dem Zielfonds nicht 

bei der Verwaltungsgesellschaft oder Verwahrstelle 

des Zielfonds gegen Auszahlung des Rücknahme-

preises zurückgeben (siehe auch den Abschnitt „Risi-

kohinweise – Risiken im Zusammenhang mit der In-

vestition in Investmentanteile“). Auf der Homepage 

der Gesellschaft ist unter www.lupusalpha.de aufge-

führt, ob und in welchem Umfang der Fonds Anteile 

an Zielfonds hält, die derzeit die Rücknahme von An-

teilen ausgesetzt haben. 

5.10. Sonstige Vermögensgegenstände und deren 

Anlagegrenzen  

Bis zu 10 Prozent des Wertes des Fonds darf die Ge-

sellschaft insgesamt in folgende sonstige Vermö-

gensgegenstände anlegen: 

 

• Wertpapiere, die nicht zum Handel an einer 

Börse zugelassen oder an einem anderen orga-

nisierten Markt zugelassen oder in diesen einbe-

zogen sind, jedoch grundsätzlich die Kriterien für 

Wertpapiere erfüllen. Abweichend von den ge-

handelten bzw. zugelassenen Wertpapieren 

muss die verlässliche Bewertung für diese Wert-

papiere in Form einer in regelmäßigen Abstän-

den durchgeführten Bewertung verfügbar sein, 

die aus Informationen des Emittenten oder aus 

einer kompetenten Finanzanalyse abgeleitet 

wird. Angemessene Information über das nicht 

zugelassene bzw. nicht einbezogene Wertpapier 

oder gegebenenfalls das zugehörige, d.h. in dem 

Wertpapier verbriefte Portfolio muss in Form ei-

ner regelmäßigen und exakten Information für 

den Fonds verfügbar sein. 
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• Geldmarktinstrumente von Emittenten, die nicht 

den oben genannten Anforderungen genügen, 

wenn sie liquide sind und sich ihr Wert jederzeit 

genau bestimmten lässt. Liquide sind Geld-

marktinstrumente, die sich innerhalb hinrei-

chend kurzer Zeit mit begrenzten Kosten veräu-

ßern lassen. Hierbei ist die Verpflichtung der Ge-

sellschaft zu berücksichtigen, Anteile am Fonds 

auf Verlangen der Anleger zurückzunehmen und 

hierfür in der Lage zu sein, solche Geldmarktin-

strumente entsprechend kurzfristig veräußern zu 

können. Für die Geldmarktinstrumente muss zu-

dem ein exaktes und verlässliches Bewertungs-

system existieren, das die Ermittlung des Netto-

bestandswerts des Geldmarktinstruments er-

möglicht und auf Marktdaten basiert oder auf 

Bewertungsmodellen (einschließlich Systeme, 

die auf fortführen Anschaffungskosten beruhen). 

Das Merkmal der Liquidität gilt für Geldmarktin-

strumente erfüllt, wenn diese an einem organi-

sierten Markt innerhalb des EWR zugelassen 

oder in diesen einbezogen sind oder an einem 

organisierten Markt außerhalb des EWR zugelas-

sen oder in diesen einbezogen sind, sofern die 

BaFin die Wahl dieses Marktes zugelassen hat. 

 

• Aktien aus Neuemissionen, wenn nach deren 

Ausgabebedingungen 

 

- deren Zulassung an einer Börse in ei-

nem Mitgliedstaat der EU oder in einem 

anderen Vertragsstaat des Abkommens 

über den EWR zum Handel oder deren 

Zulassung an einem organisierten 

Markt oder deren Einbeziehung in die-

sen in einem Mitgliedstaat der EU oder 

in einem anderen Vertragsstaat des Ab-

kommens über den EWR zu beantragen 

ist, oder 

- deren Zulassung an einer Börse zum 

Handel oder deren Zulassung an einem 

organisierten Markt oder die Einbezie-

hung in diesen außerhalb der Mitglied-

staaten der EU oder außerhalb der an-

deren Vertragsstaaten des Abkommens 

über den EWR zu beantragen ist, sofern 

die Wahl dieser Börse oder dieses orga-

nisierten Marktes von der BaFin zuge-

lassen ist, 

 

sofern die Zulassung oder Einbeziehung inner-

halb eines Jahres nach der Ausgabe erfolgt. 

 

• Schuldscheindarlehen, die nach dem Erwerb für 

den Fonds mindestens zweimal abgetreten wer-

den können und von einer der folgenden Ein-

richtungen gewährt wurden: 

 

a) dem Bund, einem Sondervermögen des 

Bundes, einem Land, der EU oder einem 

Mitgliedstaat der OECD, 

  

b) einer anderen inländischen Gebietskörper-

schaft oder einer Regionalregierung oder 

örtlichen Gebietskörperschaft eines anderen 

Mitgliedstaats der EU oder eines anderen 

Vertragsstaats des Abkommens über den 

EWR, sofern die Forderung nach der Verord-

nung über Aufsichtsanforderungen an Kre-

ditinstitute und Wertpapierfirmen in dersel-

ben Weise behandelt werden kann wie eine 

Forderung an den Zentralstaat, auf dessen 

Hoheitsgebiet die Regionalregierung oder 

die Gebietskörperschaft ansässig ist, 

 

c) sonstigen Körperschaften oder Anstalten 

des öffentlichen Rechts mit Sitz im Inland 

oder in einem anderen Mitgliedstaat der EU 

oder einem anderen Vertragsstaat des Ab-

kommens über den EWR, 

 

d) Unternehmen, die Wertpapiere ausgegeben 

haben, die an einem organisierten Markt in-

nerhalb des EWR zum Handel zugelassen 

sind oder die an einem sonstigen geregel-

ten Markt, der die wesentlichen Anforderun-

gen an geregelte Märkte im Sinne der Richt-

linie über Märkte für Finanzinstrumente in 

der jeweils geltenden Fassung erfüllt, zum 

Handel zugelassen sind, oder 

 

e) anderen Schuldnern, sofern eine der in 

Buchstabe a) bis c) bezeichneten Stellen die 

Gewährleistung für die Verzinsung und 

Rückzahlung übernommen hat. 

 

5.11. Derivate 

Die Gesellschaft darf für den Fonds als Teil der An-

lagestrategie Geschäfte mit Derivaten tätigen. 

Dies schließt Geschäfte mit Derivaten zur effizien-

ten Portfoliosteuerung und zur Erzielung von Zu-

satzerträgen, d. h. auch zu spekulativen Zwecken, 

ein. Dadurch kann sich das Verlustrisiko des Fonds 

zumindest zeitweise erhöhen. 

 

Ein Derivat ist ein Instrument, dessen Preis von den 

Kursschwankungen oder den Preiserwartungen an-

derer Vermögensgegenstände („Basiswert“) abhängt. 

Die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich so-

wohl auf Derivate als auch auf Finanzinstrumente mit 

derivativer Komponente (nachfolgend zusammen 

„Derivate“). 
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Durch den Einsatz von Derivaten darf sich das Markt-

risiko des Fonds höchstens verdoppeln („Marktrisiko-

grenze“). Marktrisiko ist das Verlustrisiko, das aus 

Schwankungen beim Marktwert von im Fonds gehal-

tenen Vermögensgegenständen resultiert, die auf 

Veränderungen von variablen Preisen bzw. Kursen 

des Marktes wie Zinssätzen, Wechselkursen, Aktien- 

und Rohstoffpreisen oder auf Veränderungen bei der 

Bonität eines Emittenten zurückzuführen sind. Die 

Gesellschaft hat die Marktrisikogrenze laufend einzu-

halten. Die Auslastung der Marktrisikogrenze hat sie 

täglich nach gesetzlichen Vorgaben zu ermitteln; 

diese ergeben sich aus der Verordnung über Risiko-

management und Risikomessung beim Einsatz von 

Derivaten in Investmentvermögen nach dem Kapital-

anlagegesetzbuch (nachfolgend „Derivateverord-

nung“). 

 

Zur Ermittlung der Auslastung der Marktrisikogrenze 

wendet die Gesellschaft den sogenannten qualifizier-

ten Ansatz im Sinne der Derivateverordnung an. 

Hierzu vergleicht die Gesellschaft das Marktrisiko des 

Fonds mit dem Marktrisiko eines virtuellen Ver-

gleichsvermögens, in dem keine Derivate enthalten 

sind. Bei dem derivatefreien Vergleichsvermögen 

handelt es sich um ein virtuelles Portfolio, dessen 

Wert stets genau dem aktuellen Wert des Fonds ent-

spricht, dass aber keine Steigerungen oder Absiche-

rungen des Marktrisikos durch Derivate enthält. Die 

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens muss 

im Übrigen den Anlagezielen und der Anlagepolitik 

entsprechen, die für den Fonds gelten. Das derivate-

freie Vergleichsvermögen für den Fonds besteht aus 

derivatefreien Vermögensgegenständen, die nach 

den Anlagebedingungen erworben werden können. 

 

Durch den Einsatz von Derivaten darf der Risiko-

betrag für das Marktrisiko des Fonds zu keinem 

Zeitpunkt das Zweifache des Risikobetrags für das 

Marktrisiko des zugehörigen derivatefreien Ver-

gleichsvermögens übersteigen. 

 

Das Marktrisiko des Fonds und des derivatefreien 

Vergleichsvermögens wird jeweils mit Hilfe eines ge-

eigneten eigenen Risikomodells ermittelt (sog. Value-

at-Risk Methode).  

 

Die Gesellschaft erfasst dabei die Marktpreisrisiken 

aus allen Geschäften. Sie quantifiziert durch das Risi-

komodell die Wertveränderung der im Fonds gehal-

tenen Vermögensgegenstände im Zeitablauf. Der so-

genannte Value-at-Risk gibt dabei eine in Geldein-

heiten ausgedrückte Grenze für potenzielle Verluste 

eines Portfolios zwischen zwei vorgegebenen Zeit-

punkten an. Diese Wertveränderung wird von zufälli-

gen Ereignissen bestimmt, nämlich den künftigen 

Entwicklungen der Marktpreise, und ist daher nicht 

mit Sicherheit vorhersagbar. Das zu ermittelnde 

Marktrisiko kann jeweils nur mit einer genügend gro-

ßen Wahrscheinlichkeit abgeschätzt werden. 

 

Die Gesellschaft darf – vorbehaltlich eines geeigneten 

Risikomanagementsystems – für Rechnung des 

Fonds in jegliche Derivate investieren. Voraussetzung 

ist, dass die Derivate von Vermögensgegenständen 

abgeleitet sind, die für den Fonds erworben werden 

dürfen oder von folgenden Basiswerten: 

 

• Zinssätze 

• Wechselkurse 

• Währungen 

• Finanzindices, die hinreichend diversifiziert 

sind, eine adäquate Bezugsgrundlage für 

den Markt darstellen, auf den sie sich bezie-

hen, sowie in angemessener Weise veröf-

fentlicht werden.  

 

Hierzu zählen insbesondere Optionen, Finanztermin-

kontrakte und Swaps sowie Kombinationen hieraus. 

 

5.11.1 Terminkontrakte 

Terminkontrakte sind für beide Vertragspartner un-

bedingt verpflichtende Vereinbarungen, zu einem 

bestimmten Zeitpunkt, dem Fälligkeitsdatum, oder 

innerhalb eines bestimmten Zeitraumes, eine be-

stimmte Menge eines bestimmten Basiswerts zu ei-

nem im Voraus bestimmten Preis zu kaufen bzw. zu 

verkaufen. Die Gesellschaft darf für Rechnung des 

Fonds im Rahmen der Anlagegrundsätze Terminkon-

trakte auf alle gemäß § 1 der Besonderen Anlagebe-

dingungen zulässigen Vermögensgegenstände ab-

schließen. 

 

5.11.2 Optionsgeschäfte 

Optionsgeschäfte beinhalten, dass einem Dritten ge-

gen Entgelt (Optionsprämie) das Recht eingeräumt 

wird, während einer bestimmten Zeit oder am Ende 

eines bestimmten Zeitraums zu einem von vornhe-

rein vereinbarten Preis (Basispreis) die Lieferung oder 

die Abnahme von Vermögensgegenständen oder die 

Zahlung eines Differenzbetrags zu verlangen, oder 

auch entsprechende Optionsrechte zu erwerben. 

 

Die Gesellschaft darf für Rechnung des Fonds im Rah-

men der Anlagegrundsätze Kaufoptionen und Ver-

kaufsoptionen kaufen und verkaufen sowie mit Opti-

onsscheinen handeln. Die Optionsgeschäfte müssen 

sich auf Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, 

Zinssätze, Wechselkurse oder Währungen sowie auf 

Finanzindizes beziehen, die hinreichend diversifiziert 

sind, eine adäquate Bezugsgrundlage für den Markt 

darstellen, auf den sie sich beziehen, sowie in ange-

messener Weise veröffentlicht werden.  Die Optionen 

oder Optionsscheine müssen eine Ausübung wäh-

rend der gesamten Laufzeit oder zum Ende der Lauf-

zeit vorsehen. Zudem muss der Optionswert zum 
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Ausübungszeitpunkt linear von der positiven oder 

negativen Differenz zwischen Basispreis und Markt-

preis des Basiswerts abhängen und null werden, 

wenn die Differenz das andere Vorzeichen hat. 

 

5.11.3 Swaps 

Swaps sind Tauschverträge, bei denen die dem Ge-

schäft zugrunde liegenden Zahlungsströme oder Ri-

siken zwischen den Vertragspartnern ausgetauscht 

werden. Die Gesellschaft darf für Rechnung des 

Fonds im Rahmen der Anlagegrundsätze Zinsswaps, 

Währungsswaps, Zins-Währungsswaps und Varianz-

swaps abschließen. 

 

5.11.4 Swaptions 

Swaptions sind Optionen auf Swaps. Eine Swaption 

ist das Recht, nicht aber die Verpflichtung, zu einem 

bestimmten Zeitpunkt oder innerhalb einer bestimm-

ten Frist in einen hinsichtlich der Konditionen genau 

spezifizierten Swap einzutreten. Im Übrigen gelten 

die im Zusammenhang mit Optionsgeschäften dar-

gestellten Grundsätze. Die Gesellschaft darf für Rech-

nung des Fonds nur solche Swaptions abschließen, 

die sich aus den oben beschriebenen Optionen und 

Swaps zusammensetzen. 

 

5.11.5 Credit Default Swaps 

Credit Default Swaps sind Kreditderivate, die es er-

möglichen, ein potenzielles Kreditausfallvolumen auf 

andere zu übertragen. Im Gegenzug zur Übernahme 

des Kreditausfallrisikos zahlt der Verkäufer des Risi-

kos eine Prämie an seinen Vertragspartner. Im Übri-

gen gelten die Ausführungen zu Swaps entspre-

chend. 

 

5.11.6 Total Return Swaps  

Total Return Swaps (Gesamtrendite Tauschgeschäft) 

sind Derivate, bei denen sämtliche Erträge und Wert-

schwankungen eines Basiswerts gegen eine verein-

barte Prämie getauscht werden. Die Zahlung der Prä-

mie kann sowohl variabel als auch fest vereinbart 

werden. Ein Vertragspartner, auch Risikogeber, trans-

feriert damit das gesamte Kredit- und Marktrisiko aus 

dem Basiswert auf den anderen Vertragspartner, den 

Risikonehmer. Im Gegenzug zahlt der Risikogeber 

eine Prämie an den Risikonehmer. 

 

Total Return Swaps können für den Fonds zu Absi-

cherungszwecken als auch zu Anlagezwecken getä-

tigt werden. Dies beinhaltet auch Geschäfte zu spe-

kulativen Zwecken, welche das Verlustrisiko des 

Fonds zumindest zeitweise erhöhen können. Als Ge-

genstand oder Basiswert von Total Return Swaps 

können alle zulässigen Vermögensgegenstände des 

Fonds herangezogen werden. Das Fondsvermögen 

darf dabei vollständig aus Geschäften bestehen, wel-

che Total Return Swaps zum Gegenstand haben. Die 

Gesellschaft erwartet, dass im Regelfall nicht mehr als 

10 % des Fonds-vermögens Gegenstand von Total 

Return Swaps sind. Dies ist jedoch lediglich ein ge-

schätzter Wert, der auch erheblich überschritten wer-

den kann. Die Erträge aus Total Return Swaps fließen 

– nach Abzug der Transaktionskosten – vollständig 

dem Fonds zu. 

 

Die Vertragspartner für Total Return Swaps werden 

nachfolgenden Kriterien ausgewählt: Es handelt sich 

um ein Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute mit 

Sitz in einem Mitgliedstaat der EU, einem anderen 

Vertragsstaat des Abkommens über den EWR oder 

einem Drittstaat, dessen Aufsichtsbestimmungen 

nach Auffassung der BaFin denjenigen des Rechts der 

EU gleichwertig sind. Grundsätzlich muss der Ver-

tragspartner über eine Mindestbonitätsbewertung 

von „Investment Grade“ verfügen, auf die jedoch in 

begründeten Ausnahmenfällen verzichtet werden 

kann. Als „Investment Grade“ bezeichnet man eine 

Benotung mit „BBB-“ bzw. „Baa3“ oder besser im Rah-

men der Kreditwürdigkeitsprüfung durch eine Ra-

ting-Agentur (beispielsweise Standard&Poor´s, 

Moody´s oder Fitch). Der konkrete Vertragspartner 

wird in erster Linie unter Berücksichtigung der ange-

botenen Vertragskonditionen sowie deren Verfüg-

barkeit ausgewählt. Auch beobachtet die Gesellschaft 

die wirtschaftlichen Verhältnisse der in Frage kom-

menden Vertragspartner sowie die angebotene Li-

quidität und das Serviceangebot. 

 

5.12. In Wertpapieren verbriefte Finanzinstru-

mente 

Die Gesellschaft kann für Rechnung des Fonds die 

vorstehend beschriebenen Finanzinstrumente auch 

erwerben, wenn diese in Wertpapieren verbrieft sind. 

Dabei können die Geschäfte, die Finanzinstrumente 

zum Gegenstand haben, auch nur teilweise in Wert-

papieren enthalten sein (z. B. Optionsanleihen). Die 

Aussagen zu Chancen und Risiken gelten für solche 

verbrieften Finanzinstrumente entsprechend, jedoch 

mit der Maßgabe, dass das Verlustrisiko bei verbrief-

ten Finanzinstrumenten auf den Wert des Wertpa-

piers beschränkt ist. 

 

5.13. OTC-Derivatgeschäfte 

Die Gesellschaft darf für Rechnung des Fonds sowohl 

Derivatgeschäfte tätigen, die an einer Börse zum 

Handel zugelassen oder an einem anderen organi-

sierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen 

sind, als auch außerbörsliche Geschäfte, sogenannte 

over-the-counter (OTC)-Geschäfte. Derivatgeschäfte, 

die nicht zum Handel an einer Börse zugelassen oder 

an einem anderen organisierten Markt zugelassen 

oder in diesen einbezogen sind, darf die Gesellschaft 

nur mit geeigneten Kreditinstituten oder Finanz-

dienstleistungsinstituten auf der Basis standardisier-
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ter Rahmenverträge tätigen. Bei außerbörslich ge-

handelten Derivaten wird das Kontrahentenrisiko be-

züglich eines Vertragspartners auf 5 Prozent des Wer-

tes des Fonds beschränkt. Ist der Vertragspartner ein 

Kreditinstitut mit Sitz in einem Mitgliedstaat der EU, 

in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens 

über den EWR oder einem Drittstaat mit vergleichba-

rem Aufsichtsniveau, so darf das Kontrahentenrisiko 

bis zu 10 Prozent des Wertes des Fonds betragen. Au-

ßerbörslich gehandelte Derivatgeschäfte, die mit ei-

ner zentralen Clearingstelle einer Börse oder eines 

anderen organisierten Marktes als Vertragspartner 

abgeschlossen werden, werden auf die Kontrahen-

tengrenzen nicht angerechnet, wenn die Derivate ei-

ner täglichen Bewertung zu Marktkursen mit tägli-

chem Margin-Ausgleich unterliegen. Ansprüche des 

Fonds gegen einen Zwischenhändler sind jedoch auf 

die Grenzen anzurechnen, auch wenn das Derivat an 

einer Börse oder an einem anderen organisierten 

Markt gehandelt wird. 

 

5.14. Sicherheitenstrategie 

Im Rahmen von Derivategeschäften nimmt die Ge-

sellschaft für Rechnung des Fonds Sicherheiten ent-

gegen. Die Sicherheiten dienen dazu, das Ausfallri-

siko des Vertragspartners dieser Geschäfte ganz oder 

teilweise zu reduzieren. 

 

Die Gesellschaft akzeptiert bei Derivategeschäften 

und Pensionsgeschäften folgende Vermögensgegen-

stände als Sicherheiten: 

 

• Bankguthaben; auch in Fremdwährung, soweit 

dies nach den Maßgaben der Anlagebedingun-

gen des Fonds zulässig ist. 

• Wertpapiere  

Die von einem Vertragspartner gestellten Sicherhei-

ten müssen u.a. in Bezug auf Emittenten angemessen 

risikodiversifiziert sein. Stellen mehrere Vertrags-

partner Sicherheiten desselben Emittenten, sind diese 

zu aggregieren. Übersteigt der Wert der von einem 

oder mehreren Vertragspartnern gestellten Sicher-

heiten desselben Emittenten nicht 20 Prozent des 

Wertes des Fonds, gilt die Diversifizierung als ange-

messen. 

 

Derivate und Pensionsgeschäfte müssen in einem 

Umfang besichert sein, der sicherstellt, dass der An-

rechnungsbetrag für das Ausfallrisiko des jeweiligen 

Vertragspartners fünf Prozent des Wertes des Fonds 

nicht überschreitet. Ist der Vertragspartner ein Kredit-

institut mit Sitz in einem Mitgliedstaat der EU oder in 

einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über 

den EWR oder in einem Drittstaat, in dem gleichwer-

tige Aufsichtsbestimmungen gelten, so darf der An-

rechnungsbetrag für das Ausfallrisiko zehn Prozent 

des Wertes des Fonds betragen. 

 

5.14.1 Strategie für Abschläge der Bewertung 

(Haircut-Strategie) 

Auf die im Abschnitt „Sicherheitenstrategie“ genann-

ten, zulässigen Sicherheiten werden Bewertungsab-

schläge vorgenommen (sogenanntes Haircut). Der 

prozentual festgelegte Bewertungsabschlag bezieht 

sich auf die Restlaufzeit und nicht auf die Gesamtlauf-

zeit der Sicherheit. Bewertungsabschläge für Sicher-

heiten werden mit einem gestaffelten Prozentsatz, 

abhängig von der Wertpapierart, Restlaufzeit, Bonität 

des Emittenten und Währung vorgenommen.  

 

5.14.2 Anlage von Barsicherheiten  

Barsicherheiten in Form von Bankguthaben dürfen 

auf Sperrkonten bei der Verwahrstelle des Fonds oder 

mit ihrer Zustimmung bei einem anderen Kreditinsti-

tut gehalten werden. Die Wiederanlage darf nur in 

Staatsanleihen von hoher Qualität oder in Geldmarkt-

fonds mit kurzer Laufzeitstruktur erfolgen. Zudem 

können Barsicherheiten im Wege eines umgekehrten 

Pensionsgeschäfts mit einem Kreditinstitut angelegt 

werden, wenn die Rückforderung des aufgelaufenen 

Guthabens jederzeit gewährleistet ist. 

 

Die Gesellschaft kann für Rechnung des Fonds im 

Rahmen von Derivate- und Pensionsgeschäften 

Wertpapiere als Sicherheit entgegennehmen. Wenn 

diese Wertpapiere als Sicherheit übertragen wurden, 

müssen sie bei der Verwahrstelle verwahrt werden. 

Hat die Gesellschaft die Wertpapiere im Rahmen von 

Derivatgeschäften als Sicherheit verpfändet erhalten, 

können sie auch bei einer anderen Stelle verwahrt 

werden, die einer wirksamen öffentlichen Aufsicht 

unterliegt und vom Sicherungsgeber unabhängig ist. 

Eine Wiederverwendung der Wertpapiere ist nicht zu-

lässig. 

 

5.15. Kreditaufnahme 

Die Aufnahme von kurzfristigen Krediten für gemein-

schaftliche Rechnung der Anleger ist bis zu 10 Pro-

zent des Wertes des Fonds zulässig, sofern die Bedin-

gungen der Kreditaufnahme marktüblich sind und 

die Verwahrstelle der Kreditaufnahme zustimmt. 

 

5.16. Hebelwirkung (Leverage) 

Leverage bezeichnet jede Methode, mit der die Ge-

sellschaft den Investitionsgrad des Fonds erhöht (He-

belwirkung). Solche Methoden sind insbesondere 

Kreditaufnahmen oder der Erwerb von Derivaten mit 

eingebetteter Hebelfinanzierung. Die Gesellschaft 

kann solche Methoden für den Fonds in dem in die-

sem Verkaufsprospekt beschriebenen Umfang nut-

zen. Die Möglichkeit der Nutzung von Derivaten wird 
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im Abschnitt „Anlageziele, -strategie, -grundsätze 

und -grenzen – Vermögensgegenstände – Derivate“ 

dargestellt. Die Möglichkeit zur Kreditaufnahme ist 

im Abschnitt „Anlageziele, -strategie, -grundsätze 

und grenzen - Kreditaufnahme“ erläutert.  

 

Durch den Einsatz von Derivaten darf sich das Markt-

risiko höchstens verdoppeln. 

 

Der Leverage des Fonds wird aus dem Verhältnis zwi-

schen dem Risiko des Fonds und seinem Nettoinven-

tarwert ermittelt. Die Berechnung des Nettoinventar-

werts wird im Abschnitt „Anteile“, Unterabschnitt 

„Ausgabe- und Rücknahmepreis“ erläutert. Das Risiko 

des Fonds wird nach einer Bruttomethode berechnet. 

Es bezeichnet die Summe der absoluten Werte aller 

Positionen des Fonds mit Ausnahme von Bankgutha-

ben, die entsprechend den gesetzlichen Vorgaben 

bewertet werden. Dabei ist es nicht zulässig, einzelne 

Derivatgeschäfte oder Wertpapierpositionen mitei-

nander zu verrechnen (d. h. keine Berücksichtigung 

sogenannter Netting- und Hedging-Vereinbarun-

gen). Die Gesellschaft erwartet, dass das nach der 

Brutto-Methode berechnete Risiko des Fonds seinen 

Nettoinventarwert höchstens um das 2fache über-

steigt. Abhängig von den Marktbedingungen kann 

der Leverage jedoch schwanken, so dass es trotz der 

ständigen Überwachung durch die Gesellschaft zu 

Überschreitungen der angestrebten Marke kommen 

kann. 

 

Derivate können von der Gesellschaft mit unter-

schiedlicher Zielsetzung eingesetzt werden, etwa zur 

Absicherung oder zur Optimierung der Rendite. Die 

Berechnung des Gesamtexposures unterscheidet je-

doch nicht zwischen den unterschiedlichen Zielset-

zungen des Derivateeinsatzes. Aus diesem Grund ist 

die Summe der Nominalbeträge kein Indikator für 

den Risikogehalt des Fonds. 

6. RISIKOHINWEISE 

Vor der Entscheidung über den Kauf von Anteilen 

an dem Fonds sollten Anleger die nachfolgenden 

Risikohinweise zusammen mit den anderen in die-

sem Verkaufsprospekt enthaltenen Informatio-

nen sorgfältig lesen und diese bei ihrer Anlage-

entscheidung berücksichtigen. Der Eintritt eines 

oder mehrerer dieser Risiken kann für sich ge-

nommen oder zusammen mit anderen Umstän-

den die Wertentwicklung des Fonds bzw. der im 

Fonds gehaltenen Vermögensgegenstände nach-

teilig beeinflussen und sich damit auch nachteilig 

auf den Anteilwert auswirken.  

 

Veräußert der Anleger Anteile an dem Fonds zu 

einem Zeitpunkt, in dem die Kurse der in dem 

Fonds befindlichen Vermögensgegenstände ge-

genüber dem Zeitpunkt seines Anteilerwerbs ge-

fallen sind, so erhält er das von ihm in den Fonds 

investierte Kapital nicht oder nicht vollständig zu-

rück. Der Anleger könnte sein in den Fonds inves-

tiertes Kapital teilweise oder [in Einzelfällen] so-

gar ganz verlieren. Wertzuwächse können nicht 

garantiert werden. Das Risiko des Anlegers ist auf 

die angelegte Summe beschränkt. Eine Nach-

schusspflicht über das vom Anleger investierte 

Kapital hinaus besteht nicht. 

Neben den nachstehend oder an anderer Stelle 

des Verkaufsprospekts beschriebenen Risiken und 

Unsicherheiten kann die Wertentwicklung des 

Fonds durch verschiedene weitere Risiken und 

Unsicherheiten beeinträchtigt werden, die derzeit 

nicht bekannt sind. Die Reihenfolge, in der die 

nachfolgenden Risiken aufgeführt werden, ent-

hält weder eine Aussage über die Wahrscheinlich-

keit ihres Eintritts noch über das Ausmaß oder die 

Bedeutung bei Eintritt einzelner Risiken.  

 

6.1. Risiken einer Fondsanlage 

Im Folgenden werden die Risiken dargestellt, die mit 

einer Anlage in einen OGAW typischerweise verbun-

den sind. Diese Risiken können sich nachteilig auf den 

Anteilwert, auf das vom Anleger investierte Kapital 

sowie auf die vom Anleger geplante Haltedauer der 

Fondsanlage auswirken. 

 

6.1.1 Schwankung des Fondsanteilwerts 

Der Fondsanteilwert berechnet sich aus dem Wert 

des Fonds, geteilt durch die Anzahl der in den Ver-

kehr gelangten Anteile. Der Wert des Fonds ent-

spricht dabei der Summe der Marktwerte aller Ver-

mögensgegenstände im Fondsvermögen abzüglich 

der Summe der Marktwerte aller Verbindlichkeiten 

des Fonds. Der Fondsanteilwert ist daher von dem 

Wert der im Fonds gehaltenen Vermögensgegen-

stände und der Höhe der Verbindlichkeiten des 

Fonds abhängig. Sinkt der Wert dieser Vermögens-

gegenstände oder steigt der Wert der Verbindlichkei-

ten, so fällt der Fondsanteilwert.  

 

6.1.2 Reduzierung des Fondsanteilswerts durch 

Zuführung aus dem Sondervermögen 

Zuführungen aus dem Sondervermögen reduzieren 

das Fondsvermögen über die während des Ge-

schäftsjahres für Rechnung des Fonds angefallenen 

und nicht zur Kostendeckung verwendeten Zinsen, 

Dividenden und Erträge aus Investmentanteilen, Ent-

gelte aus Darlehens- und Pensionsgeschäften sowie 

realisierte Veräußerungsgewinne und sonstige Er-

träge hinaus. Die Ausschüttung kann also auch dann 

erfolgen, wenn keine Gewinne generiert werden. 
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6.1.3 Unterschiedliche Entwicklung der  

Anteilklassen 

Eine wirtschaftlich unterschiedliche Entwicklung der 

Anteilklassen kann sich aus der rechtlich unterschied-

lichen Ausgestaltung der Anteile verschiedener An-

teilklassen ergeben. Hierzu gehören beispielsweise 

die Ausschüttung, die Thesaurierung oder unter-

schiedlich hohe Verwaltungsvergütungen. So werden 

im Falle der unterschiedlich hohen Verwaltungsver-

gütungen regelmäßig Zahlungen aus dem Fondsver-

mögen geleistet, welche in unterschiedlich hohem 

Umfang den jeweiligen Anteilwert mindern. 

 

6.1.4 Beeinflussung des individuellen Ergebnisses 

durch steuerliche Aspekte 

Die steuerliche Behandlung von Kapitalerträgen 

hängt von den individuellen Verhältnissen des jewei-

ligen Anlegers ab und kann künftig Änderungen un-

terworfen sein. Für Einzelfragen – insbesondere unter 

Berücksichtigung der individuellen steuerlichen Situ-

ation – sollte sich der Anleger an seinen persönlichen 

Steuerberater wenden.  

 

6.1.5 Änderung der Anlagepolitik oder der Anla-

gebedingungen 

Die Gesellschaft kann die Anlagebedingungen mit 

Genehmigung der BaFin ändern. Dadurch können 

auch Rechte des Anlegers betroffen sein. Die Gesell-

schaft kann etwa durch eine Änderung der Anlagebe-

dingungen die Anlagepolitik des Fonds ändern oder 

sie kann die dem Fonds zu belastenden Kosten erhö-

hen. Die Gesellschaft kann die Anlagepolitik zudem 

innerhalb des gesetzlich und vertraglich zulässigen 

Anlagespektrums und damit ohne Änderung der An-

lagebedingungen und deren Genehmigung durch die 

BaFin ändern. Hierdurch kann sich das mit dem Fonds 

verbundene Risiko verändern. 

 

6.1.6 Aussetzung der Anteilrücknahme  

Die Gesellschaft darf die Rücknahme der Anteile zeit-

weilig aussetzen, sofern außergewöhnliche Um-

stände vorliegen, die eine Aussetzung unter Berück-

sichtigung der Interessen der Anleger erforderlich er-

scheinen lassen. Außergewöhnliche Umstände in die-

sem Sinne können z.B. sein: wirtschaftliche oder poli-

tische Krisen, Rücknahmeverlangen in außergewöhn-

lichem Umfang sowie die Schließung von Börsen 

oder Märkten, Handelsbeschränkungen oder sons-

tige Faktoren, die die Ermittlung des Anteilwerts be-

einträchtigen. Daneben kann die BaFin anordnen, 

dass die Gesellschaft die Rücknahme der Anteile aus-

zusetzen hat, wenn dies im Interesse der Anleger 

oder der Öffentlichkeit erforderlich ist. Der Anleger 

kann seine Anteile während dieses Zeitraums nicht 

zurückgeben. Auch im Fall einer Aussetzung der An-

teilrücknahme kann der Anteilwert sinken; z. B. wenn 

die Gesellschaft gezwungen ist, Vermögensgegen-

stände während der Aussetzung der Anteilrück-

nahme unter Verkehrswert zu veräußern. Der Anteil-

wert nach Wiederaufnahme der Anteilrücknahme 

kann niedriger liegen als derjenige vor Aussetzung 

der Rücknahme. Einer Aussetzung kann ohne erneute 

Wiederaufnahme der Rücknahme der Anteile direkt 

eine Auflösung des Fonds folgen, z.B. wenn die Ge-

sellschaft die Verwaltung des Fonds kündigt, um den 

Fonds dann aufzulösen. Für den Anleger besteht da-

her das Risiko, dass er die von ihm geplante Halte-

dauer nicht realisieren kann und dass ihm wesentli-

che Teile des investierten Kapitals für unbestimmte 

Zeit nicht zur Verfügung stehen oder insgesamt ver-

loren gehen. 

 

6.1.7 Auflösung des Fonds 

Der Gesellschaft steht das Recht zu, die Verwaltung 

des Fonds zu kündigen. Die Gesellschaft kann den 

Fonds nach Kündigung der Verwaltung ganz auflö-

sen. Das Verfügungsrecht über den Fonds geht nach 

einer Kündigungsfrist von sechs Monaten auf die Ver-

wahrstelle über. Für den Anleger besteht daher das 

Risiko, dass er die von ihm geplante Haltedauer nicht 

realisieren kann. Bei dem Übergang des Fonds auf die 

Verwahrstelle können dem Fonds andere Steuern als 

deutsche Ertragssteuern belastet werden. Wenn die 

Fondsanteile nach Beendigung des Liquidationsver-

fahrens aus dem Depot des Anlegers ausgebucht 

werden, kann der Anleger mit Ertragssteuern belastet 

werden.  

 

6.1.8 Übertragung aller Vermögensgegenstände 

des Fonds auf ein anderes offenes Publi-

kums-Investmentvermögen (Verschmel-

zung) 

Die Gesellschaft kann sämtliche Vermögensgegen-

stände des Fonds auf einen anderen OGAW übertra-

gen. Der Anleger kann seine Anteile in diesem Fall (i) 

zurückgeben, (ii) oder behalten mit der Folge, dass er 

Anleger des übernehmenden OGAW wird, (iii) oder 

gegen Anteile an einem offenen Publikums-Invest-

mentvermögen mit vergleichbaren Anlagegrundsät-

zen umtauschen, sofern die Gesellschaft oder ein mit 

ihr verbundenes Unternehmen ein solches Invest-

mentvermögen mit vergleichbaren Anlagegrundsät-

zen verwaltet. Dies gilt gleichermaßen, wenn die Ge-

sellschaft sämtliche Vermögensgegenstände eines 

anderen offenen Publikums-Investmentvermögen 

auf den Fonds überträgt. Der Anleger muss daher im 

Rahmen der Übertragung vorzeitig eine erneute In-

vestitionsentscheidung treffen. Bei einer Rückgabe 

der Anteile können Ertragssteuern anfallen. Bei einem 

Umtausch der Anteile in Anteile an einem Invest-

mentvermögen mit vergleichbaren Anlagegrundsät-

zen kann der Anleger mit Steuern belastet werden, 

etwa, wenn der Wert der erhaltenen Anteile höher ist 

als der Wert der alten Anteile zum Zeitpunkt der An-

schaffung. 
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6.1.9 Übertragung des Fonds auf eine andere 

Kapitalverwaltungsgesellschaft 

Die Gesellschaft kann den Fonds auf eine andere Ka-

pitalverwaltungsgesellschaft übertragen. Der Fonds 

bleibt dadurch zwar unverändert, wie auch die Stel-

lung des Anlegers. Der Anleger muss aber im Rahmen 

der Übertragung entscheiden, ob er die neue Kapital-

verwaltungs-gesellschaft für ebenso geeignet hält 

wie die bisherige. Wenn er in den Fonds unter neuer 

Verwaltung nicht investiert bleiben möchte, muss er 

seine Anteile zurückgeben. Hierbei können Ertrags-

steuern anfallen. 

 

6.1.10 Rentabilität und Erfüllung der Anlageziele 

des Anlegers 

Es kann nicht garantiert werden, dass der Anleger sei-

nen gewünschten Anlageerfolg erreicht. Der Anteil-

wert des Fonds kann fallen und zu Verlusten beim An-

leger führen. Es bestehen keine Garantien der Gesell-

schaft oder Dritter hinsichtlich einer bestimmten Min-

destzahlungszusage bei Rückgabe oder eines be-

stimmten Anlageerfolgs des Fonds. Anleger könnten 

somit einen niedrigeren als den ursprünglich ange-

legten Betrag zurückerhalten. Ein bei Erwerb von An-

teilen entrichteter Ausgabeaufschlag bzw. ein bei 

Veräußerung von Anteilen entrichteter Rücknahme-

abschlag kann zudem, insbesondere bei nur kurzer 

Anlagedauer den Erfolg einer Anlage reduzieren oder 

sogar aufzehren. 

 

6.2. Risiken der negativen Wertentwicklung des 

Fonds (Marktrisiko) 

Nachfolgend werden die Risiken dargestellt, die mit 

der Anlage in einzelne Vermögensgegenstände 

durch den Fonds einhergehen. Diese Risiken können 

die Wertentwicklung des Fonds bzw. der im Fonds 

gehaltenen Vermögensgegenstände beeinträchtigen 

und sich damit nachteilig auf den Anteilwert und auf 

das vom Anleger investierte Kapital auswirken.  

 

6.2.1 Wertveränderungsrisiken 

Die Vermögensgegenstände, in die die Gesellschaft 

für Rechnung des Fonds investiert, unterliegen Risi-

ken. So können Wertverluste auftreten, indem der 

Marktwert der Vermögensgegenstände gegenüber 

dem Einstandspreis fällt oder Kassa- und Termin-

preise sich unterschiedlich entwickeln. 

 

6.2.2 Kapitalmarktrisiko 

Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzpro-

dukten hängt insbesondere von der Entwicklung der 

Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen 

Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen 

und politischen Rahmenbedingungen in den jeweili-

gen Ländern beeinflusst wird. Auf die allgemeine 

Kursentwicklung insbesondere an einer Börse können 

auch irrationale Faktoren wie Stimmungen, Meinun-

gen und Gerüchte einwirken. Schwankungen der 

Kurs- und Marktwerte können auch auf Veränderun-

gen der Zinssätze, Wechselkurse oder der Bonität ei-

nes Emittenten zurückzuführen sein. 

 

6.2.3 Kursänderungsrisiko von Aktien 

Aktien unterliegen erfahrungsgemäß starken Kurs-

schwankungen und somit auch dem Risiko von Kurs-

rückgängen. Diese Kursschwankungen werden insbe-

sondere durch die Entwicklung der Gewinne des 

emittierenden Unternehmens sowie die Entwicklun-

gen der Branche und der gesamtwirtschaftlichen Ent-

wicklung beeinflusst. Das Vertrauen der Marktteil-

nehmer in das jeweilige Unternehmen kann die Kurs-

entwicklung ebenfalls beeinflussen. Dies gilt insbe-

sondere bei Unternehmen, deren Aktien erst über ei-

nen kürzeren Zeitraum an der Börse oder einem an-

deren organisierten Markt zugelassen sind; bei die-

sen können bereits geringe Veränderungen von 

Prognosen zu starken Kursbewegungen führen. Ist 

bei einer Aktie der Anteil der frei handelbaren, im Be-

sitz vieler Aktionäre befindlichen Aktien (sogenannter 

Streubesitz) niedrig, so können bereits kleinere Kauf- 

und Verkaufsaufträge eine starke Auswirkung auf den 

Marktpreis haben und damit zu höheren Kursschwan-

kungen führen. 

 

Am 26. Juli 2016 wurde das Investmentsteuerreform-

gesetz verkündet, mit dem u.a. das Investmentsteu-

ergesetz und das Einkommensteuergesetz geändert 

werden. Danach ist zur Vermeidung von Steuerge-

staltungen (sog. Cum/Cum-Geschäfte) eine Regelung 

vorgesehen, nach der Dividenden deutscher Aktien 

und Erträge deutscher eigenkapitalähnlicher Genuss-

rechte mit definitiver Kapitalertragsteuer belastet 

werden. Diese Regelung ist – anders als der Hauptteil 

dieses Gesetzes – bereits zum 1. Januar 2016 rückwir-

kend in Kraft getreten. Sie lässt sich wie folgt zusam-

menfassen: 

 

Anders als bisher sollen deutsche Fonds unter be-

stimmten Voraussetzungen auf der Fondseingangs-

seite mit einer definitiven deutschen Kapitalertrag-

steuer in Höhe von 15% auf die Bruttodividende be-

lastet werden. Dies soll dann der Fall sein, wenn deut-

sche Aktien und deutsche eigenkapitalähnliche Ge-

nussrechte vom Fonds nicht ununterbrochen 45 Tage 

innerhalb von 45 Tagen vor und nach dem Fälligkeits-

zeitpunkt der Kapitalerträge (= 91-Tageszeitraum) 

gehalten werden und in diesen 45 Tagen nicht unun-

terbrochen Mindestwertänderungsrisiken von 70% 

bestehen („45-Tage-Regelung“). Auch eine Verpflich-

tung zur unmittelbaren oder mittelbaren Vergütung 

der Kapitalerträge an eine andere Person (z.B. durch 

Swaps, Wertpapierleihgeschäfte, Pensionsgeschäfte) 

führt zur Kapitalertragssteuerbelastung. 
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In diesem Rahmen können Kurssicherungs- oder Ter-

mingeschäfte schädlich sein, die das Risiko aus deut-

schen Aktien oder deutschen eigenkapitalähnlichen 

Genussrechten unmittelbar oder mittelbar absichern. 

Kurssicherungsgeschäfte über Wert- und Preisindices 

gelten dabei als mittelbare Absicherung. Falls nahe-

stehende Personen an dem Fonds beteiligt sind, kön-

nen deren Absicherungsgeschäfte ebenfalls schädlich 

sein.  

Hieraus ergeben sich verschiedene Risiken. Es kann 

nicht ausgeschlossen werden, dass der Anteilpreis ei-

nes Fonds vergleichsweise niedriger ausfällt, wenn für 

eine mögliche Steuerschuld des Fonds Rückstellun-

gen gebildet werden. Selbst wenn die Steuerschuld 

nicht entsteht und deshalb Rückstellungen aufgelöst 

werden, kommt ein vergleichsweise höherer Anteil-

preis möglicherweise nicht den Anlegern zugute, die 

im Zeitpunkt der Rückstellungsbildung an dem Fonds 

beteiligt waren. Zweitens könnte die Neuregelung 

um den Dividendenstichtag dazu führen, dass die 

Kauf- und Verkaufspreise für betroffene Aktien stär-

ker als sonst auseinanderlaufen, was insgesamt zu 

unvorteilhafteren Marktkonditionen führen kann. 

 

6.2.4 Zinsänderungsrisiko 

Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist 

die Möglichkeit verbunden, dass sich das Marktzins-

niveau ändert, das im Zeitpunkt der Begebung eines 

Wertpapiers besteht. Steigen die Marktzinsen gegen-

über den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so fal-

len i.d.R. die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere. 

Fällt dagegen der Marktzins, so steigt der Kurs fest-

verzinslicher Wertpapiere. Diese Kursentwicklung 

führt dazu, dass die aktuelle Rendite des festverzins-

lichen Wertpapiers in etwa dem aktuellen Marktzins 

entspricht. Diese Kursschwankungen fallen jedoch je 

nach (Rest-) Laufzeit der festverzinslichen Wertpa-

piere unterschiedlich stark aus. Festverzinsliche Wert-

papiere mit kürzeren Laufzeiten haben geringere 

Kursrisiken als festverzinsliche Wertpapiere mit län-

geren Laufzeiten. Festverzinsliche Wertpapiere mit 

kürzeren Laufzeiten haben demgegenüber in der Re-

gel geringere Renditen als festverzinsliche Wertpa-

piere mit längeren Laufzeiten. Geldmarktinstrumente 

besitzen aufgrund ihrer kurzen Laufzeit von maximal 

397 Tagen tendenziell geringere Kursrisiken. Dane-

ben können sich die Zinssätze verschiedener, auf die 

gleiche Währung lautender zinsbezogener Finanzin-

strumente mit vergleichbarer Restlaufzeit unter-

schiedlich entwickeln. 

 

6.2.5 Risiko von negativen Habenzinsen 

Die Gesellschaft legt liquide Mittel des Fonds bei der 

Verwahrstelle oder anderen Banken für Rechnung 

des Fonds an. Für diese Bankguthaben ist teilweise 

ein Zinssatz vereinbart, der dem European Interbank 

Offered Rate (Euribor) abzüglich einer bestimmten 

Marge entspricht. Sinkt der Euribor unter die verein-

barte Marge, so führt dies zu negativen Zinsen auf 

dem entsprechenden Konto. Abhängig von der Ent-

wicklung der Zinspolitik der Europäischen Zentral-

bank können sowohl kurz-, mittel- als auch langfris-

tige Bankguthaben eine negative Verzinsung erzie-

len. 

 

6.2.6 Kursänderungsrisiko von Wandel- und Op-

tionsanleihen 

Wandel– und Optionsanleihen verbriefen das Recht, 

die Anleihe in Aktien umzutauschen oder Aktien zu 

erwerben. Die Entwicklung des Werts von Wandel- 

und Optionsanleihen ist daher abhängig von der 

Kursentwicklung der Aktie als Basiswert. Die Risiken 

der Wertentwicklung der zugrunde liegenden Aktien 

können sich daher auch auf die Wertentwicklung der 

Wandel- und Optionsanleihe auswirken. Optionsan-

leihen, die dem Emittenten das Recht einräumen dem 

Anleger statt der Rückzahlung eines Nominalbetrags 

eine im Vorhinein festgelegte Anzahl von Aktien an-

zudienen (Reverse Convertibles), sind in verstärktem 

Maße von dem entsprechenden Aktienkurs abhängig. 

 

6.2.7 Risiken im Zusammenhang mit Derivatge-

schäften 

Die Gesellschaft darf für den Fonds Derivatgeschäfte 

abschließen. Der Kauf und Verkauf von Optionen so-

wie der Abschluss von Terminkontrakten oder Swaps 

sind mit folgenden Risiken verbunden: 

 

• Durch die Verwendung von Derivaten können 

Verluste entstehen, die nicht vorhersehbar sind 

und sogar die für das Derivatgeschäft eingesetz-

ten Beträge überschreiten können. 

 

• Kursänderungen des Basiswertes können den 

Wert eines Optionsrechts oder Terminkontraktes 

vermindern. Vermindert sich der Wert und wird 

das Derivat hierdurch wertlos, kann die Gesell-

schaft gezwungen sein, die erworbenen Rechte 

verfallen zu lassen. Durch Wertänderungen des 

einem Swap zugrunde liegenden Vermögens-

wertes kann der Fonds ebenfalls Verluste erlei-

den. 

 

• Ein liquider Sekundärmarkt für ein bestimmtes 

Instrument zu einem gegebenen Zeitpunkt kann 

fehlen. Eine Position in Derivaten kann dann un-

ter Umständen nicht wirtschaftlich neutralisiert 

(geschlossen) werden. 

 

• Durch die Hebelwirkung von Optionen kann der 

Wert des Fondsvermögens stärker beeinflusst 

werden, als dies beim unmittelbaren Erwerb der 

Basiswerte der Fall ist. Das Verlustrisiko kann bei 

Abschluss des Geschäfts nicht bestimmbar sein. 
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• Der Kauf von Optionen birgt das Risiko, dass die 

Option nicht ausgeübt wird, weil sich die Preise 

der Basiswerte nicht wie erwartet entwickeln, so 

dass die vom Fonds gezahlte Optionsprämie ver-

fällt. Beim Verkauf von Optionen besteht die Ge-

fahr, dass der Fonds zur Abnahme von Vermö-

genswerten zu einem höheren als dem aktuellen 

Marktpreis, oder zur Lieferung von Vermögens-

werten zu einem niedrigeren als dem aktuellen 

Marktpreis verpflichtet. Der Fonds erleidet dann 

einen Verlust in Höhe der Preisdifferenz minus 

der eingenommenen Optionsprämie. 

 

• Bei Terminkontrakten besteht das Risiko, dass 

die Gesellschaft für Rechnung des Fonds ver-

pflichtet ist, die Differenz zwischen dem bei Ab-

schluss zugrunde gelegten Kurs und dem Markt-

kurs zum Zeitpunkt der Glattstellung bzw. Fällig-

keit des Geschäftes zu tragen. Damit würde der 

Fonds Verluste erleiden. Das Risiko des Verlusts 

ist bei Abschluss des Terminkontrakts nicht be-

stimmbar. 

 

• Der gegebenenfalls erforderliche Abschluss ei-

nes Gegengeschäfts (Glattstellung) ist mit Kos-

ten verbunden. 

• Die von der Gesellschaft getroffenen Prognosen 

über die künftige Entwicklung von zugrunde lie-

genden Vermögensgegenständen, Zinssätzen, 

Kursen und Devisenmärkten können sich im 

Nachhinein als unrichtig erweisen. 

 

• Die den Derivaten zugrunde liegenden Vermö-

gensgegenstände können zu einem an sich 

günstigen Zeitpunkt nicht gekauft oder verkauft 

werden bzw. müssen zu einem ungünstigen Zeit-

punkt gekauft oder verkauft werden. 

 

• Die den Derivaten zugrunde liegenden Vermö-

gensgegenstände können zu einem an sich 

günstigen Zeitpunkt nicht gekauft bzw. verkauft 

werden oder müssen zu einem ungünstigen 

Zeitpunkt gekauft oder verkauft werden. 

 

Bei außerbörslichen Geschäften, sogenannte over-

the-counter (OTC)–Geschäfte, können folgende Risi-

ken auftreten: 

 

• Es kann ein organisierter Markt fehlen, so dass 

die Gesellschaft die für Rechnung des Fonds am 

OTC-Markt erworbenen Finanzinstrumente 

schwer oder gar nicht veräußern kann.  

 

• Der Abschluss eines Gegengeschäfts (Glattstel-

lung) kann aufgrund der individuellen Vereinba-

rung schwierig, nicht möglich bzw. mit erhebli-

chen Kosten verbunden sein. 

 

6.2.8 Risiken im Zusammenhang mit dem Erhalt 

von Sicherheiten 

Die Gesellschaft erhält für Derivatgeschäfte Sicher-

heiten. Derivate können im Wert steigen. Die erhalte-

nen Sicherheiten könnten dann nicht mehr ausrei-

chen, um den Lieferungs- bzw. Rückübertragungsan-

spruch der Gesellschaft gegenüber dem Kontrahen-

ten in voller Höhe abzudecken. 

 

Die Gesellschaft kann Barsicherheiten auf Sperrkon-

ten, in Staatsanleihen hoher Qualität oder in Geld-

marktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur anlegen. Das 

Kreditinstitut, bei dem die Bankguthaben verwahrt 

werden, kann jedoch ausfallen. Staatsanleihen und 

Geldmarktfonds können sich negativ entwickeln. Bei 

Beendigung des Geschäfts könnten die angelegten 

Sicherheiten nicht mehr in voller Höhe verfügbar sein, 

obwohl sie von der Gesellschaft für den Fonds in der 

ursprünglich gewährten Höhe wieder zurück gewährt 

werden müssen. Dann müsste der Fonds die bei den 

Sicherheiten erlittenen Verluste tragen. 

 

6.2.9 Risiko bei Verbriefungspositionen ohne 

Selbstbehalt 

Der Fonds darf Wertpapiere, die Forderungen ver-

briefen (Verbriefungspositionen) und nach dem 1. Ja-

nuar 2011 emittiert wurden, nur noch erwerben, 

wenn der Forderungsschuldner mindestens 5 Prozent 

des Volumens der Verbriefung als sogenannten 

Selbstbehalt zurückbehält und weitere Vorgaben ein-

hält. Die Gesellschaft ist daher verpflichtet, im Inte-

resse der Anleger Maßnahmen zur Abhilfe einzulei-

ten, wenn sich Verbriefungen im Fondvermögen be-

finden, die diesen EU-Standards nicht entsprechen. 

Im Rahmen dieser Abhilfemaßnahmen könnte die 

Gesellschaft gezwungen sein, solche Verbriefungspo-

sitionen zu veräußern. Aufgrund rechtlicher Vorga-

ben für Banken, Fondsgesellschaften und Versiche-

rungen besteht das Risiko, dass die Gesellschaft sol-

che Verbriefungspositionen nicht oder nur mit star-

ken Preisabschlägen bzw. mit großer zeitlicher Verzö-

gerung verkaufen kann.  

 

6.2.10 Inflationsrisiko 

Die Inflation beinhaltet ein Abwertungsrisiko für alle 

Vermögensgegenstände. Dies gilt auch für die im 

Fonds gehaltenen Vermögensgegenstände. Die Infla-

tionsrate kann über dem Wertzuwachs des Fonds lie-

gen.  

 

6.2.11 Währungsrisiko 

Vermögenswerte des Fonds können in einer anderen 

Währung als der Fondswährung angelegt sein. Der 

Fonds erhält die Erträge, Rückzahlungen und Erlöse 

aus solchen Anlagen in der anderen Währung. Fällt 

der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswäh-

rung, so reduziert sich der Wert solcher Anlagen und 

somit auch der Wert des Fondsvermögens. 
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6.2.12 Konzentrationsrisiko 

Erfolgt eine Konzentration der Anlage in bestimmte 

Vermögensgegenstände oder Märkte, dann ist der 

Fonds von der Entwicklung dieser Vermögensgegen-

stände oder Märkte besonders stark abhängig. 

 

6.2.13 Risiken im Zusammenhang mit der Inves-

tition in Investmentanteile 

Die Risiken der Anteile an anderen Investmentvermö-

gen, die für den Fonds erworben werden (sogenannte 

„Zielfonds“), stehen in engem Zusammenhang mit 

den Risiken der in diesen Zielfonds enthaltenen Ver-

mögensgegenstände bzw. der von diesen verfolgten 

Anlagestrategien. Da die Manager der einzelnen Ziel-

fonds voneinander unabhängig handeln, kann es 

aber auch vorkommen, dass mehrere Zielfonds glei-

che oder einander entgegengesetzte Anlagestrate-

gien verfolgen. Hierdurch können bestehende Risi-

ken kumulieren, und eventuelle Chancen können sich 

gegeneinander aufheben. Es ist der Gesellschaft im 

Regelfall nicht möglich, das Management der Ziel-

fonds zu kontrollieren. Deren Anlageentscheidungen 

müssen nicht zwingend mit den Annahmen oder Er-

wartungen der Gesellschaft übereinstimmen. Der Ge-

sellschaft wird die aktuelle Zusammensetzung der 

Zielfonds oftmals nicht zeitnah bekannt sein. Ent-

spricht die Zusammensetzung nicht ihren Annahmen 

oder Erwartungen, so kann sie gegebenenfalls erst 

deutlich verzögert reagieren, indem sie Zielfondsan-

teile zurückgibt. 

Offene Investmentvermögen, an denen der Fonds 

Anteile erwirbt, könnten zudem zeitweise die Rück-

nahme der Anteile aussetzen. Dann ist die Gesell-

schaft daran gehindert, die Anteile an dem Zielfonds 

zu veräußern, indem sie diese gegen Auszahlung des 

Rücknahmepreises bei der Verwaltungsgesellschaft 

oder Verwahrstelle des Zielfonds zurückgibt. 

 

6.2.14 Risiken aus dem Anlagespektrum 

Unter Beachtung der durch das Gesetz und die Anla-

gebedingungen vorgegebenen Anlagegrundsätze 

und   -grenzen, die für den Fonds einen sehr weiten 

Rahmen vorsehen, kann die tatsächliche Anlagepoli-

tik auch darauf ausgerichtet sein, schwerpunktmäßig 

Vermögensgegenstände z. B. nur weniger Branchen, 

Märkte oder Regionen/Länder zu erwerben. Diese 

Konzentration auf wenige spezielle Anlagesektoren 

kann mit Risiken (z. B. Marktenge, hohe Schwan-

kungsbreite innerhalb bestimmter Konjunkturzyklen) 

verbunden sein. Über den Inhalt der Anlagepolitik in-

formiert der Jahresbericht nachträglich für das abge-

laufene Berichtsjahr. 

 

6.3. Nachhaltigkeitsrisiken 

Die Gesellschaft analysiert, identifiziert und integriert 

Nachhaltigkeitsrisiken als Teil des Investitionsent-

scheidungsprozesses und des Risikomanagement-

prozesses, da sie der Ansicht ist, dass diese Integra-

tion dazu beitragen könnte, die langfristigen risiko-

bereinigten Renditen für Anleger gemäß dem Anla-

geziel des Fonds zu verbessern. Nachhaltigkeitsrisi-

ken bezeichnen Ereignisse oder Bedingungen in den 

Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensfüh-

rung, deren Eintreten tatsächlich oder potenziell er-

heblich negative Auswirkungen auf den Wert der An-

lage des Investmentvermögens haben könnte. Nach-

haltigkeitsrisiken können entweder ein eigenes Risiko 

darstellen oder Auswirkungen auf andere Risiken ha-

ben und können wesentlich zu Risiken wie Marktrisi-

ken, operationelle Risiken, Liquiditätsrisiken oder Ge-

genparteirisiken beitragen. Die Bewertung von Nach-

haltigkeitsrisiken ist komplex und kann auf Umwelt-, 

Sozial-, oder Unternehmensführung-Daten beruhen, 

die schwer zu beschaffen und unvollständig, ge-

schätzt, veraltet oder anderweitig wesentlich unge-

nau sind. Selbst wenn diese identifiziert werden, kann 

nicht garantiert werden, dass diese Daten korrekt be-

wertet werden. 

 

6.4. Risiken der eingeschränkten oder erhöhten 

Liquidität des Fonds und Risiken im Zusammen-

hang mit vermehrten Zeichnungen oder Rückga-

ben (Liquiditätsrisiko) 

Nachfolgend werden die Risiken dargestellt, die die 

Liquidität des Fonds beeinträchtigen können. Dies 

kann dazu führen, dass der Fonds seinen Zahlungs-

verpflichtungen vorübergehend oder dauerhaft nicht 

nachkommen kann bzw. dass die Gesellschaft die 

Rückgabeverlangen von Anlegern vorübergehend 

oder dauerhaft nicht erfüllen kann. Der Anleger kann 

gegebenenfalls die von ihm geplante Haltedauer 

nicht realisieren und ihm kann das investierte Kapital 

oder Teile hiervon für unbestimmte Zeit nicht zur Ver-

fügung stehen. Durch die Verwirklichung der Liquidi-

tätsrisiken könnte zudem der Wert des Fondsvermö-

gens und damit der Anteilwert sinken, etwa wenn die 

Gesellschaft gezwungen ist, soweit gesetzlich zuläs-

sig, Vermögensgegenstände für den Fonds unter 

Verkehrswert zu veräußern. Ist die Gesellschaft nicht 

in der Lage, die Rückgabeverlangen der Anleger zu 

erfüllen, kann dies außerdem zur Aussetzung der 

Rücknahme und im Extremfall zur anschließenden 

Auflösung des Fonds führen. 

 

6.4.1 Risiko aus der Anlage in Vermögensgegen-

stände 

Für den Fonds dürfen auch Vermögensgegenstände 

erworben werden, die nicht an einer Börse zugelassen 

oder an einem anderen organisierten Markt zugelas-

sen oder in diesen einbezogen sind. Diese Vermö-

gensgegenstände können gegebenenfalls nur mit 

hohen Preisabschlägen, zeitlicher Verzögerung oder 

gar nicht weiterveräußert werden. Auch an einer 
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Börse zugelassene Vermögensgegenstände können 

abhängig von der Marktlage, dem Volumen, dem 

Zeitrahmen und den geplanten Kosten gegebenen-

falls nicht oder nur mit hohen Preisabschlägen veräu-

ßert werden. Obwohl für den Fonds nur Vermögens-

gegenstände erworben werden dürfen, die grund-

sätzlich jederzeit liquidiert werden können, kann 

nicht ausgeschlossen werden, dass diese zeitweise 

oder dauerhaft nur mit Verlust veräußert werden kön-

nen. 

 

6.4.2 Risiko durch Kreditaufnahme 

Die Gesellschaft darf für Rechnung des Fonds Kredite 

aufnehmen. Kredite mit einer variablen Verzinsung 

können sich durch steigende Zinssätze negativ auf 

das Fondsvermögen auswirken. Muss die Gesellschaft 

einen Kredit zurückzahlen und kann ihn nicht durch 

eine Anschlussfinanzierung oder im Fonds vorhan-

dene Liquidität ausgleichen, ist sie möglicherweise 

gezwungen, Vermögensgegenstände vorzeitig oder 

zu schlechteren Konditionen als geplant zu veräu-

ßern. 

 

6.4.3 Risiken durch vermehrte Rückgaben oder 

Zeichnungen 

Durch Kauf- und Verkaufsaufträge von Anlegern 

fließt dem Fondsvermögen Liquidität zu bzw. aus 

dem Fondsvermögen Liquidität ab. Die Zu- und Ab-

flüsse können nach Saldierung zu einem Nettozu- 

oder –abfluss der liquiden Mittel des Fonds führen. 

Dieser Nettozu- oder –abfluss kann den Fondsmana-

ger veranlassen, Vermögensgegenstände zu kaufen 

oder zu verkaufen, wodurch Transaktionskosten ent-

stehen. Dies gilt insbesondere, wenn durch die Zu- 

oder Abflüsse eine von der Gesellschaft für den Fonds 

vorgesehene Quote liquider Mittel über- bzw. unter-

schritten wird. Die hierdurch entstehenden Transakti-

onskosten werden dem Fonds belastet und können 

die Wertentwicklung des Fonds beeinträchtigen. Bei 

Zuflüssen kann sich eine erhöhte Fondsliquidität be-

lastend auf die Wertentwicklung des Fonds auswir-

ken, wenn die Gesellschaft die Mittel nicht oder nicht 

zeitnah zu angemessenen Bedingungen anlegen 

kann. 

 

6.4.4 Risiko bei Feiertagen in bestimmten Regio-

nen/Ländern 

Nach der Anlagestrategie sollen Investitionen für den 

Fonds insbesondere in bestimmten Regionen/Län-

dern getätigt werden. Aufgrund lokaler Feiertage in 

diesen Regionen/Ländern kann es zu Abweichungen 

zwischen den Handelstagen an Börsen dieser Regio-

nen/Länder und Bewertungstagen des Fonds kom-

men. Der Fonds kann möglicherweise an einem Tag, 

der kein Bewertungstag ist, auf Marktentwicklungen 

in den Regionen/Ländern nicht am selben Tag rea-

gieren oder an einem Bewertungstag, der kein Han-

delstag in diesen Regionen/Ländern ist, auf dem dor-

tigen Markt nicht handeln. Hierdurch kann der Fonds 

gehindert sein, Vermögensgegenstände in der erfor-

derlichen Zeit zu veräußern. Dies kann die Fähigkeit 

des Fonds nachteilig beeinflussen, Rückgabeverlan-

gen oder sonstigen Zahlungsverpflichtungen nach-

zukommen. 

 

6.5. Kontrahentenrisiko inklusive Kredit- und For-

derungsrisiko 

Nachfolgend werden die Risiken dargestellt, die sich 

für den Fonds im Rahmen einer Geschäftsbeziehung 

mit einer anderen Partei (sogenannte Gegenpartei) 

ergeben können. Dabei besteht das Risiko, dass der 

Vertragspartner seinen vereinbarten Verpflichtungen 

nicht mehr nachkommen kann. Dies kann die Wert-

entwicklung des Fonds beeinträchtigen und sich da-

mit auch nachteilig auf den Anteilwert und das vom 

Anleger investierte Kapital auswirken. 

 

6.5.1 Adressenausfallrisiko / Gegenpartei-Risiken 

(außer zentrale Kontrahenten) 

Durch den Ausfall eines Ausstellers (nachfolgend 

„Emittent“) oder eines Vertragspartners (nachfolgend 

„Kontrahent“), gegen den der Fonds Ansprüche hat, 

können für den Fonds Verluste entstehen. Das Emit-

tentenrisiko beschreibt die Auswirkung der besonde-

ren Entwicklungen des jeweiligen Emittenten, die ne-

ben den allgemeinen Tendenzen der Kapitalmärkte 

auf den Kurs eines Wertpapiers einwirken. Auch bei 

sorgfältiger Auswahl der Wertpapiere kann nicht aus-

geschlossen werden, dass Verluste durch Vermö-

gensverfall von Emittenten eintreten. Die Partei eines 

für Rechnung des Fonds geschlossenen Vertrags 

kann teilweise oder vollständig ausfallen (Kontrahen-

tenrisiko). Dies gilt für alle Verträge, die für Rechnung 

des Fonds geschlossen werden. 

 

6.5.2 Risiko durch zentrale Kontrahenten 

Ein zentraler Kontrahent (Central Counterparty – 

„CCP“) tritt als zwischengeschaltete Institution in be-

stimmte Geschäfte für den Fonds ein, insbesondere 

in Geschäfte über derivative Finanzinstrumente. In 

diesem Fall wird er als Käufer gegenüber dem Ver-

käufer und als Verkäufer gegenüber dem Käufer tätig. 

Ein CCP sichert seine Gegenparteiausfallrisiken durch 

eine Reihe von Schutzmechanismen ab, die es ihm je-

derzeit ermöglichen, Verluste aus den eingegange-

nen Geschäften auszugleichen, etwa durch soge-

nannte Einschusszahlungen (z.B. Besicherungen). Es 

kann trotz dieser Schutzmechanismen nicht ausge-

schlossen werden, dass ein CCP ausfällt, wodurch 

auch Ansprüche der Gesellschaft für den Fonds be-

troffen sein können. Hierdurch können Verluste für 

den Fonds entstehen, die nicht abgesichert sind.  
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6.6. Operationelle und sonstige Risiken des Fonds  

Im Folgenden werden Risiken dargestellt, die sich 

beispielsweise aus unzureichenden internen Prozes-

sen sowie aus menschlichem Versagen oder System-

versagen bei der Gesellschaft oder externen Dritten 

ergeben können. Diese Risiken können die Wertent-

wicklung des Fonds beeinträchtigen und sich damit 

auch nachteilig auf den Anteilwert und auf das vom 

Anleger investierte Kapital auswirken. 

 

6.6.1 Risiken durch kriminelle Handlungen, Miss-

stände oder Naturkatastrophen 

Der Fonds kann Opfer von Betrug oder anderen kri-

minellen Handlungen werden. Er kann Verluste durch 

Fehler von Mitarbeitern der Gesellschaft oder exter-

ner Dritter erleiden oder durch äußere Ereignisse, wie 

z.B. Naturkatastrophen oder Pandemien, geschädigt 

werden. 

 

6.6.2 Länder- oder Transferrisiko 

Es besteht das Risiko, dass ein ausländischer Schuld-

ner trotz Zahlungsfähigkeit aufgrund fehlender 

Transferfähigkeit der Währung, fehlender Transferbe-

reitschaft seines Sitzlandes oder aus ähnlichen Grün-

den, Leistungen nicht fristgerecht, überhaupt nicht 

oder nur in einer anderen Währung erbringen kann. 

So können z.B. Zahlungen, auf die die Gesellschaft für 

Rechnung des Fonds Anspruch hat, ausbleiben, in ei-

ner Währung erfolgen, die aufgrund von Devisenbe-

schränkungen nicht (mehr) konvertierbar ist, oder in 

einer anderen Währung erfolgen. Zahlt der Schuldner 

in einer anderen Währung, so unterliegt diese Posi-

tion dem oben dargestellten Währungsrisiko.  

 

6.6.3 Rechtliche und politische Risiken  

Für den Fonds dürfen Investitionen in Rechtsordnun-

gen getätigt werden, in denen deutsches Recht keine 

Anwendung findet bzw. im Fall von Rechtsstreitigkei-

ten der Gerichtsstand außerhalb Deutschlands ist. 

Hieraus resultierende Rechte und Pflichten der Ge-

sellschaft für Rechnung des Fonds können von denen 

in Deutschland zum Nachteil des Fonds bzw. des An-

legers abweichen. Politische oder rechtliche Entwick-

lungen einschließlich der Änderungen von rechtli-

chen Rahmenbedingungen in diesen Rechtsordnun-

gen können von der Gesellschaft nicht oder zu spät 

erkannt werden oder zu Beschränkungen hinsichtlich 

erwerbbarer oder bereits erworbener Vermögensge-

genstände führen. Diese Folgen können auch entste-

hen, wenn sich die rechtlichen Rahmenbedingungen 

für die Gesellschaft und/oder die Verwaltung des 

Fonds in Deutschland ändern. 

 

6.6.4 Änderung der steuerlichen Rahmenbedin-

gungen, steuerliches Risiko 

Die steuerlichen Ausführungen in diesem Verkaufs-

prospekt gehen von der derzeit bekannten Rechts-

lage aus. Die Kurzangaben über steuerrechtliche Vor-

schriften richten sich an in Deutschland unbeschränkt 

einkommensteuerpflichtige oder unbeschränkt kör-

perschaftsteuerpflichtige Personen. Es kann jedoch 

keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich 

die steuerliche Beurteilung durch Gesetzgebung, 

Rechtsprechung oder Erlasse der Finanzverwaltung 

nicht ändert. 

 

6.6.5 Schlüsselpersonenrisiko 

Fällt das Anlageergebnis des Fonds in einem be-

stimmten Zeitraum sehr positiv aus, hängt dieser Er-

folg möglicherweise auch von der Eignung der han-

delnden Personen und damit den richtigen Entschei-

dungen des Managements ab. Die personelle Zusam-

mensetzung des Fondsmanagements kann sich je-

doch verändern. Neue Entscheidungsträger können 

dann möglicherweise weniger erfolgreich agieren. 

 

6.6.6 Verwahrrisiko 

Mit der Verwahrung von Vermögensgegenständen 

insbesondere im Ausland ist ein Verlustrisiko verbun-

den, das aus Insolvenz oder Sorgfaltspflichtverletzun-

gen des Verwahrers bzw. höherer Gewalt resultieren 

kann. 

 

6.6.7 Risiken aus Handels- und Clearingmecha-

nismen (Abwicklungsrisiko) 

Bei der Abwicklung von Wertpapiergeschäften be-

steht das Risiko, dass eine der Vertragsparteien ver-

zögert oder nicht vereinbarungsgemäß zahlt oder die 

Wertpapiere nicht fristgerecht liefert. Dieses Abwick-

lungsrisiko besteht entsprechend auch beim Handel 

mit anderen Vermögensgegenständen für den Fonds. 

7. Erläuterung des Risikoprofils des Fonds 

Das Risikoprofil des Fonds ergibt sich aus den in Ab-

schnitt „5“ genannten Anlagezielen und -grenzen in 

Kombination mit den aus Abschnitt „6“ genannten 

Risikohinweisen. Das Risikoprofil kann je nach Markt-

lage und Vermögensgegenstand unterschiedlich 

ausfallen und kann sich im Laufe der Zeit verändern. 

Darüber hinaus kann der interessierte Anleger den 

Risikoindikator aus dem Basisinformationsblatt zur 

Beurteilung des Risikoprofils heranziehen (zu finden 

unter „Welche Risiken bestehen und was könnte ich 

im Gegenzug dafür bekommen?“ in dem jeweiligen 

Basisinformationsblatt des Fonds). Das Basisinforma-

tionsblatt ist kostenfrei auf der Internetseite www.lu-

pusalpha.de oder www.fundinfo.com abrufbar oder 

auf Nachfrage kostenlos bei der Gesellschaft erhält-

lich. 
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8. ERHÖHTE VOLATILITÄT 

Der Fonds kann aufgrund seiner Zusammenset-

zung und des Einsatzes von Derivate-Techniken 

eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteil-

preise können auch innerhalb kurzer Zeiträume 

erheblichen Schwankungen nach oben und nach 

unten unterworfen sein. 

9. PROFIL DES TYPISCHEN ANLEGERS 

Die Anlage in den Fonds ist für Anleger geeignet, die 

bereits Basiskenntnisse und Erfahrungen mit Finanz-

produkten gewonnen haben und die das Ziel der Ver-

mögensbildung bzw. Vermögensoptimierung verfol-

gen. Der Anleger muss bereit und in der Lage sein, 

einen deutlichen Kapitalverlust bis hin zum vollstän-

digen Verlust des eingesetzten Kapitals zu tragen und 

legt keinen Wert auf einen Kapitalschutz. Der Anlage-

horizont sollte mittel- bis langfristig sein. 

10. BEWERTUNG 

10.1. Allgemeine Regeln für Vermögensbewer-

tung 

10.1.1 An einer Börse zugelassene / an einem 

organisierten Markt gehandelte Vermö-

gensgegenstände 

Vermögensgegenstände, die zum Handel an einer 

Börse zugelassen sind oder an einem anderen orga-

nisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezo-

gen sind sowie Bezugsrechte für den Fonds werden 

zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine 

verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet, so-

fern im nachfolgenden Abschnitt „Besondere Regeln 

für die Bewertung einzelner Vermögensgegen-

stände“ nicht anders angegeben. 

 

10.1.2 Nicht an Börsen notierte oder an organi-

sierten Märkten gehandelte Vermögensge-

genstände oder Vermögensgegenstände 

ohne handelbaren Kurs 

Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an 

Börsen zugelassen sind noch in einem anderen orga-

nisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezo-

gen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar 

ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, 

der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten 

Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der ak-

tuellen Marktgegebenheiten angemessen ist, sofern 

im nachfolgenden Abschnitt „Besondere Regeln für 

die Bewertung einzelner Vermögensgegenstände“ 

nicht anders angegeben. 

 

10.2. Besondere Regeln für die Bewertung einzel-

ner Vermögensgegenstände 

10.2.1 Nichtnotierte Schuldverschreibungen und 

Schuldscheindarlehen 

Für die Bewertung von Schuldverschreibungen, die 

nicht zum Handel an einer Börse zugelassen oder an 

einem anderen organisierten Markt zugelassen oder 

in diesen einbezogen sind (z. B. nicht notierte Anlei-

hen, Commercial Papers und Einlagenzertifikate), und 

für die Bewertung von Schuldscheindarlehen werden 

die für vergleichbare Schuldverschreibungen und 

Schuldscheindarlehen vereinbarten Preise und gege-

benenfalls die Kurswerte von Anleihen vergleichbarer 

Emittenten mit entsprechender Laufzeit und Verzin-

sung herangezogen, erforderlichenfalls mit einem 

Abschlag zum Ausgleich der geringeren Veräußer-

barkeit. 

 

10.2.2 Optionsrechte und Terminkontrakte 

Die zu dem Fonds gehörenden Optionsrechte und 

Verbindlichkeiten aus einem Dritten eingeräumten 

Optionsrechten, die zum Handel an einer Börse zuge-

lassen oder an einem anderen organisierten Markt 

zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden 

zu dem jeweils letzten verfügbaren handelbaren Kurs, 

der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, be-

wertet. 

 

Das gleiche gilt für Forderungen und Verbindlichkei-

ten aus für Rechnung des Fonds verkauften Termin-

kontrakten. Die zu Lasten des Fonds geleisteten Ein-

schüsse werden unter Einbeziehung der am Börsen-

tag festgestellten Bewertungsgewinne und Bewer-

tungsverluste zum Wert des Fonds hinzugerechnet. 

 

10.2.3 Bankguthaben, Festgelder und Anteile an 

Investmentvermögen 

Bankguthaben werden grundsätzlich zu ihrem Nenn-

wert zuzüglich zugeflossener Zinsen bewertet. 

 

Festgelder werden zum Verkehrswert bewertet, so-

fern das Festgeld jederzeit kündbar ist und die Rück-

zahlung bei der Kündigung nicht zum Nennwert zu-

züglich Zinsen erfolgt.  

 

Anteile an Investmentvermögen werden grundsätz-

lich mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis 

angesetzt oder zum letzten verfügbaren handelbaren 

Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet. 

Stehen diese Werte nicht zur Verfügung, werden An-

teile an Investmentvermögen zu dem aktuellen Ver-

kehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung 

nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berück-

sichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ange-

messen ist. 
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10.2.4 Auf ausländische Währung lautende Ver-

mögensgegenstände 

Auf ausländische Währung lautende Vermögensge-

gen-stände werden unter Zugrundelegung der 

Bloomberg Tagesschlusskurse in Euro umgerechnet.  

11. ANTEILE 

Die Rechte der Anleger werden in Anteilscheinen ver-

brieft oder als elektronische Anteilscheine begeben. 

Verbriefte Anteilscheine werden ausschließlich in 

Sammelurkunden verbrieft. Diese Sammelurkunden 

werden bei einer Wertpapier-Sammelbank verwahrt. 

Ein Anspruch des Anlegers auf Auslieferung einzelner 

Anteilscheine besteht nicht. Der Erwerb von Anteilen 

ist nur bei Depotverwahrung möglich. Die Anteile 

lauten auf den Inhaber und sind über einen Anteil, 

oder den Bruchteil eines Anteils oder eine Mehrzahl 

von Anteilen ausgestellt. Mit der Übertragung eines 

Anteilscheins gehen auch die darin verbrieften 

Rechte über. 

 

11.1. Ausgabe und Rücknahme von Anteilen 

11.1.1 Ausgabe von Anteilen 

Die Anzahl der ausgegebenen Anteile sämtlicher An-

teilklassen ist grundsätzlich nicht beschränkt. Die An-

teile sämtlicher Anteilklassen können bei der Ver-

wahrstelle erworben werden. Sie werden von der Ver-

wahrstelle zum Ausgabepreis ausgegeben, welcher 

bei allen Anteilklassen dem Nettoinventarwert pro 

Anteil („Anteil-wert“) zuzüglich eines Ausgabeauf-

schlags entspricht. Die Berechnung des Nettoinven-

tarwerts wird im Ab-schnitt „Anteile“, Unterabschnitt 

„Ausgabe- und Rücknahmepreis“ erläutert. 

 

Daneben ist der Erwerb über die Vermittlung Dritter 

möglich, hierbei können zusätzliche Kosten entste-

hen. Die Gesellschaft behält sich vor, die Ausgabe von 

Anteilen vorübergehend oder vollständig einzustel-

len. 

 

Die Mindestanlagesumme für den Erwerb der Anteil-

klasse „C“ beträgt 500.000 Euro, für den Erwerb der 

Anteilklasse „CT“ beträgt die Mindestanlagesumme 

1.000.000 Euro. Es steht im Ermessen der Gesellschaft, 

eine niedrigere Mindestanlagesumme anzunehmen. 

 

11.1.2 Rücknahme von Anteilen 

Die Anleger können unabhängig von der Mindestan-

lagesumme1, bewertungstäglich die Rücknahme von 

Anteilen verlangen, sofern die Gesellschaft die An-

teilrücknahme nicht vorübergehend ausgesetzt hat 

(siehe Abschnitt „Aus-setzung der Anteilrück-

nahme“). Rücknahmeorders sind bei der Verwahr-

 
1 Sofern eine Mindestanlagesumme vorgesehen ist. 

stelle oder der Gesellschaft selbst oder gegenüber ei-

nem vermittelnden Dritten (z.B. depotführende 

Stelle) zu stellen.  

 

Die Gesellschaft ist verpflichtet, die Anteile zu dem 

am Abrechnungsstichtag geltenden Rücknahmepreis 

zurückzunehmen, der dem an diesem Tag ermittelten 

Anteilwert – gegebenenfalls abzüglich eines Rück-

nahmeabschlages – entspricht. Die Rücknahme kann 

auch durch die Vermittlung Dritter (z.B. die depotfüh-

rende Stelle) erfolgen, hierbei können zusätzliche 

Kosten entstehen. 

 

11.1.3 Abrechnung bei Anteilausgabe und An-

teilrücknahme 

Anteilabrufe und Anteilrückgaben an den dafür vor-

gesehenen Ausgabe- und Rücknahmetagen, die bis 

15:00 Uhr an einem Börsentag, der auch Wertermitt-

lungstag ist, bei der Verwahrstelle eingehen, werden 

zum Ausgabepreis bzw. Rücknahmepreis des Werter-

mittlungstages abgerechnet. Der Ausgabepreis ist in-

nerhalb von zwei Bankarbeitstagen (Bankplatz Frank-

furt am Main) nach dem entsprechenden Wertermitt-

lungstag in Fondswährung zahlbar. Die Auszahlung 

des Rücknahmepreises erfolgt innerhalb von zwei 

Bankarbeitstagen (Bankplatz Frankfurt am Main) nach 

dem entsprechenden Wertermittlungstag in Fonds-

währung. 

 

Anteilabrufe und Anteilrückgaben an den dafür vor-

gesehenen Ausgabe- und Rücknahmetagen, die nach 

15:00 Uhr an einem Börsentag, der auch Wertermitt-

lungstag ist, bei der Verwahrstelle eingehen, werden 

zum Ausgabepreis bzw. Rücknahmepreis des nächs-

ten Wertermittlungstages abgerechnet. Der Ausga-

bepreis ist innerhalb von zwei Bankarbeitstagen 

(Bankplatz Frankfurt am Main) nach dem nächsten 

Wertermittlungstag in Fondswährung zahlbar. Die 

Auszahlung des Rücknahmepreises erfolgt innerhalb 

von zwei Bankarbeitstagen (Bankplatz Frankfurt am 

Main) nach dem entsprechenden Wertermittlungstag 

in Fondswährung zahlbar. 

 

11.1.4 Aussetzung der Anteilrücknahme 

Die Gesellschaft kann die Rücknahme der Anteile 

zeitweilig aussetzen, sofern außergewöhnliche Um-

stände vorliegen, die eine Aussetzung unter Berück-

sichtigung der Interessen der Anleger erforderlich er-

scheinen lassen. Solche außergewöhnlichen Um-

stände liegen etwa vor, wenn eine Börse, an der ein 

wesentlicher Teil der Wertpapiere des Fonds gehan-

delt wird, außerplanmäßig geschlossen ist, oder wenn 

die Vermögensgegenstände des Fonds nicht bewer-

tet werden können. Daneben kann die BaFin anord-

nen, dass die Gesellschaft die Rücknahme der Anteile 
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auszusetzen hat, wenn dies im Interesse der Anleger 

oder der Öffentlichkeit erforderlich ist. 

 

Der Gesellschaft bleibt es vorbehalten, die Anteile 

erst dann zu dem dann gültigen Rücknahmepreis zu-

rückzunehmen oder umzutauschen, wenn sie unver-

züglich, jedoch unter Wahrung der Interessen aller 

Anleger, Vermögensgegenstände des Fonds veräu-

ßert hat. Einer vorübergehenden Aussetzung kann 

ohne erneute Wiederaufnahme der Rücknahme der 

Anteile direkt eine Auflösung des Fonds folgen (siehe 

hierzu den Abschnitt „Auflösung, Übertragung und 

Verschmelzung des Fonds“). 

 

Die Gesellschaft unterrichtet die Anleger durch Be-

kanntmachung im Bundesanzeiger und darüber hin-

aus auf der Internetseite www.fundinfo.com oder un-

ter www.lupusalpha.de über die Aussetzung und die 

Wiederaufnahme der Rücknahme der Anteile. Außer-

dem werden die Anleger über ihre depotführenden 

Stellen per dauerhaftem Datenträger, etwa in Papier-

form oder elektronischer Form informiert. 

 

11.2. LIQUIDITÄTSMANAGEMENT 

Die Gesellschaft hat für den Fonds schriftliche 

Grundsätze und Verfahren festgelegt, die es ihr er-

möglichen, die Liquiditätsrisiken des Fonds zu über-

wachen und zu gewährleisten, dass sich das Liquidi-

tätsprofil der Anlagen des Fonds mit den zugrunde-

liegenden Verbindlichkeiten des Fonds deckt. 

 

Die Grundsätze und Verfahren umfassen:  

 

- Die Gesellschaft überwacht die Liquiditätsrisiken, 

die sich auf Ebene des Fonds oder der Vermö-

gensgegenstände ergeben können. Sie nimmt 

dabei eine Einschätzung der Liquidität der im 

Fonds gehaltenen Vermögensgegenstände in 

Relation zum Fondsvermögen vor und legt hier-

für eine Liquiditätsquote fest. Die Beurteilung 

der Liquidität beinhaltet beispielsweise eine 

Analyse des Handelsvolumens, der Komplexität 

des Vermögensgegenstands, die Anzahl der 

Handelstage, die zur Veräußerung des jeweiligen 

Vermögensgegenstands benötigt werden, ohne 

Einfluss auf den Marktpreis zu nehmen. Die Ge-

sellschaft überwacht hierbei auch die Anlagen in 

Zielfonds und deren Rücknahmegrundsätze und 

daraus resultierende etwaige Auswirkungen auf 

die Liquidität des Fonds. 

 

- Die Gesellschaft überwacht die Liquiditätsrisiken, 

die sich durch erhöhtes Verlangen der Anleger 

auf Anteilrücknahme ergeben können. Hierbei 

bildet sie sich Erwartungen über Nettomittelver-

änderungen unter Berücksichtigung von verfüg-

baren Informationen über die Anlegerstruktur 

und Erfahrungswerten aus historischen Netto-

mittelveränderungen. Sie berücksichtigt die Aus-

wirkungen von Großabrufrisiken und anderen Ri-

siken (z. B. Reputationsrisiken). 

 

- Die Gesellschaft hat für den Fonds adäquate Li-

mits für die Liquiditätsrisiken festgelegt. Sie 

überwacht die Einhaltung dieser Limits und hat 

Verfahren bei einer Überschreitung oder mögli-

chen Überschreitung der Limits festgelegt. 

 

- Die von der Gesellschaft eingerichteten Verfah-

ren gewährleisten eine Konsistenz zwischen Li-

quiditätsquote, den Liquiditätsrisikolimits und 

den zu erwarteten Nettomittelveränderungen.  

 

Die Gesellschaft überprüft diese Grundsätze regelmä-

ßig und aktualisiert sie entsprechend. 

 

Die Gesellschaft führt regelmäßig, mindestens einmal 

jährlich Stresstests durch, mit denen sie die Liquidi-

tätsrisiken des Fonds bewerten kann. Die Gesellschaft 

führt die Stresstests auf der Grundlage zuverlässiger 

und aktueller quantitativer oder, falls dies nicht ange-

messen ist, qualitativer Informationen durch. Hierbei 

werden Anlagestrategie, Rücknahmefristen, Zah-

lungsverpflichtungen und Fristen, innerhalb derer die 

Vermögensgegenstände veräußert werden können, 

sowie Informationen in Bezug auf allgemeines Anle-

gerverhalten und Marktentwicklungen einbezogen. 

Die Stresstests simulieren gegebenenfalls mangelnde 

Liquidität der Vermögenswerte im Fonds sowie in An-

zahl und Umfang atypische Verlangen auf Anteilrück-

nahmen. Sie decken Marktrisiken und deren Auswir-

kungen ab, einschließlich Nachschuss-forderungen, 

Anforderungen der Besicherung oder Kreditlinien. Sie 

tragen Bewertungssensitivitäten unter Stressbedin-

gungen Rechnung. Sie werden unter Berücksichti-

gung der Anlagestrategie, des Liquiditätsprofils, der 

Anlegerart und der Rücknahmegrundsätze des Fonds 

in einer der Art des Fonds angemessenen Häufigkeit 

durchgeführt. 

 

Die Rückgaberechte unter normalen und außerge-

wöhnlichen Umständen sowie die Aussetzung der 

Rücknahme sind im Abschnitt „Anteile – Ausgabe und 

Rücknahme von Anteilen – Aussetzung der An-

teilrücknahme“ dargestellt. Die hiermit verbunden Ri-

siken sind unter „Risikohinweise – Risiko der Fonds-

anlage – Aussetzung der Anteilrücknahme“ sowie „– 

Risiko der eingeschränkten Liquidität des Fonds (Li-

quiditätsrisiko)“ erläutert. 

11.3. BÖRSEN UND MÄRKTE 

Die Gesellschaft kann die Anteile des Fonds an einer 

Börse oder in organisierten Märkten zulassen; derzeit 

hat die Gesellschaft von dieser Möglichkeit keinen 

Gebrauch gemacht.  
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Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die An-

teile ohne Zustimmung der Gesellschaft auch an an-

deren Märkten gehandelt werden. Ein Dritter kann 

ohne Zustimmung der Gesellschaft veranlassen, dass 

die Anteile in den Freiverkehr oder einen anderen au-

ßerbörslichen Handel einbezogen werden. 

 

Der dem Börsenhandel oder Handel an sonstigen 

Märkten zugrundeliegende Marktpreis wird nicht 

ausschließlich durch den Wert der im Fonds gehalte-

nen Vermögensgegenstände, sondern auch durch 

Angebot und Nachfrage bestimmt. Daher kann dieser 

Marktpreis, von dem von der Gesellschaft bzw. der 

Verwahrstelle ermittelten Anteilwert abweichen. 

 

11.4. FAIRE BEHANDLUNG DER ANLEGER  

Die Gesellschaft hat die Anleger des Fonds fair zu be-

handeln. Sie darf im Rahmen der Steuerung des Li-

quiditätsrisikos und der Rücknahme von Anteilen die 

Interessen eines Anlegers oder einer Gruppe von An-

legern nicht über die Interessen eines anderen Anle-

gers oder einer anderen Anlegergruppe stellen. 

 

Zu den Verfahren, mit denen die Gesellschaft die faire 

Behandlung der Anleger sicherstellt, siehe Abschnitt 

„Abrechnung bei Anteilausgabe und –rücknahme“ 

sowie „Liquiditätsmanagement“. 

 

11.5. Anteilklassen 

Alle ausgegebenen Anteile einer Anteilklasse haben 

gleiche Ausgestaltungsmerkmale. Die Bildung neuer 

Anteilklassen ist zulässig, sie liegt im Ermessen der 

Gesellschaft. Die Anteilklassen können sich insbeson-

dere hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausga-

beaufschlags, des Rücknahmeabschlags, der Wäh-

rung des Anteilwertes, der Verwaltungsvergütung, 

der Mindestanlagesumme oder einer Kombination 

dieser Merkmale unterscheiden. Es sind derzeit An-

teile von drei Anteilklassen erhältlich. Eine Anteil-

klasse wird als Anteilklasse „C“ bezeichnet, eine wei-

tere Anteilklasse wird als Anteilklasse „CT“ bezeichnet 

und eine weitere Anteilklasse wird als Anteilklasse „R“ 

bezeichnet. 

 

Anteile, die bis zum 30. November begeben wurden, 

werden seit dem 01. Dezember 2020 der Anteilklasse 

„C“ zugerechnet. 

 

Bei erstmaliger Ausgabe von Anteilen einer Anteil-

klasse ist deren Wert auf der Grundlage des für den 

gesamten Fonds nach § 168 Absatz 1 Satz 1 KAGB er-

mittelten Wertes zu berechnen. 

 

11.6. AUSGABE- UND RÜCKNAHMEPREISE 

11.6.1 Ausgabe- und Rücknahmepreis 

Zur Errechnung des Ausgabepreises und des Rück-

nahmepreises für die Anteile der einzelnen Anteil-

klassen ermittelt die Gesellschaft unter Kontrolle der 

Verwahrstelle bewertungstäglich den Wert der zum 

Fonds gehörenden Vermögensgegenstände abzüg-

lich der Verbindlichkeiten (Nettoinventarwert). Die 

Teilung des so ermittelten Nettoinventarwerts durch 

die Anzahl der ausgegebenen Anteilscheine der An-

teilklasse ergibt den Anteilwert. 

 

Der Wert für die Anteile des Fonds wird an allen deut-

schen Börsentagen ermittelt. An gesetzlichen Feierta-

gen in Deutschland, die Börsentage sind, sowie am 

24. und 31. Dezember jeden Jahres können die Ge-

sellschaft und die Verwahrstelle von einer Ermittlung 

des Wertes absehen. Von einer Ermittlung des Anteil-

werts wird derzeit an Neujahr, Karfreitag, Ostern, Os-

termontag, Maifeiertag, Christi Himmelfahrt, Pfings-

ten, Pfingstmontag, Fronleichnam, Tag der Deut-

schen Einheit, Heiligabend, 1. und 2. Weihnachtsfei-

ertag, Silvester abgesehen. 

 

11.6.2 Aussetzung der Errechnung des Ausgabe- 

und Rücknahmepreises 

Die Gesellschaft kann die Errechnung des Ausgabe- 

und Rücknahmepreises zeitweilig unter denselben 

Voraussetzungen wie die Anteilrücknahme ausset-

zen. Diese sind im vorherigen Abschnitt „Anteile – 

Aussetzung der Anteilrücknahme“ näher erläutert. 

 

11.6.3 Ausgabeaufschlag  

Bei Festsetzung des Ausgabepreises wird dem jewei-

ligen Anteilwert ein Ausgabeaufschlag hinzugerech-

net. Der Ausgabeaufschlag bei der Anteilklasse „C“ 

beträgt bis zu 5,00 Prozent, der Ausgabeaufschlag bei 

der Anteilklasse „CT“ beträgt bis zu 5,00 Prozent und 

bei der Anteilklasse „R“ ebenfalls bis zu 5,00 Prozent 

des Anteilwertes. Der Ausgabeaufschlag kann insbe-

sondere bei kurzer Anlagedauer die Wertentwicklung 

des Fonds reduzieren oder sogar ganz aufzehren. Der 

Ausgabeaufschlag stellt im Wesentlichen eine Vergü-

tung für den Vertrieb der Anteile des Fonds dar. Die 

Gesellschaft kann den Ausgabeaufschlag zur Abgel-

tung von Vertriebsleistungen an etwaige vermit-

telnde Stellen weitergeben. 

 

11.6.4 Rücknahmeabschlag 

Ein Rücknahmeabschlag wird nicht erhoben. 

 

11.6.5 Veröffentlichung der Ausgabe- und Rück-

nahmepreise  

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise sowie der 

Netto-inventarwert je Anteil werden regelmäßig auf 

der elektronischen Informationsplattform www.fund-

info.com veröffentlicht. 
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12. KOSTEN 

12.1. Kosten bei Ausgabe und Rücknahme der An-

teile 

Die Ausgabe und Rücknahme der Anteile durch die 

Gesellschaft bzw. durch die Verwahrstelle erfolgt zum 

Ausgabepreis (Anteilwert/Anteilwert zuzüglich Aus-

gabeaufschlag) bzw. Rücknahmepreis (Anteil-

wert/Anteilwert abzüglich Rücknahmeabschlag) ohne 

Berechnung zusätzlicher Kosten. 

 

Erwirbt der Anleger Anteile durch Vermittlung Dritter, 

können diese höhere Kosten als den Ausgabeauf-

schlag berechnen. Gibt der Anleger Anteile über 

Dritte zurück, so können diese bei der Rücknahme 

der Anteile eigene Kosten berechnen. 

 

12.2. Verwaltungs- und sonstige Kosten  

Die Gesellschaft erhält für die Verwaltung des Fonds 

eine jährliche Vergütung von bis zu 1 Prozent bei der 

Anteilklasse „C“ und „CT“ sowie eine jährliche Vergü-

tung von bis zu 1,50 Prozent bei der Anteilklasse „R“ 

des durchschnittlichen Nettoinventarwertes des 

Fonds in der Abrechnungsperiode, der sich jeweils 

aus den Monatsendwerten errechnet. Die Vergütung 

wird monatlich anteilig erhoben. 

 

Die Gesellschaft kann für die Verwaltung des Fonds 

ferner für die Anteilklassen „C“, „CT“ und „R“ eine er-

folgsabhängige Vergütung in Höhe von bis zu 15 % 

des Betrages erhalten, um den die Anteilwertentwick-

lung die Entwicklung des Vergleichsindex am Ende ei-

ner Abrechnungsperiode übersteigt (Outperfor-

mance über den Vergleichsindex, d.h. positive Abwei-

chung der Anteilwertentwicklung von der Bench-

markentwicklung, nachfolgend auch „Positive Bench-

mark-Abweichung“ genannt), jedoch insgesamt 

höchstens bis zu 2,0 % des durchschnittlichen Netto-

inventarwertes des Fonds in der Abrechnungsperi-

ode, der aus den Werten am Ende eines jeden Monats 

errechnet wird. 

 

Die dem Fonds belasteten Kosten dürfen vor dem 

Vergleich nicht von der Entwicklung des Vergleichs-

index abgezogen werden. 

 

Unterschreitet die Anteilwertentwicklung am Ende ei-

ner Abrechnungsperiode die Entwicklung des Ver-

gleichsindex (Underperformance zum Vergleichsin-

dex, d.h. negative Abweichung der Anteilwertent-

wicklung von der Benchmarkentwicklung, nachfol-

gend auch „Negative Benchmark-Abweichung“ ge-

nannt), so erhält die Gesellschaft keine erfolgsabhän-

gige Vergütung. Entsprechend der Berechnung der 

erfolgsabhängigen Vergütung bei Positiver Bench-

mark-Abweichung wird nun auf Basis der Negativen 

Benchmark-Abweichung ein Underperformancebe-

trag pro Anteilwert errechnet und in die nächste Ab-

rechnungsperiode als negativer Vortrag vorgetragen 

(„Negativer Vortrag“). Der Negative Vortrag wird 

nicht durch einen Höchstbetrag begrenzt. Für die 

nachfolgende Abrechnungsperiode erhält die Gesell-

schaft nur dann eine erfolgsabhängige Vergütung, 

wenn der aus Positiver Benchmark-Abweichung er-

rechnete Betrag am Ende dieser Abrechnungsperiode 

den Negativen Vortrag aus der vorangegangenen 

Abrechnungsperiode übersteigt. In diesem Fall er-

rechnet sich der Vergütungsanspruch aus der Diffe-

renz beider Beträge. Übersteigt der aus Positiver 

Benchmark-Abweichung errechnete Betrag den Ne-

gativen Vortrag aus der vorangegangenen Abrech-

nungsperiode nicht, werden beide Beträge verrech-

net. Der verbleibende Underperformancebetrag pro 

Anteilwert wird wieder in die nächste Abrechnungs-

periode als neuer „Negativer Vortrag“ vorgetragen. 

Ergibt sich am Ende der nächsten Abrechnungsperi-

ode erneut eine Negative Benchmark-Abweichung, 

so wird der vorhandene Negative Vortrag um den aus 

dieser Negativen Benchmark-Abweichung errechne-

ten Underperformancebetrag erhöht. Bei der jährli-

chen Berechnung des Vergütungsanspruchs werden 

etwaige Underperformancebeträge der jeweils fünf 

vorangegangenen Abrechnungsperioden berück-

sichtigt. Existieren für das Sondervermögen weniger 

als fünf vorangegangene Abrechnungs-perioden, so 

werden alle vorangegangenen Abrechnungsperio-

den berücksichtigt. 

 

Die Abrechnungsperiode beginnt am 1.01. und endet 

am 31.12. eines Kalenderjahres. Die erste Abrech-

nungsperiode beginnt mit der Auflegung des OGAW-

Sondervermögens und endet erst am zweiten 31.12., 

der der Auflegung folgt. 

 

Als Vergleichsindex wird „STOXX® Europe TMI Small 

Net Return EUR Index“ festgelegt. Falls der Ver-

gleichsindex entfallen sollte, wird die Gesellschaft ei-

nen angemessenen anderen Index festlegen, der an 

die Stelle des genannten Index tritt. 

 

Die erfolgsabhängige Vergütung wird durch den Ver-

gleich der Entwicklung des Vergleichsindex mit der 

Anteilwertentwicklung, die nach der BVI-Methode 

berechnet wird, in der Abrechnungsperiode ermittelt. 

Zur Ermittlung der Anteilwertentwicklung des Fonds 

wird der Anteilwert am Geschäftsjahresende mit dem 

Anteilwert zum Ende des Vorjahres verglichen, wobei 

Ausschüttungen und zu Lasten des Fonds geleistete 

Steuerzahlungen dem Anteilwert rechnerisch wieder 

zugeschlagen werden (BVI-Methode). 

 

Entsprechend dem Ergebnis eines täglichen Ver-

gleichs wird eine rechnerisch angefallene erfolgsab-
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hängige Vergütung im Sondervermögen je ausgege-

benen Anteil zurückgestellt oder eine bereits ge-

buchte Rückstellung entsprechend aufgelöst. Aufge-

löste Rückstellungen fallen dem Sondervermögen zu. 

Eine erfolgsabhängige Vergütung kann nur entnom-

men werden, soweit entsprechende Rückstellungen 

gebildet wurden. 

 

Die erfolgsabhängige Vergütung kann auch dann 

entnommen werden, wenn der Anteilwert am Ende 

der Abrechnungsperiode den Anteilwert zu Beginn 

der Abrechnungsperiode unterschreitet („Negative 

Anteilwertentwicklung“). 

 

Falls der Vergleichsindex entfallen sollte, wird die Ge-

sellschaft einen angemessenen anderen Index festle-

gen, der an die Stelle des genannten Index tritt. Die 

erfolgsabhängige Vergütung kann auch dann ent-

nommen werden, wenn der Anteilwert am Ende des 

Abrechnungszeitraumes den Anteilwert zu Beginn 

des Abrechnungszeitraumes unterschreitet (absolut 

negative Anteilwertentwicklung). 

 

Der STOXX® Europe TMI Small Net Return EUR Index 

wird von der STOXX Limited administriert. STOXX Li-

mited ist bei der europäischen Wertpapierauf-

sichtsbehörde ESMA in ein öffentliches Register 

von Administratoren von Referenzwerten und 

von Referenzwerten eingetragen. Weitere Anga-

ben zum STOXX® Europe TMI Small Net Return EUR 

Index und zu STOXX Limited finden sich im Abschnitt 

„Anlageziele, -strategie, -grundsätze und -grenzen – 

Anlageziel und -strategie“. 

 

Die Gesellschaft hat robuste schriftliche Pläne aufge-

stellt, in denen sie Maßnahmen dargelegt hat, die sie 

ergreifen würde, wenn der Vergleichsindex sich we-

sentlich ändert oder nicht mehr bereitgestellt wird. 

 

Die Verwahrstelle erhält für ihre Tätigkeit eine jährli-

che Vergütung von 0,05 Prozent p.a. (jedoch mindes-

tens EUR 20.000 p.a.). Das Volumen des Fonds wird 

als Durchschnittswert der jeweiligen Monatsend-

werte errechnet. Die Vergütung wird monatlich antei-

lig erhoben. 

Neben den vorgenannten Vergütungen gehen die 

folgenden Aufwendungen zu Lasten des Fonds: 

 

a) bankübliche Depot- und Kontogebühren, ggf. 

einschließlich der banküblichen Kosten für die 

Verwahrung ausländischer Vermögensgegen-

stände im Ausland; 

 

b) Kosten für den Druck und Versand der für die 

Anleger bestimmten gesetzlich vorgeschrie-

benen Verkaufsunterlagen (Jahres- und Halb-

jahresberichte, Verkaufsprospekt, Basisinfor-

mationsblatt); 

c) Kosten der Bekanntmachung der Jahres- und 

Halbjahresberichte, der Ausgabe- und Rück-

nahmepreise und ggf. der Ausschüttungen 

oder Thesaurierungen und des Auflösungsbe-

richtes; 

 

d) Kosten der Erstellung und Verwendung ei-

nes vertraglich oder gesetzlich vorgesehe-

nen dauerhaften Datenträgers, außer im Fall 

der Informationen über Verschmelzungen 

von Investmentvermögen und außer im Fall 

der Informationen über Maßnahmen im Zu-

sammenhang mit Anlagegrenzverletzungen 

oder Berechnungsfehlern bei der Anteilwer-

termittlung; 

 

e) Kosten für die Prüfung des Fonds durch den 

Abschlussprüfer des Fonds; 

 

f) Kosten für die Bekanntmachung der Besteue-

rungsgrundlagen und der Bescheinigung, 

dass die steuerlichen Angaben nach den Re-

geln des deutschen Steuerrechts ermittelt 

wurden; 

 

g) Kosten für die Geltendmachung und Durch-

setzung von Rechtsansprüchen durch die Ge-

sellschaft für Rechnung des Fonds sowie der 

Abwehr von gegen die Gesellschaft zu Lasten 

des Fonds erhobenen Ansprüchen;  

 

h) Gebühren und Kosten, die von staatlichen 

Stellen in Bezug auf den Fonds erhoben wer-

den; 

 

i) Kosten für Rechts- und Steuerberatung im 

Hinblick auf den Fonds;  

j) Kosten sowie jegliche Entgelte, die mit dem 

Erwerb und/oder der Verwendung bzw. Nen-

nung eines Vergleichsmaßstabes oder Finan-

zindizes anfallen können; 

 

k) Kosten für die Beauftragung von Stimm-

rechts-bevollmächtigten; 

 

l) Kosten für die Analyse des Anlageerfolges des 

Fonds durch Dritte; 

 

m) Kosten für die Bereitstellung von Analysema-

terial oder -dienstleistungen durch Dritte in 

Bezug auf ein oder mehrere Finanzinstru-

mente oder sonstige Vermögenswerte oder in 

Bezug auf die Emittenten oder potenziellen 

Emittenten von Finanzinstrumenten oder in 

engem Zusammenhang mit einer bestimmten 

Branche oder einem bestimmten Markt bis zu 

einer Höhe von 0,12 Prozent p.a. des durch-

schnittlichen Nettoinventarwertes des Fonds 
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in der Abrechnungsperiode, der aus den Wer-

ten am Ende eines jeden Monats errechnet 

wird. 

 

n) Kosten, die anfallen im Zusammenhang mit 

dem Erwerb und der Veräußerung von Ver-

mögensgegenständen (Transaktionskosten); 

 

o) Steuern, insbesondere Umsatzsteuer, die an-

fallen im Zusammenhang mit den vorstehend 

in Buchstaben a) bis n) genannten und vom 

Sondervermögen zu ersetzenden Aufwendun-

gen. 

 

Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen der 

aus dem Fonds an die Verwahrstelle und an Dritte ge-

leisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen 

zu. 

 

Die Gesellschaft kann Teile ihrer Verwaltungsvergü-

tung an vermittelnde Stellen weitergeben. Die Höhe 

dieser Entgelte wird i.d.R. in Abhängigkeit vom ver-

mittelten Fondsvolumen bemessen. 

 

12.3. Besonderheiten beim Erwerb von Invest-

ment-anteilen 

Neben der Vergütung zur Verwaltung des Fonds wird 

eine Verwaltungsvergütung für die im Fonds gehal-

tenen Anteile an Zielfonds berechnet. 

 

Folgende Arten von Gebühren, Kosten, Steuern, Pro-

visionen und sonstigen Aufwendungen, sind typi-

scher-weise mittelbar oder unmittelbar von den An-

legern des Fonds zu tragen: Vergütung für die Ver-

waltung des Fonds (Fondsmanagement, administra-

tive Tätigkeiten); Vergütung der Verwahrstelle; bank-

übliche Depotgebühren, gegebenenfalls einschließ-

lich der banküblichen Kosten für die Verwahrung aus-

ländischer Wertpapiere im Ausland; Kosten für den 

Druck und Versand der für die Anleger bestimmten 

Jahres- und Halbjahresberichte; Kosten der Bekannt-

machung der Jahres- und Halbjahresberichte, der 

Ausgabe- und Rücknahmepreise und ggf. der Aus-

schüttungen; Kosten für die Prüfung des Fonds durch 

den Abschlussprüfer der Gesellschaft; Kosten für die 

Bekanntmachung der Besteuerungsgrundlagen und 

der Bescheinigung, dass die steuerlichen Angaben 

nach den Regeln des deutschen Steuerrechts ermit-

telt wurden; Kosten für den Vertrieb. 

 

Im Jahres- und Halbjahresbericht werden die Ausga-

beaufschläge und Rücknahmeabschläge offengelegt, 

die dem Fonds im Berichtszeitraum für den Erwerb 

und die Rücknahme von Anteilen an Zielfonds be-

rechnet worden sind. Ferner wird die Vergütung of-

fengelegt, die dem Fonds von einer in- oder auslän-

dischen Gesellschaft oder einer Gesellschaft, mit der 

die Gesellschaft durch eine wesentliche unmittelbare 

oder mittelbare Beteiligung verbunden ist, als Ver-

waltungsvergütung für die im Fonds gehaltenen Ziel-

fondsanteile berechnet wurde. 

 

12.4. Angabe einer Gesamtkostenquote 

Im Jahresbericht werden die im Geschäftsjahr zu Las-

ten des Fonds angefallenen Verwaltungskosten of-

fengelegt und als Quote des durchschnittlichen 

Fondsvolumens ausgewiesen („Gesamtkosten-

quote"). Die Verwaltungskosten setzen sich zusam-

men aus der Vergütung für die Verwaltung des 

Fonds, einschließlich der erfolgsabhängigen Vergü-

tung, der Vergütung der Verwahrstelle sowie den 

Aufwendungen, die dem Fonds zusätzlich belastet 

werden können (siehe Abschnitt „Kosten – Verwal-

tungs- und sonstige Kosten“ sowie „–Besonderheiten 

beim Erwerb von Investmentanteilen“). Die Gesamt-

kostenquote beinhaltet keine Nebenkosten und Kos-

ten, die beim Erwerb und der Veräußerung von Ver-

mögensgegenständen entstehen (Transaktionskos-

ten). 

 

12.5. Abweichender Kostenausweis durch Ver-

triebsstellen 

Wird der Anleger beim Erwerb von Anteilen durch 

Dritte beraten oder vermitteln diese den Kauf, weisen 

sie ihm gegebenenfalls Kosten oder Kostenquoten 

aus, die nicht mit den Kostenangaben in diesem Pros-

pekt und im Basisinformationsblatt deckungsgleich 

sind und die hier beschriebene Gesamtkostenquote 

übersteigen können. Grund dafür kann insbesondere 

sein, dass der Dritte die Kosten seiner eigenen Tätig-

keit (z.B. Vermittlung, Beratung oder Depotführung) 

zusätzlich berücksichtigt. Darüber hinaus berücksich-

tigt er gegebenenfalls auch einmalige Kosten wie 

Ausgabeaufschläge und benutzt in der Regel andere 

Berechnungsmethoden oder auch Schätzungen für 

die auf Fondsebene anfallenden Kosten, die insbe-

sondere die Transaktionskosten des Fonds mit um-

fassen.  

 

Abweichungen im Kostenausweis können sich so-

wohl bei Informationen vor Vertragsschluss ergeben 

als auch bei regelmäßigen Kosteninformationen über 

die bestehende Fondsanlage im Rahmen einer dau-

erhaften Kundenbeziehung. 

13. VERGÜTUNGSPOLITIK 

Eine leistungsbezogene und unternehmerisch orien-

tierte Vergütung für Mitarbeiter und Mitarbeiterin-

nen ist zentraler Bestandteil für die Ausgestaltung 

des Vergütungssystems der Gesellschaft.  
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Die Vergütung des Vorstands legt der Aufsichtsrat 

fest. Für die anderen Mitarbeiter und Mitarbeiterin-

nen regelt der Arbeitsvertrag die Parameter des ak-

tuell gültigen Vergütungssystems. Die Mitarbeiter 

und Mitarbeiterinnen sowie der Vorstand erhalten 

eine angemessene Festvergütung für ihre Tätigkeit 

und – soweit variable Vergütungsbestandteile ge-

zahlt werden – werden die variable Vergütungsbe-

standteile im Einklang mit den strategischen Zielen 

stehen und insbesondere auch auf ein nachhaltiges 

Wirtschaften des Unternehmens ausgerichtet sein.  

 

Weitere Informationen zur Berechnung der Vergü-

tung, zu den sonstigen gewährten Zuwendungen, der 

Identität der für die Zuteilung der Vergütung und 

sonstigen Zuwendungen zuständigen Personen und 

weitere Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik 

der Gesellschaft sind auf der Internetseite der Gesell-

schaft unter www.lupusalpha.de in der Rubrik „Down-

loads - Pflichtveröffentlichungen - Umsetzung Ver-

gütung Lupus alpha“ erhältlich. Auf Nachfrage ist die 

aktuelle Vergütungspolitik in schriftlicher Form kos-

tenlos bei der Gesellschaft erhältlich. 

14. WERTENTWICKLUNG, ERMITTLUNG UND 

VERWENDUNG DER ERTRÄGE, GESCHÄFTS-

JAHR 

14.1. Wertentwicklung 

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt 

nach der BVI-Methode. Die historische Wertent-

wicklung des Fonds ermöglicht keine Prognose 

für die zukünftige Wertentwicklung. Ausgabeauf-

schläge und Rücknahmeabschläge werden bei der 

Wertentwicklung nicht berücksichtigt. 
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Aktuelle Angaben zur Wertentwicklung des Fonds 

können den Jahres- und Halbjahresberichten ent-

nommen werden. 

 

14.2. Ermittlung der Erträge, Ertrags-ausgleichs-

verfahren 

Der Fonds erzielt Erträge in Form der während des 

Geschäftsjahres angefallenen und nicht zur Kosten-

deckung verwendeten Zinsen, Dividenden und Erträ-

gen aus Investmentanteilen. Hinzu kommen Entgelte 

aus Pensionsgeschäften. Weitere Erträge können aus 

der Veräußerung von für Rechnung des Fonds gehal-

tenen Vermögensgegenständen resultieren. 

 

Die Erträge des Fonds werden zunächst entsprechend 

dem Wertverhältnis der Anteilklassen und anschlie-

ßend auf die einzelnen Anteile der jeweiligen Anteil-

klasse verteilt. Die Anteile unterschiedlicher Anteil-

klassen partizipieren daher in der Regel in unter-

schiedlichem Umfang an den Erträgen des Fonds. Das 

Gleiche gilt für die Ausgaben. Sie werden den einzel-

nen Anteilklassen entsprechend deren Wertverhältnis 

zugeordnet und mindern anteilig den Wert des ein-

zelnen Anteils an der jeweiligen Anteilklasse. Allein 

durch eine verhältnismäßige Aufteilung der Einnah-

men und der Ausgaben wird der Anspruch des Anle-

gers auf partielle Teilhabe an der wirtschaftlichen Ent-

wicklung erfüllt. Die Aufteilung muss daher gewähr-

leisten, dass die Gesamtrendite je investiertem Euro 

für alle Anleger absolut gleich ist.  

 

Die Verbuchung von Erträgen und Aufwendungen 

sowie von Mittelzuflüssen und Mittelabflüssen wird 

so gestaltet, dass ihre Zurechnung zu einer Anteil-

klasse ersichtlich ist und durch den Abschlussprüfer 

geprüft werden kann. 

 

Die Gesellschaft wendet für den Fonds ein sog. Er-

tragsausgleichsverfahren an. Dieses verhindert, dass 

der Anteil der ausschüttungsfähigen Erträge am An-

teilpreis infolge Mittelzu- und –abflüssen schwankt. 

Anderenfalls würde jeder Mittelzufluss in den Fonds 

während des Geschäftsjahres dazu führen, dass an 

den Ausschüttungsterminen pro Anteil weniger Er-

träge zur Ausschüttung zur Verfügung stehen, als 

dies bei einer konstanten Anzahl umlaufender Anteile 

der Fall wäre. Mittelabflüsse hingegen würden dazu 

führen, dass pro Anteil mehr Erträge zur Ausschüt-

tung zur Verfügung stünden, als dies bei einer kon-

stanten Anzahl umlaufender Anteile der Fall wäre.  

 

Um das zu verhindern, werden während des Ge-

schäftsjahres die ausschüttungsfähigen Erträge, die 

der Anteilerwerber als Teil des Ausgabepreises be-

zahlen muss und der Verkäufer von Anteilen als Teil 

des Rücknahmepreises vergütet erhält, fortlaufend 

berechnet und als ausschüttungsfähige Position in 

der Ertragsrechnung eingestellt. Dabei wird in Kauf 

genommen, dass Anleger, die beispielsweise kurz vor 

dem Ausschüttungstermin Anteile erwerben, den auf 

Erträge entfallenden Teil des Ausgabepreises in Form 

einer Ausschüttung zurückerhalten, obwohl ihr ein-

gezahltes Kapital an dem Entstehen der Erträge nicht 

mitgewirkt hat. 

 

14.3. Geschäftsjahr 

Das Geschäftsjahr des Fonds ist das Kalenderjahr. 

 

14.4. Ertragsverwendung 

Für die ausschüttenden Anteilklassen schüttet die Ge-

sellschaft grundsätzlich die während des Geschäfts-

jahres für Rechnung des Fonds angefallenen und 

nicht zur Kostendeckung verwendeten Zinsen, Divi-

denden und Erträge aus Investmentanteilen sowie 

Entgelte aus Pensionsgeschäften – unter Berücksich-

tigung des zugehörigen Ertragsausgleichs – an die 

Anleger aus. Realisierte Veräußerungsgewinne und 

sonstige Erträge – unter Berücksichtigung des zuge-

hörigen Ertragsausgleichs – können ebenfalls zur 

Ausschüttung herangezogen werden. 

 

Ferner können nicht realisierte Kursgewinne sowie 

sonstige liquide Mittel zur Ausschüttung gelangen.  

Dies bedeutet, dass die Gesellschaft für den Fonds 

bzw. für ausschüttende Anteilklassen auch liquide 

Vermögenswerte zur Ausschüttung heranziehen 

kann, wenn der vorgesehene Ausschüttungsbetrag 

weder durch Zinsen, Dividenden und Erträge aus In-

vestmentanteilen sowie Entgelte aus Darlehens- und 

Pensionsgeschäften noch durch realisierte Veräuße-

rungsgewinne und sonstige Erträge oder durch einen 

vorhandenen Vortrag zur Ausschüttung in späteren 

Geschäftsjahren abgedeckt werden kann. Zu einer 

Zuführung aus dem Sondervermögen, auch Sub-

stanzausschüttung genannt, kann es auch dann kom-

men, wenn beispielsweise die realisierten Verluste bei 

der Ausschüttungsberechnung unberücksichtigt blei-

ben. Die Zuführung aus dem Sondervermögen wird 

im Jahresbericht des Fonds ausgewiesen und erläu-

tert.  

 

Eine Zuführung aus dem Sondervermögen kann auch 

in voller Höhe aus im Fonds gehaltenen liquiden Mit-

teln erfolgen. 

 

Bei den Anteilklassen „C“ und „R“ werden die Erträge 

ausgeschüttet. 

 

Die Ausschüttung für die ausschüttenden Anteilklas-

sen erfolgt jährlich innerhalb von vier Monaten nach 

Schluss des Geschäftsjahres. Soweit das Depot bei ei-

ner anderen Bank oder Sparkasse geführt wird, kön-

nen zusätzliche Kosten entstehen. 
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Für die thesaurierenden Anteilklassen legt die Gesell-

schaft die während des Geschäftsjahres für Rechnung 

des Fonds angefallenen und nicht zur Kostendeckung 

verwendeten Zinsen, Dividenden und sonstigen Er-

träge – unter Berücksichtigung des zugehörigen Er-

tragsausgleichs – sowie die realisierten Veräuße-

rungsgewinne der thesaurierenden Anteilklassen im 

Fonds anteilig wieder an. 

 

Bei der Anteilklasse „CT“ werden die Erträge thesau-

riert. 

15. AUFLÖSUNG, ÜBERTRAGUNG UND VER-

SCHMELZUNG DES FONDS BZW. EINER AN-

TEILKLASSE 

15.1. Voraussetzungen für die Auflösung des 

Fonds 

Die Anleger sind nicht berechtigt, die Auflösung des 

Fonds oder einer Anteilklasse zu verlangen. Die Ge-

sellschaft kann ihr Recht zur Verwaltung des Fonds 

kündigen unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 

mindestens sechs Monaten durch Bekanntgabe im 

Bundesanzeiger und darüber hinaus im Jahresbericht 

oder Halbjahresbericht. Über die Kündigung werden 

die Anleger außerdem über ihre depotführenden 

Stellen per dauerhaftem Datenträger, etwa in Papier-

form oder elektronischer Form informiert. Mit dem 

Wirksamwerden der Kündigung erlischt das Recht 

der Gesellschaft, den Fonds zu verwalten. 

 

Des Weiteren endet das Verwaltungsrecht der Gesell-

schaft, wenn das Insolvenzverfahren über ihr Vermö-

gen eröffnet wird oder mit der Rechtskraft des Ge-

richtsbeschlusses, durch den der Antrag auf die Eröff-

nung des Insolvenzverfahrens mangels Masse abge-

wiesen wird.  

 

Mit Erlöschen des Verwaltungsrechts der Gesellschaft 

geht das Verfügungsrecht über den Fonds auf die 

Verwahrstelle über, die den Fonds abwickelt und den 

Erlös an die Anleger verteilt, oder mit Genehmigung 

der BaFin einer anderen Kapitalverwaltungsgesell-

schaft die Verwaltung überträgt. 

 

15.2. Verfahren bei Auflösung des Fonds bzw. ei-

ner Anteilklasse 

Mit dem Übergang des Verfügungsrechts über den 

Fonds auf die Verwahrstelle wird die Ausgabe und 

Rücknahme von Anteilen eingestellt und der Fonds 

abgewickelt. Bei der Auflösung einer Anteilklasse 

werden die Ausgabe und die Rücknahme von Antei-

len der Anteilklasse durch die Verwahrstelle einge-

stellt. 

 

Der Erlös aus der Veräußerung der Vermögenswerte 

des Fonds abzüglich der noch durch den Fonds zu 

tragenden Kosten und der durch die Auflösung ver-

ursachten Kosten werden an die Anleger verteilt, wo-

bei diese in Höhe ihrer jeweiligen Anteile am Fonds 

Ansprüche auf Auszahlung des Liquidationserlöses 

haben. 

 

Bei der Auflösung einer Anteilklasse erhalten die An-

leger den Gegenwert des an dem Auflösungstag 

letztmalig festgestellten Rücknahmepreises der ent-

sprechen-den Anteilklasse ausgezahlt. 

 

Die Gesellschaft erstellt auf den Tag, an dem ihr Ver-

waltungsrecht erlischt, einen Auflösungsbericht, der 

den Anforderungen an einen Jahresbericht ent-

spricht. Spätestens drei Monate nach dem Stichtag 

der Auflösung des Fonds wird der Auflösungsbericht 

im Bundesanzeiger bekannt gemacht. Während die 

Verwahrstelle den Fonds abwickelt, erstellt sie jährlich 

sowie auf den Tag, an dem die Abwicklung beendet 

ist, einen Bericht, der den Anforderungen an einen 

Jahresbericht entspricht. Diese Berichte sind ebenfalls 

spätestens drei Monate nach dem Stichtag im Bun-

desanzeiger bekannt zu machen. 

 

15.3. Übertragung des Fonds 

Die Gesellschaft kann das Verwaltungs- und Verfü-

gungsrecht über den Fonds auf eine andere Kapital-

verwaltungsgesellschaft übertragen. Die Übertra-

gung bedarf der vorherigen Genehmigung durch die 

BaFin. Die genehmigte Übertragung wird im Bundes-

anzeiger und darüber hinaus im Jahresbericht oder 

Halbjahresbericht des Fonds bekannt gemacht. Über 

die geplante Übertragung werden die Anleger außer-

dem über ihre depotführenden Stellen per dauerhaf-

ten Datenträger, etwa in Papierform oder elektroni-

scher Form informiert. Der Zeitpunkt, zu dem die 

Übertragung wirksam wird, bestimmt sich nach den 

vertraglichen Vereinbarungen zwischen der Gesell-

schaft und der aufnehmenden Kapitalverwaltungsge-

sellschaft. Die Übertragung darf jedoch frühestens 

drei Monate nach ihrer Bekanntmachung im Bundes-

anzeiger wirksam werden. Sämtliche Rechte und 

Pflichten der Gesellschaft in Bezug auf den Fonds ge-

hen dann auf die aufnehmende Kapitalverwaltungs-

gesellschaft über. 

 

15.4. Voraussetzungen für die Verschmelzung des 

Fonds 

Alle Vermögensgegenstände dieses Fonds dürfen mit 

Genehmigung der BaFin auf ein anderes bestehendes 

oder durch die Verschmelzung neu gegründetes In-

vestmentvermögen übertragen werden, welches die 

Anforderungen an einen OGAW erfüllen muss, der in 

Deutschland oder in einem anderen EU- oder EWR-

Staat aufgelegt wurde. 
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Die Übertragung wird zum Geschäftsjahresende des 

übertragenden Fonds (Übertragungsstichtag) wirk-

sam, sofern kein anderer Übertragungsstichtag be-

stimmt wird. 

 

15.5. Rechte der Anleger bei der Verschmelzung 

des Fonds 

Die Anleger haben bis fünf Arbeitstage vor dem ge-

planten Übertragungsstichtag entweder die Möglich-

keit, ihre Anteile ohne weitere Kosten zurückzugeben, 

mit Ausnahme der Kosten zur Deckung der Auflö-

sung des Fonds, oder ihre Anteile gegen Anteile eines 

anderen offenen Publikums-Investmentvermögens 

umzutauschen, das ebenfalls von der Gesellschaft 

oder einem Unternehmen desselben Konzerns ver-

waltet wird und dessen Anlagegrundsätze mit denen 

des Fonds vergleichbar sind. 

 

Die Gesellschaft hat die Anleger des Fonds vor dem 

geplanten Übertragungsstichtag per dauerhaftem 

Datenträger, etwa in Papierform oder elektronischer 

Form über die Gründe für die Verschmelzung, die po-

tentiellen Auswirkungen für die Anleger, deren 

Rechte in Zusammenhang mit der Verschmelzung so-

wie über maßgebliche Verfahrensaspekte zu infor-

mieren. Den Anlegern ist zudem das Basisinformati-

onsblatt für das Investmentvermögen zu übermitteln, 

auf das die Vermögensgegenstände des Fonds über-

tragen werden. Der Anleger muss die vorgenannten 

Informationen mindestens 30 Tage vor Ablauf der 

Frist zur Rückgabe oder Umtausch seiner Anteile er-

halten. 

 

Am Übertragungsstichtag werden die Nettoinventar-

werte des Fonds und des übernehmenden Invest-

mentvermögens berechnet, das Umtauschverhältnis 

wird festgelegt und der gesamte Umtauschvorgang 

wird vom Abschlussprüfer geprüft. Das Umtauschver-

hältnis ermittelt sich nach dem Verhältnis der Netto-

inventarwerte je Anteil des Fonds und des überneh-

menden Investmentvermögens zum Zeitpunkt der 

Übernahme. Der Anleger erhält die Anzahl von Antei-

len an dem übernehmenden Investmentvermögen, 

die dem Wert seiner Anteile an dem Fonds entspricht. 

 

Sofern die Anleger von ihrem Rückgabe- oder Um-

tauschrecht keinen Gebrauch machen, werden sie am 

Übertragungsstichtag Anleger des übernehmenden 

Investmentvermögens. Die Gesellschaft kann gege-

benenfalls auch mit der Verwaltungsgesellschaft des 

übernehmenden Investmentvermögens festlegen, 

dass den Anlegern des Fonds bis zu 10 Prozent des 

Wertes ihrer Anteile in bar ausgezahlt werden. Mit 

der Übertragung aller Vermögenswerte erlischt der 

Fonds. Findet die Übertragung während des laufen-

den Geschäftsjahres des Fonds statt, muss die Gesell-

schaft auf den Übertragungsstichtag einen Bericht er-

stellen, der den Anforderungen an einen Jahresbe-

richt entspricht. 

 

Die Gesellschaft macht im Bundesanzeiger und dar-

über hinaus in diesem Verkaufsprospekt bezeichne-

ten elektronischen Informationsmedien bekannt, 

wenn der Fonds auf ein anderes von der Gesellschaft 

verwaltetes Investmentvermögen verschmolzen 

wurde und die Verschmelzung wirksam geworden ist.  

Sollte der Fonds auf ein anderes Investmentvermö-

gen verschmolzen werden, das nicht von der Gesell-

schaft verwaltet wird, so übernimmt die Verwaltungs-

gesellschaft die Bekanntmachung des Wirksamwer-

dens der Verschmelzung, die das übernehmende 

oder neu gegründete Investmentvermögen verwal-

tet.  

16. AUSLAGERUNG  

Die Gesellschaft hat folgende Aufgaben anderen Un-

ternehmen übertragen: 

 

• Administration von Sicherheiten für Pensi-

onsgeschäfte und Derivategeschäfte von 

Fonds, 

• Aufgaben im Bereich Portfolioverwaltung, 

• betrieblicher Datenschutzbeauftragter, 

• Innenrevision der Gesellschaft, 

• Lohn- und Finanzbuchhaltung, 

• Register- und Transferstelle für den 

Umbrella-Fonds „Lupus alpha Fonds“, 

• Wertpapiertransaktionen für Rechnung der 

Gesellschaft, 

• Zentralverwaltung für den Umbrella-Fonds 

„Lupus alpha Fonds“ 

• Erstellung vorvertraglicher Informationen. 

 

Aus diesen Auslagerungstätigkeiten ergeben sich für 

die Gesellschaft keine Interessenkonflikte. 

17. INTERESSENSKONFLIKTE 

Bei der Gesellschaft können folgende Interessens-

konflikte entstehen: 

 

Die Interessen des Anlegers können mit folgenden 

Interessen kollidieren: 

 

• Interessen der Gesellschaft und der mit dieser 

verbundenen Unternehmen, 

• Interessen der Mitarbeiter der Gesellschaft oder 

• Interessen anderer Anleger in diesem oder ande-

ren Sondervermögen. 
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Umstände oder Beziehungen, die Interessenskon-

flikte begründen können, umfassen insbesondere:  

 

• Anreizsysteme für Mitarbeiter der Gesellschaft, 

• Mitarbeitergeschäfte, 

• Zuwendungen an Mitarbeiter der Gesellschaft, 

• Umschichtungen im Fonds, 

• stichtagsbezogene Aufbesserung der Fondsper-

formance („window dressing“), 

• Geschäfte zwischen der Gesellschaft und den 

von ihr verwalteten Investmentvermögen oder 

Individualportfolios bzw. 

• Geschäfte zwischen von der Gesellschaft verwal-

teten Investmentvermögen und/oder Individual-

portfolios, 

• Zusammenfassung mehrerer Orders („block tra-

des“), 

• Beauftragung von eng verbundenen Unterneh-

men und Personen, 

• Einzelanlagen von erheblichem Umfang, 

• Transaktionen nach Handelsschluss zum bereits 

absehbaren Schlusskurs des laufenden Tages, 

soggenanntes „Late Trading“. 

Der Gesellschaft können im Zusammenhang mit Ge-

schäften für Rechnung des Fonds geldwerte Vorteile 

(Broker Research, Finanzanalysen, Markt- und Kursin-

formationssysteme) entstehen, die im Interesse der 

Anleger bei den Anlageentscheidungen verwendet 

werden.  

 

Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen der 

aus dem Fonds an die Verwahrstelle und an Dritte ge-

leisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen 

zu. 

 

Zum Umgang mit Interessenskonflikten setzt die Ge-

sellschaft folgende organisatorische Maßnahmen ein, 

um Interessenskonflikte zu ermitteln, ihnen vorzu-

beugen, sie zu steuern, zu beobachten und sie offen-

zulegen: 

• Bestehen einer Compliance-Abteilung, die die 

Einhaltung von Gesetzen und Regeln überwacht 

und die bei auftretenden oder sich abzeichnen-

den Interessenkonflikten unverzüglich zu infor-

mieren ist; 

• Pflichten zur Offenlegung; 

• Organisatorische Maßnahmen wie  

- Einrichtung von Vertraulichkeitsbereichen 

für einzelne Abteilungen, um dem Miss-

brauch von vertraulichen Informationen 

vorzubeugen, 

- Zuordnung von Zuständigkeiten, um un-

sachgemäße Einflussnahme zu verhindern, 

- die Trennung von Eigenhandel und Kunden-

handel. 

 

• Einrichtung eines Vergütungssystems, das kei-

nen Anreiz, die persönlichen Interessen, über die 

der von der Gesellschaft verwalteten Investment-

vermögen oder Anleger und Kunden stellen, 

schafft; 

• Verhaltensregeln für Mitarbeiter in Bezug auf 

Mitarbeitergeschäfte, Verpflichtungen zur Ein-

haltung des Insiderrechts; 

• Einrichtung von Vergütungssystemen, die Inte-

ressenskonflikten vorbeugen; 

• Die Gesellschaft hat Regelungen zur Offenle-

gung und zum Umgang mit der Annahme und 

der Gewährung von Zuwendungen implemen-

tiert; 

• Grundsätze zur Berücksichtigung von Kundenin-

teressen und zur anleger- und anlagegerechten 

Beratung bzw. Beachtung der vereinbarten Anla-

gerichtlinien; 

• Die Gesellschafft hat Maßnahmen zur Verhinde-

rung stichtagsbezogener Aufbesserung der 

Fonds-Performance (“window-dressing“) in den 

von ihr verwalteten Investmentvermögen ergrif-

fen; 

• Die Gesellschaft berücksichtigt die Interessen 

der Anleger, die Ihre Fondsanteile zurückgeben 

möchten, in Ihrer internen Liquiditätssteuerung;  

• Grundsätze zur bestmöglichen Ausführung Ihres 

Auftrages zum Erwerb bzw. zur Veräußerung von 

Finanzinstrumenten; 

• Grundsätze zur Stimmrechtsausübung; 

• Grundsätze zur Aufteilung von Teilausführun-

gen, 

• Einrichten von Orderannahmezeiten (Cut-off-

Zeiten). 
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18. KURZANGABEN ÜBER STEUERRECHTLICHE 

VORSCHRIFTEN 

Die Aussagen zu den steuerlichen Vorschriften gelten 

nur für Anleger, die in Deutschland unbeschränkt 

steuerpflichtig2 sind. Dem ausländischen Anleger3 

empfehlen wir, sich vor Erwerb von Anteilen an dem 

in diesem Verkaufsprospekt beschriebenen Fonds mit 

seinem Steuerberater in Verbindung zu setzen und 

mögliche steuerliche Konsequenzen aus dem Anteils-

erwerb in seinem Heimatland individuell zu klären. 

 

Der Fonds ist als Zweckvermögen grundsätzlich von 

der Körperschaft- und Gewerbesteuer befreit. Er ist 

jedoch partiell körperschaftsteuerpflichtig mit seinen 

inländischen Beteiligungseinnahmen und sonstigen 

inländischen Einkünften im Sinne der beschränkten 

Einkommensteuerpflicht mit Ausnahme von Gewin-

nen aus dem Verkauf von Anteilen an Kapitalgesell-

schaften. Der Steuersatz beträgt 15%. Soweit die 

steuerpflichtigen Einkünfte im Wege des Kapitaler-

tragsteuerabzugs erhoben werden, umfasst der Steu-

ersatz von 15% bereits den Solidaritätszuschlag. Die 

Investmenterträge werden jedoch beim Privatanleger 

als Einkünfte aus Kapitalvermögen der Einkommens-

teuer unterworfen, soweit diese zusammen mit sons-

tigen Kapitalerträgen den aktuell geltenden Sparer-

Pauschbetrag4 übersteigen. 

Einkünfte aus Kapitalvermögen unterliegen grund-

sätzlich einem Steuerabzug von 25 Prozent (zuzüg-

lich Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchen-

steuer). Zu den Einkünften aus Kapitalvermögen ge-

hören auch die Erträge aus Investmentfonds (Invest-

menterträge), d.h. die Ausschüttungen des Fonds, die 

Vorabpauschalen und die Gewinne aus der Veräuße-

rung der Anteile. 

 

Der Steuerabzug hat für den Privatanleger grundsätz-

lich Abgeltungswirkung (sog. Abgeltungsteuer), so 

dass die Einkünfte aus Kapitalvermögen regelmäßig 

nicht in der Einkommensteuererklärung anzugeben 

sind. Bei der Vornahme des Steuerabzugs werden 

durch die depotführende Stelle grundsätzlich bereits 

Verlustverrechnungen vorgenommen und aus der Di-

rektanlage stammende ausländische Quellensteuern 

angerechnet. 

 

Der Steuerabzug hat u.a. aber dann keine Abgel-

tungswirkung, wenn der persönliche Steuersatz ge-

ringer ist als der Abgeltungssatz von 25 Prozent. In 

diesem Fall können die Einkünfte aus Kapitalvermö-

gen in der Einkommensteuererklärung angegeben 

werden. Das Finanzamt setzt dann den niedrigeren 

 
2 Unbeschränkt steuerpflichtige Anleger werden nachfolgend auch als Steuerin-

länder bezeichnet. 
3 Ausländische Anleger sind Anleger, die nicht unbeschränkt steuerpflichtig 

sind. Diese werden nachfolgend auch als Steuerausländer bezeichnet. 

persönlichen Steuersatz an und rechnet auf die per-

sönliche Steuerschuld den vorgenommenen Steuer-

abzug an (sog. Günstigerprüfung). 

 

Sofern Einkünfte aus Kapitalvermögen keinem Steu-

erabzug unterlegen haben (weil z.B. ein Gewinn aus 

der Veräußerung von Fondsanteilen in einem auslän-

dischen Depot erzielt wird), sind diese in der Steuer-

erklärung anzugeben. Im Rahmen der Veranlagung 

unterliegen die Einkünfte aus Kapitalvermögen dann 

ebenfalls dem Abgeltungssatz von 25 Prozent oder 

dem niedrigeren persönlichen Steuersatz. 

 

Sofern sich die Anteile im Betriebsvermögen befin-

den, werden die Erträge als Betriebseinnahmen steu-

erlich erfasst. 

 

18.1. Anteile im Privatvermögen (Steuerinländer) 

18.1.1 Ausschüttungen 

Ausschüttungen des Fonds sind grundsätzlich steu-

erpflichtig. 

 

Der Fonds erfüllt jedoch die steuerlichen Vorausset-

zungen für einen Aktienfonds, daher sind 30 Prozent 

der Ausschüttungen steuerfrei. 

Die steuerpflichtigen Ausschüttungen unterliegen 

i.d.R. dem Steuerabzug von 25 Prozent (zuzüglich So-

lidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer). 

Vom Steuerabzug kann Abstand genommen werden, 

wenn der Anleger Steuerinländer ist und einen Frei-

stellungsauftrag vorlegt, sofern die steuerpflichtigen 

Ertragsteile den aktuell geltenden Sparer-Pauschbe-

trag5 nicht überschreiten. 

 

Entsprechendes gilt auch bei Vorlage einer Beschei-

nigung für Personen, die voraussichtlich nicht zur Ein-

kommenssteuer veranlagt werden (sogenannte 

Nichtveranlagungsbescheinigung, nachfolgend „NV-

Bescheinigung“). 

 

Verwahrt der inländische Anleger die Anteile in einem 

inländischen Depot, so nimmt die depotführende 

Stelle als Zahlstelle vom Steuerabzug Abstand, wenn 

ihr vor dem festgelegten Ausschüttungstermin ein in 

ausreichender Höhe ausgestellter Freistellungsauf-

trag nach amtlichem Muster oder eine NV-Bescheini-

gung, die vom Finanzamt für die Dauer von maximal 

drei Jahren erteilt wird, vorgelegt wird. In diesem Fall 

erhält der Anleger die gesamte Ausschüttung unge-

kürzt gutgeschrieben. 

 

4 Der Sparer-Pauschbetrag beträgt seit dem Jahr 2023 bei Einzelveranlagung 

1.000,- Euro und bei Zusammenveranlagung 2.000,- Euro. 
5 Der Sparer-Pauschbetrag beträgt seit dem Jahr 2023 bei Einzelveranlagung 

1.000,- Euro und bei Zusammenveranlagung 2.000,- Euro 
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18.1.2 Vorabpauschalen 

Die Vorabpauschale ist der Betrag, um den die Aus-

schüttungen des Fonds innerhalb eines Kalenderjahrs 

den Basisertrag für dieses Kalenderjahr unterschrei-

ten. Der Basisertrag wird durch Multiplikation des 

Rücknahmepreises des Anteils zu Beginn eines Kalen-

derjahrs mit 70 Prozent des Basiszinses, der aus der 

langfristig erzielbaren Rendite öffentlicher Anleihen 

abgeleitet wird, ermittelt. Der Basisertrag ist auf den 

Mehrbetrag begrenzt, der sich zwischen dem ersten 

und dem letzten im Kalenderjahr festgesetzten Rück-

nahmepreis zuzüglich der Ausschüttungen innerhalb 

des Kalenderjahrs ergibt. Im Jahr des Erwerbs der An-

teile vermindert sich die Vorabpauschale um ein 

Zwölftel für jeden vollen Monat, der dem Monat des 

Erwerbs vorangeht. Die Vorabpauschale gilt am ers-

ten Werktag des folgenden Kalenderjahres als zuge-

flossen. 

 

Vorabpauschalen sind grundsätzlich steuerpflichtig. 

 

Der Fonds erfüllt jedoch die steuerlichen Vorausset-

zungen für einen Aktienfonds, daher sind 30 Prozent 

der Vorabpauschalen steuerfrei. 

 

Die steuerpflichtigen Vorabpauschalen unterliegen 

i.d.R. dem Steuerabzug von 25 Prozent (zuzüglich So-

lidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer). 

 

Vom Steuerabzug kann Abstand genommen werden, 

wenn der Anleger Steuerinländer ist und einen Frei-

stellungsauftrag vorlegt, sofern die steuerpflichtigen 

Ertragsteile den aktuell geltenden Sparer-Pauschbe-

trag5 nicht überschreiten. 

 

Entsprechendes gilt auch bei Vorlage einer Beschei-

nigung für Personen, die voraussichtlich nicht zur Ein-

kommenssteuer veranlagt werden (sogenannte 

Nichtveranlagungsbescheinigung, nachfolgend „NV-

Bescheinigung“). 

 

Verwahrt der inländische Anleger die Anteile in einem 

inländischen Depot, so nimmt die depotführende 

Stelle als Zahlstelle vom Steuerabzug Abstand, wenn 

ihr vor dem Zuflusszeitpunkt ein in ausreichender 

Höhe ausgestellter Freistellungsauftrag nach amtli-

chem Muster oder eine NV-Bescheinigung, die vom 

Finanzamt für die Dauer von maximal drei Jahren er-

teilt wird, vorgelegt wird. In diesem Fall wird keine 

Steuer abgeführt. Andernfalls hat der Anleger der in-

ländischen depotführenden Stelle den Betrag der ab-

zuführenden Steuer zur Verfügung zu stellen. Zu die-

sem Zweck darf die depotführende Stelle den Betrag 

der abzuführenden Steuer von einem bei ihr unter-

haltenen und auf den Namen des Anlegers lautenden 

Kontos ohne Einwilligung des Anlegers einziehen. So-

weit der Anleger nicht vor Zufluss der Vorabpau-

schale widerspricht, darf die depotführende Stelle in-

soweit den Betrag der abzuführenden Steuer von ei-

nem auf den Namen des Anlegers lautenden Konto 

einziehen, wie ein mit dem Anleger vereinbarter Kon-

tokorrentkredit für dieses Konto nicht in Anspruch 

genommen wurde. Soweit der Anleger seiner Ver-

pflichtung, den Betrag der abzuführenden Steuer der 

inländischen depotführenden Stelle zur Verfügung zu 

stellen, nicht nachkommt, hat die depotführende 

Stelle dies dem für sie zuständigen Finanzamt anzu-

zeigen. Der Anleger muss in diesem Fall die Vorab-

pauschale insoweit in seiner Einkommensteuererklä-

rung angeben. 

 

18.1.3 Veräußerungsgewinne auf Anlegerebene 

Werden Anteile an dem Fonds nach dem 31. Dezem-

ber 2017 veräußert, unterliegt der Veräußerungsge-

winn dem Abgeltungssatz von 25 Prozent. Dies gilt 

sowohl für Anteile, die vor dem 1. Januar 2018 erwor-

ben wurden und die zum 31. Dezember 2017 als ver-

äußert und zum 1. Januar 2018 wieder als angeschafft 

gelten, als auch für nach dem 31. Dezember 2017 er-

worbene Anteile. 

 

Der Fonds erfüllt jedoch die steuerlichen Vorausset-

zungen für einen Aktienfonds, daher sind 30 Prozent 

der Veräußerungsgewinne steuerfrei. 

Bei Gewinnen aus dem Verkauf von Anteilen, die vor 

dem 1. Januar 2018 erworben wurden und die zum 

31. Dezember 2017 als veräußert und zum 1. Januar 

2018 wieder als angeschafft gelten, ist zu beachten, 

dass im Zeitpunkt der tatsächlichen Veräußerung 

auch die Gewinne aus der zum 31. Dezember 2017 

erfolgten fiktiven Veräußerung zu versteuern sind, 

falls die Anteile tatsächlich nach dem 31. Dezember 

2008 erworben worden sind.  

 

Sofern die Anteile in einem inländischen Depot ver-

wahrt werden, nimmt die depotführende Stelle den 

Steuerabzug unter Berücksichtigung etwaiger Teil-

freistellungen vor. Der Steuerabzug von 25 Prozent 

(zuzüglich Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls 

Kirchensteuer) kann durch die Vorlage eines ausrei-

chenden Freistellungsauftrags bzw. einer NV-Be-

scheinigung vermieden werden. Werden solche An-

teile von einem Privatanleger mit Verlust veräußert, 

dann ist der Verlust mit anderen positiven Einkünften 

aus Kapitalvermögen verrechenbar. Sofern die An-

teile in einem inländischen Depot verwahrt werden 

und bei derselben depotführenden Stelle im selben 

Kalenderjahr positive Einkünfte aus Kapitalvermögen 

erzielt wurden, nimmt die depotführende Stelle die 

Verlustverrechnung vor. 

 

Bei einer Veräußerung der vor dem 1. Januar 2009 er-

worbenen Fondsanteile nach dem 31. Dezember 

2017 ist der Gewinn, der nach dem 31. Dezember 

2017 entsteht, bei Privatanlegern grundsätzlich bis zu 
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einem Betrag von 100.000 Euro steuerfrei. Dieser 

Freibetrag kann nur in Anspruch genommen werden, 

wenn diese Gewinne gegenüber dem für den Anleger 

zuständigen Finanzamt erklärt werden. 

 

Bei der Ermittlung des Veräußerungsgewinns ist der 

Gewinn, um die während der Besitzzeit angesetzten 

Vorabpauschalen zu mindern. 

 

18.2. Anteile im Betriebsvermögen (Steuerinlän-

der) 

18.2.1 Erstattung der Körperschaftsteuer des 

Fonds 

Die auf Fondsebene angefallene Körperschaftsteuer 

kann dem Fonds zur Weiterleitung an einen Anleger 

erstattet werden, soweit der Anleger eine inländische 

Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögens-

masse ist, die nach der Satzung, dem Stiftungsge-

schäft oder der sonstigen Verfassung und nach der 

tatsächlichen Geschäftsführung ausschließlich und 

unmittelbar gemeinnützigen, mildtätigen oder kirch-

lichen Zwecken dient oder eine Stiftung des öffentli-

chen Rechts, die ausschließlich und unmittelbar ge-

meinnützigen oder mildtätigen Zwecken dient, oder 

eine juristische Person des öffentlichen Rechts ist, die 

ausschließlich und unmittelbar kirchlichen Zwecken 

dient; dies gilt nicht, wenn die Anteile in einem wirt-

schaftlichen Geschäftsbetrieb gehalten werden. Das-

selbe gilt für vergleichbare ausländische Anleger mit 

Sitz und Geschäftsleitung in einem Amts- und Beitrei-

bungshilfe leistenden ausländischen Staat. 

 

Voraussetzung hierfür ist, dass ein solcher Anleger ei-

nen entsprechenden Antrag stellt und die angefal-

lene Körperschaftsteuer anteilig auf seine Besitzzeit 

entfällt. Zudem muss der Anleger seit mindestens 

drei Monaten vor dem Zufluss der körperschaftsteu-

erpflichtigen Erträge des Fonds zivilrechtlicher und 

wirtschaftlicher Eigentümer der Anteile sein, ohne 

dass eine Verpflichtung zur Übertragung der Anteile 

auf eine andere Person besteht. Ferner setzt die Er-

stattung im Hinblick auf die auf der Fondsebene an-

gefallene Körperschaftsteuer auf deutsche Dividen-

den und Erträge aus deutschen eigenkapitalähnli-

chen Genussrechten im Wesentlichen voraus, dass 

deutsche Aktien und deutsche eigenkapitalähnliche 

Genussrechte vom Fonds als wirtschaftlichem Eigen-

tümer ununterbrochen 45 Tage innerhalb von 45 Ta-

gen vor und nach dem Fälligkeitszeitpunkt der Kapi-

talerträge gehalten wurden und in diesen 45 Tagen 

ununterbrochen Mindestwertänderungsrisiken i.H.v. 

70 Prozent bestanden. 

 

Dem Antrag sind Nachweise über die Steuerbefrei-

ung und ein von der depotführenden Stelle ausge-

stellter Investmentanteil-Bestandsnachweis beizufü-

gen. Der Investmentanteil-Bestandsnachweis ist eine 

nach amtlichem Muster erstellte Bescheinigung über 

den Umfang der durchgehend während des Kalen-

derjahres vom Anleger gehaltenen Anteile sowie den 

Zeitpunkt und Umfang des Erwerbs und der Veräu-

ßerung von Anteilen während des Kalenderjahres. 

Die auf Fondsebene angefallene Körperschaftsteuer 

kann dem Fonds ebenfalls zur Weiterleitung an einen 

Anleger erstattet werden, soweit die Anteile an dem 

Fonds im Rahmen von Altersvorsorge- oder Basisren-

tenverträgen gehalten werden, die nach dem Alters-

vorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetz zertifiziert 

wurden. Dies setzt voraus, dass der Anbieter eines Al-

tersvorsorge- oder Basisrentenvertrags dem Fonds 

innerhalb eines Monats nach dessen Geschäftsjahres-

ende mitteilt, zu welchen Zeitpunkten und in wel-

chem Umfang Anteile erworben oder veräußert wur-

den. 

 

Eine Verpflichtung des Fonds bzw. der Gesellschaft, 

sich die entsprechende Körperschaftsteuer zur Wei-

terleitung an den Anleger erstatten zu lassen, besteht 

nicht. 

Aufgrund der hohen Komplexität der Regelung er-

scheint die Hinzuziehung eines steuerlichen Beraters 

sinnvoll. 

 

18.2.2 Ausschüttungen 

Ausschüttungen des Fonds sind grundsätzlich ein-

kommen- bzw. körperschaftsteuer- und gewerbe-

steuerpflichtig.  

 

Der Fonds erfüllt jedoch die steuerlichen Vorausset-

zungen für einen Aktienfonds, daher sind 60 Prozent 

der Ausschüttungen steuerfrei für Zwecke der Ein-

kommensteuer und 30 Prozent für Zwecke der Ge-

werbesteuer, wenn die Anteile von natürlichen Perso-

nen im Betriebsvermögen gehalten werden. Für steu-

erpflichtige Körperschaften sind generell 80 Prozent 

der Ausschüttungen steuerfrei für Zwecke der Kör-

perschaftsteuer und 40 Prozent für Zwecke der Ge-

werbesteuer. Für Körperschaften, die Lebens- oder 

Krankenversicherungsunternehmen sind und bei de-

nen die Anteile den Kapitalanlagen zuzurechnen sind, 

oder die Kreditinstitute sind und bei denen die An-

teile dem Handelsbuch zuzurechnen sind oder von 

denen mit dem Ziel der kurzfristigen Erzielung eines 

Eigenhandelserfolgs erworben wurden, sind 30 Pro-

zent der Ausschüttungen steuerfrei für Zwecke der 

Körperschaftsteuer und 15 Prozent für Zwecke der 

Gewerbesteuer. 

Die Ausschüttungen unterliegen i.d.R. dem Steuerab-

zug von 25 Prozent (zuzüglich Solidaritätszuschlag). 

 

18.2.3 Vorabpauschalen 

Die Vorabpauschale ist der Betrag, um den die Aus-

schüttungen des Fonds innerhalb eines Kalenderjahrs 

den Basisertrag für dieses Kalenderjahr unterschrei-

ten. Der Basisertrag wird durch Multiplikation des 
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Rücknahmepreises des Anteils zu Beginn eines Kalen-

derjahrs mit 70 Prozent des Basiszinses, der aus der 

langfristig erzielbaren Rendite öffentlicher Anleihen 

abgeleitet wird, ermittelt. Der Basisertrag ist auf den 

Mehrbetrag begrenzt, der sich zwischen dem ersten 

und dem letzten im Kalenderjahr festgesetzten Rück-

nahmepreis zuzüglich der Ausschüttungen innerhalb 

des Kalenderjahrs ergibt. Im Jahr des Erwerbs der An-

teile vermindert sich die Vorabpauschale um ein 

Zwölftel für jeden vollen Monat, der dem Monat des 

Erwerbs vorangeht. Die Vorabpauschale gilt am ers-

ten Werktag des folgenden Kalenderjahres als zuge-

flossen. 

 

Vorabpauschalen sind grundsätzlich einkommen- 

bzw. körperschaftsteuer- und gewerbesteuerpflich-

tig.  

 

Der Fonds erfüllt jedoch die steuerlichen Vorausset-

zungen für einen Aktienfonds, daher sind 60 Prozent 

der Vorabpauschalen steuerfrei für Zwecke der Ein-

kommensteuer und 30 Prozent für Zwecke der Ge-

werbesteuer, wenn die Anteile von natürlichen Perso-

nen im Betriebsvermögen gehalten werden. Für steu-

erpflichtige Körperschaften sind generell 80 Prozent 

der Vorabpauschalen steuerfrei für Zwecke der Kör-

perschaftsteuer und 40 Prozent für Zwecke der Ge-

werbesteuer. Für Körperschaften, die Lebens- oder 

Krankenversicherungsunternehmen sind und bei de-

nen die Anteile den Kapitalanlagen zuzurechnen sind, 

oder die Kreditinstitute sind und bei denen die An-

teile dem Handelsbuch zuzurechnen sind oder von 

denen mit dem Ziel der kurzfristigen Erzielung eines 

Eigenhandelserfolgs erworben wurden, sind 30 Pro-

zent der Vorabpauschalen steuerfrei für Zwecke der 

Körperschaftsteuer und 15 Prozent für Zwecke der 

Gewerbesteuer. 

 

Die Vorabpauschalen unterliegen i.d.R. dem Steuer-

abzug von 25 Prozent (zuzüglich Solidaritätszu-

schlag). 

 

18.2.4 Veräußerungsgewinne auf Anlegerebene 

Gewinne aus der Veräußerung der Anteile unterlie-

gen grundsätzlich der Einkommen- bzw. Körper-

schaftsteuer und der Gewerbesteuer. Bei der Ermitt-

lung des Veräußerungsgewinns ist der Gewinn, um 

die während der Besitzzeit angesetzten Vorabpau-

schalen zu mindern. 

 

Der Fonds erfüllt jedoch die steuerlichen Vorausset-

zungen für einen Aktienfonds, daher sind 60 Prozent 

der Veräußerungsgewinne steuerfrei für Zwecke der 

Einkommensteuer und 30 Prozent für Zwecke der Ge-

werbesteuer, wenn die Anteile von natürlichen Perso-

nen im Betriebsvermögen gehalten werden. Für steu-

erpflichtige Körperschaften sind generell 80 Prozent 

der Veräußerungsgewinne steuerfrei für Zwecke der 

Körperschaftsteuer und 40 Prozent für Zwecke der 

Gewerbesteuer. Für Körperschaften, die Lebens- oder 

Krankenversicherungsunternehmen sind und bei de-

nen die Anteile den Kapitalanlagen zuzurechnen sind, 

oder die Kreditinstitute sind und bei denen die An-

teile dem Handelsbuch zuzurechnen sind oder von 

denen mit dem Ziel der kurzfristigen Erzielung eines 

Eigenhandelserfolgs erworben wurden, sind 30 Pro-

zent der Veräußerungsgewinne steuerfrei für Zwecke 

der Körperschaftsteuer und 15 Prozent für Zwecke 

der Gewerbesteuer. 

 

Die Gewinne aus der Veräußerung der Anteile unter-

liegen i.d.R. keinem Steuerabzug. 

 

18.2.5 Negative steuerliche Erträge 

Eine direkte Zurechnung der negativen steuerlichen 

Erträge auf den Anleger ist nicht möglich. 

 

18.2.6 Abwicklungsbesteuerung 

Während der Abwicklung des Fonds gelten Ausschüt-

tungen nur insoweit als Ertrag, wie in ihnen der Wert-

zuwachs eines Kalenderjahres enthalten ist. 

 

18.3. Steuerausländer 

Verwahrt ein Steuerausländer die Fondsanteile im 

Depot bei einer inländischen depotführenden Stelle, 

wird vom Steuerabzug auf Ausschüttungen, Vorab-

pauschalen und Gewinne aus der Veräußerung der 

Anteile Abstand genommen, sofern er seine steuerli-

che Ausländereigenschaft nachweist. Sofern die Aus-

ländereigenschaft der depotführenden Stelle nicht 

bekannt bzw. nicht rechtzeitig nachgewiesen wird, ist 

der ausländische Anleger gezwungen, die Erstattung 

des Steuerabzugs entsprechend der Abgabenord-

nung zu beantragen. Zuständig ist das für die depot-

führende Stelle zuständige Finanzamt. 

 

18.4. Solidaritätszuschlag 

Auf den auf Ausschüttungen, Vorabpauschalen und 

Gewinnen aus der Veräußerung von Anteilen abzu-

führenden Steuerabzug ist ein Solidaritätszuschlag in 

Höhe von 5,5 Prozent zu erheben. Der Solidaritätszu-

schlag ist bei der Einkommensteuer und Körper-

schaftsteuer anrechenbar. 

 

18.5. Kirchensteuer  

Soweit die Einkommensteuer bereits von einer inlän-

dischen depotführenden Stelle (Abzugsverpflichte-

ter) durch den Steuerabzug erhoben wird, wird die 

darauf entfallende Kirchensteuer nach dem Kirchen-

steuersatz der Religionsgemeinschaft, der der Kir-

chensteuerpflichtige angehört, regelmäßig als Zu-

schlag zum Steuerabzug erhoben. Die Abzugsfähig-

keit der Kirchensteuer als Sonderausgabe wird bereits 

beim Steuerabzug mindernd berücksichtigt. 
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18.6. Ausländische Quellensteuer 

Auf die ausländischen Erträge des Fonds wird teil-

weise in den Herkunftsländern Quellensteuer einbe-

halten. Diese Quellensteuer kann bei den Anlegern 

nicht steuermindernd berücksichtigt werden. 

 

18.7. Folgen der Verschmelzung von Sonderver-

mögen 

In den Fällen der Verschmelzung eines inländischen 

Sondervermögens auf ein anderes inländisches Son-

dervermögen kommt es weder auf der Ebene der An-

leger noch auf der Ebene der beteiligten Sonderver-

mögen zu einer Aufdeckung von stillen Reserven, d.h. 

dieser Vorgang ist steuerneutral. Das Gleiche gilt für 

die Übertragung aller Vermögensgegenstände eines 

inländischen Sondervermögens auf eine inländische 

Investmentaktiengesellschaft mit veränderlichem Ka-

pital oder ein Teilgesellschaftsvermögen einer inlän-

dischen Investmentaktiengesellschaft mit veränderli-

chem Kapital. Erhalten die Anleger des übertragen-

den Sondervermögens eine im Verschmelzungsplan 

vorgesehene Barzahlung, ist diese wie eine Ausschüt-

tung zu behandeln. 

 

18.8. Automatischer Informationsaustausch in 

Steuersachen 

Die Bedeutung des automatischen Austauschs von 

Informationen zur Bekämpfung von grenzüberschrei-

tendem Steuerbetrug und grenzüberschreitender 

Steuerhinterziehung hat auf internationaler Ebene in 

den letzten Jahren stark zugenommen. Die OECD hat 

daher im Auftrag der G20 in 2014 einen globalen 

Standard für den automatischen Informationsaus-

tausch über Finanzkonten in Steuersachen veröffent-

licht (Common Reporting Standard, im Folgenden 

"CRS"). Der CRS wurde von mehr als 90 Staaten (teil-

nehmende Staaten) im Wege eines multilateralen Ab-

kommens vereinbart. Außerdem wurde er Ende 2014 

mit der Richtlinie 2014/107/EU des Rates vom 9. De-

zember 2014 in die Richtlinie 2011/16/EU bezüglich 

der Verpflichtung zum automatischen Austausch von 

Informationen im Bereich der Besteuerung integriert. 

Die teilnehmenden Staaten (alle Mitgliedstaaten der 

EU sowie etliche Drittstaaten) wenden den CRS 

grundsätzlich ab 2016 mit Meldepflichten ab 2017 an. 

Lediglich einzelnen Staaten (z.B. Österreich und die 

Schweiz) wird es gestattet, den CRS ein Jahr später 

anzuwenden. Deutschland hat den CRS mit dem Fi-

nanzkonten-Informationsaustauschgesetz vom 21. 

Dezember 2015 in deutsches Recht umgesetzt und 

wendet diesen ab 2016 an. 

 

Mit dem CRS werden meldende Finanzinstitute (im 

Wesentlichen Kreditinstitute) dazu verpflichtet, be-

stimmte Informationen über ihre Kunden einzuholen. 

Handelt es sich bei den Kunden (natürliche Personen 

oder Rechtsträger) um in anderen teilnehmenden 

Staaten ansässige meldepflichtige Personen (dazu 

zählen nicht z.B. börsennotierte Kapitalgesellschaften 

oder Finanzinstitute), werden deren Konten und De-

pots als meldepflichtige Konten eingestuft. Die mel-

denden Finanzinstitute werden dann für jedes melde-

pflichtige Konto bestimmte Informationen an ihre 

Heimatsteuerbehörde übermitteln. Diese übermittelt 

die Informationen dann an die Heimatsteuerbehörde 

des Kunden. 

 

Bei den zu übermittelnden Informationen handelt es 

sich im Wesentlichen um die persönlichen Daten des 

meldepflichtigen Kunden (Name; Anschrift; Steueri-

dentifikationsnummer; Geburtsdatum und Geburts-

ort (bei natürlichen Personen); Ansässigkeitsstaat) so-

wie um Informationen zu den Konten und Depots 

(z.B. Kontonummer; Kontosaldo oder Kontowert; Ge-

samtbruttobetrag der Erträge wie Zinsen, Dividenden 

oder Ausschüttungen von Investmentfonds); Ge-

samtbruttoerlöse aus der Veräußerung oder Rück-

gabe von Finanzvermögen (einschließlich Fondsan-

teilen)). 

 

Konkret betroffen sind folglich meldepflichtige Anle-

ger, die ein Konto und/oder Depot bei einem Kredit-

institut unterhalten, das in einem teilnehmenden 

Staat ansässig ist. Daher werden deutsche Kreditinsti-

tute Informationen über Anleger, die in anderen teil-

nehmenden Staaten ansässig sind, an das Bundes-

zentralamt für Steuern melden, das die Informationen 

an die jeweiligen Steuerbehörden der Ansässigkeits-

staaten der Anleger weiterleiten. Entsprechend wer-

den Kreditinstitute in anderen teilnehmenden Staa-

ten Informationen über Anleger, die in Deutschland 

ansässig sind, an ihre jeweilige Heimatsteuerbehörde 

melden, die die Informationen an das Bundeszentral-

amt für Steuern weiterleiten. Zuletzt ist es denkbar, 

dass in anderen teilnehmenden Staaten ansässige 

Kreditinstitute Informationen über Anleger, die in 

wiederum anderen teilnehmenden Staaten ansässig 

sind, an ihre jeweilige Heimatsteuerbehörde melden, 

die die Informationen an die jeweiligen Steuerbehör-

den der Ansässigkeitsstaaten der Anleger weiterlei-

ten. 

19. WIRTSCHAFTSPRÜFER 

Mit der Prüfung des Fonds und des Jahresberichts ist 

die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG AG Wirt-

schaftsprüfungsgesellschaft, The Squaire – Am Flug-

hafen, D–60549 Frankfurt am Main, beauftragt. 

 

Der Wirtschaftsprüfer prüft den Jahresbericht des 

Fonds. Das Ergebnis der Prüfung hat der Wirtschafts-

prüfer in einem besonderen Vermerk zusammenzu-

fassen; der Vermerk ist in vollem Wortlaut im Jahres-
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bericht wiederzugeben. Bei der Prüfung hat der Wirt-

schaftsprüfer auch festzustellen, ob bei der Verwal-

tung des Fonds die Vorschriften des KAGB sowie die 

Bestimmungen der Anlagebedingungen beachtet 

worden sind. Der Wirtschaftsprüfer hat den Bericht 

über die Prüfung des Fonds bei der BaFin einzu-

reichen. 

20. ZAHLUNGEN AN DIE ANLEGER / VERBREI-

TUNG DER BERICHTE UND SONSTIGE INFOR-

MATIONEN 

Durch die Beauftragung der Verwahrstelle ist sicher-

gestellt, dass die Anleger die Ausschüttungen erhal-

ten und dass Anteile zurückgenommen werden.  

 

Der jeweils letzte Jahresbericht und gegebenenfalls 

der Halbjahresbericht, der aktuelle Verkaufsprospekt 

mit der geltenden Fassung der Anlagebedingungen 

sowie das Basisinformationsblatt sind bei der Gesell-

schaft, bei der Verwahrstelle sowie im Internet unter 

www.lupusalpha.de oder www.fundinfo.com erhält-

lich.  

 

Weitere Auskünfte können bei der Gesellschaft ein-

geholt werden. Ansprechpartner ist die Abteilung 

Service Center, Telefon: +49 69 365058-7000. 

21. WEITERE VON DER GESELLSCHAFT VERWAL-

TETE INVESTMENTVERMÖGEN 

Von der Gesellschaft werden noch folgende Fonds 

verwaltet, die nicht Inhalt dieses Verkaufsprospekts 

sind: 

 

Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie: 

 

▪ La Tullius Absolute Return Europe 

▪ Lupus alpha CLO High Quality Invest  

▪ Lupus alpha CLO High Yield Invest 

▪ Lupus alpha Dividend Champions 

▪ Lupus alpha Dynamic Return 

▪ Lupus alpha Selective Growth 

▪ Lupus alpha Sustainable Convertible Bonds 

▪ Lupus alpha Sustainable Return 

▪ Lupus alpha Volatility Risk-Premium 

 

Sowie sämtliche Teilfonds des Umbrella-Fonds  

“Lupus alpha Fonds”: 

 

▪ Lupus alpha All Opportunities Fund  

▪ Lupus alpha Global Convertible Bonds 

▪ Lupus alpha Micro Champions 

▪ Lupus alpha Smaller Euro Champions 

▪ Lupus alpha Smaller German Champions  

 

Die Gesellschaft verwaltet zudem 9 inländische Spe-

zial-AIF. 

22. Widerrufsrecht bei Kauf außerhalb der stän-

digen Geschäftsräume 

Kommt der Kauf von Anteilen an offenen Investment-

vermögen aufgrund mündlicher Verhandlungen au-

ßerhalb der ständigen Geschäftsräume desjenigen 

zustande, der die Anteile verkauft oder den Verkauf 

vermittelt hat, so ist der Käufer berechtigt, seine Kau-

ferklärung schriftlich und ohne Angabe von Gründen 

innerhalb einer Frist von zwei Wochen zu widerrufen 

(z.B. Brief, Fax, E-Mail). Das Widerrufsrecht besteht 

auch dann, wenn derjenige, der die Anteile verkauft 

oder den Verkauf vermittelt, keine ständigen Ge-

schäftsräume hat.  

 

Die Frist zum Widerruf beginnt erst zu laufen, wenn 

die Durchschrift des Antrags auf Vertragsschluss dem 

Käufer ausgehändigt oder ihm eine Kaufabrechnung 

übersandt worden ist und darin eine Belehrung über 

das Widerrufsrecht enthalten ist, die den Anforderun-

gen des § 360 Absatz 1 BGB genügt. Zur Wahrung der 

Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Wider-

rufs. Ist der Fristbeginn streitig, trifft die Beweislast 

den Verkäufer. Der Widerruf ist schriftlich unter An-

gabe der Person des Erklärenden einschließlich des-

sen Unterschrift zu erklären, wobei eine Begründung 

nicht erforderlich ist. 

 

Der Widerruf ist zu richten an  

 

Lupus alpha Investment GmbH 

Speicherstraße 49-51 

D-60327 Frankfurt am Main 

Fax:  +49 69 365058-8700 

E-Mail: info@lupusalpha.de 

 

Ein Widerrufsrecht besteht nicht, wenn der Verkäufer 

nachweist, dass entweder der Käufer kein Verbrau-

cher im Sinne des § 13 BGB ist oder er den Käufer zu 

den Verhandlungen, die zum Kauf der Anteile geführt 

haben, aufgrund vorhergehender Bestellung gemäß 

§ 55 Absatz 1 der Gewerbeordnung aufgesucht hat. 

Ist der Widerruf wirksam erfolgt und hat der Käufer 

bereits Zahlungen geleistet, so sind ihm von der Ge-

sellschaft gegebenenfalls Zug um Zug gegen Rück-

übertragung der erworbenen Anteile, die bezahlten 

Kosten und einen Betrag auszuzahlen, der dem Wert 

der bezahlten Anteile am Tage nach dem Eingang der 

Widerrufserklärung entspricht. Auf das Recht zum 

Widerruf kann nicht verzichtet werden. 

 

Die vorstehenden Ausführungen gelten entspre-

chend beim Verkauf der Anteile des Fonds durch den 

Anleger. 
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23. HINWEISE FÜR ANLEGER IN DER REPUBLIK 

ÖSTERREICH 

Die Bank UniCredit Bank Austria AG mit Sitz in A-1020 

Wien, Rothschildplatz 1, hat die Funktion der Kon-

taktstelle im Sinne des Art. 92 RL (EU) 2019/1160 

übernommen. Die KPMG Alpen-Treuhand GmbH 

Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesell-

schaft mit Sitz in A-1090 Wien, Porzellangasse 51, hat 

die Funktion des steuerlichen Vertreters für die Re-

publik Österreich übernommen. 

  

Rücknahme- und Umtauschanträge für die Anteile 

können bei der österreichischen Kontaktstelle im 

Sinne des Art. 92 RL (EU) 2019/1160 eingereicht wer-

den. Rücknahmepreise, etwaige Ausschüttungen und 

sonstige für die Anteilinhaber bestimmte Zahlungen 

werden auf deren Wunsch über die österreichische 

Zahlstelle ausgezahlt. 

  

Der Verkaufsprospekt, das Basisinformationsblatt, die 

Anlagebedingungen sowie die aktuellen Jahres- und 

Halbjahresberichte sind kostenlos bei der Kontakt-

stelle im Sinne des Art. 92 RL (EU) 2019/1160 sowie 

bei der Gesellschaft oder im Internet unter www.lu-

pusalpha.de oder www.fundinfo.com erhältlich. Der 

Netto-Inventarwert pro Anteil jedes Fonds, die Aus-

gabe-, Rücknahme- und Umtauschpreise und jegli-

che sonstige Finanzinformationen über den Fonds 

die den Anteilsinhabern am Sitz des Fonds zur Verfü-

gung stehen, sind bei der Kontaktstelle im Sinne des 

Art. 92 RL (EU) 2019/1160 erhältlich.  

24. WEITERE VERKAUFSBESCHRÄNKUNGEN 

Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen nur in 

Ländern zum Kauf angeboten oder verkauft werden, 

in denen ein solches Angebot oder ein solcher Ver-

kauf zulässig ist. Sofern nicht von der Gesellschaft 

oder einem von ihr beauftragten Dritten eine Erlaub-

nis zum öffentlichen Vertrieb seitens der örtlichen 

Aufsichtsbehörden erlangt wurde und der Gesell-

schaft vorliegt, handelt es sich bei diesem Verkaufs-

prospekt und dem Basisinformationsblatt nicht um 

ein öffentliches Angebot zum Erwerb von Investmen-

tanteilen bzw. darf dieser Verkaufsprospekt oder das 

Basisinformationsblatt nicht zum Zwecke eines sol-

chen öffentlichen Angebots verwendet werden. 

 

Für Vertriebszwecke darf dieser Verkaufsprospekt so-

wie das Basisinformationsblatt nur von Personen ver-

wendet werden, die dafür über eine ausdrückliche 

schriftliche Erlaubnis der Gesellschaft (direkt oder in-

direkt über entsprechend beauftragte Vertriebsstel-

len) verfügen. Erklärungen oder Zusicherungen Drit-

ter, die nicht in diesem Verkaufsprospekt bzw. in den 

Unterlagen enthalten sind, sind von der Gesellschaft 

nicht autorisiert. Die Unterlagen sind am Sitz der Ge-

sellschaft öffentlich zugänglich. 

25. ALLGEMEINE HINWEISE ZU UNTERVERWAH-

RERN 

Die folgenden Informationen hat die Gesellschaft von 

der Verwahrstelle mitgeteilt bekommen. Die Gesell-

schaft hat die Informationen auf Plausibilität geprüft. 

Sie ist jedoch auf Zulieferung der Information durch 

die Verwahrstelle angewiesen und kann die Richtig-

keit und Vollständigkeit im Einzelnen nicht überprü-

fen. 

 

Die Verwahrstelle hat folgende Verwahraufgaben 

übertragen: 

 

Verwahrung der Vermögensgegenstände auf die von 

der Clearstream Banking Frankfurt eingeschalteten 

Unterverwahrer gem. der beiliegenden Auflistung für 

die betroffenen Märkte. Die Zentralverwahrer sind in 

der Liste nicht aufgeführt, ihre Einschaltung ist in dem 

jeweiligen Land gesetzlich vorgeschrieben. Insofern 

handelt es sich um Marktinfrastruktur und nicht um 

von der Verwahrstelle aktiv beauftragte Unterver-

wahrer.  

 

Folgende Interessenskonflikte könnten sich aus der 

Unterverwahrung ergeben: 

 

Die Verwahrstelle konnte keine Interessenkonflikte in 

Bezug auf die eingeschalteten Unterverwahrer fest-

stellen. 
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26. LISTE DER UNTERVERWAHRER  

Die Verwahrstelle hat nachfolgend aufgeführte Unterverwahrer beauftragt: 

 

Land Unterverwahrer 

Belgien  Banque National Belgique Brussels 

Euroclear Belgium Brussels 

KBC Securities N.N. Brussels 

BNP Paribas Securities Services Paris 

Dänemark VP Securities A/S Copenhagen 
Danske Bank A/S Copenhagen 

Deutschland Clearstream Banking Frankfurt 

Finland  Euroclear Finland Ltd. Helsinki  
Nordea Bank Finland Plc. Helsinki  

Frankreich Euroclear France Paris  
BNP Paribas Securities Services Paris 

Großbritannien Euroclear UK and Ireland Ltd. London 
Citibank N.A. London 

Honkong  Honkong and Shanghai Banking Corp. Honkong 

Italien Monte Titoli S.P.A. Milano 
Banca Intesa San Paolo S.P.A. Milano  

Luxemburg LuxCSD S.A. 

Niederlande Euroclear Nederland Amsterdam 
BNP Paribas Securities Services Paris 

Norwegen Verdipapirsentralen VPS Oslo 
DNB Markets Custody ASA Oslo 

Österreich Österreichische Kontrollbank Wien 
Erste Group Bank AG Wien 

Schweden Euroclear Sweden AB Stockholm 
Skandinaviska Enskilda Banken Stockholm 
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Land Unterverwahrer 

Schweiz Six SIS AG Zürich  
UBS AG Zürich  

Spanien Iberlclear Madrid 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Madrid 

USA Citibank N.A. New York 
Depository Trust Company New York 
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27. ALLGEMEINE ANLAGEBEDINGUNGEN 

Allgemeine Anlagebedingungen zur Regelung des 

Rechtsverhältnisses zwischen den Anlegern und der 

Lupus alpha Investment GmbH, Frankfurt, („Gesell-

schaft“) für die von der Gesellschaft verwalteten Son-

dervermögen gemäß der OGAW-Richtlinie, die nur in 

Verbindung mit den für das jeweilige OGAW-Sonder-

vermögen aufgestellten „Besonderen Anlagebedin-

gungen" gelten. 

 

§ 1 Grundlagen 

 

1. Die Gesellschaft ist eine OGAW- Kapitalverwal-

tungsgesellschaft und unterliegt den Vorschrif-

ten des Kapitalanlagegesetzbuchs („KAGB“). 

 

2. Die Gesellschaft legt das bei ihr eingelegte Geld 

im eigenen Namen für gemeinschaftliche Rech-

nung der Anleger nach dem Grundsatz der Risi-

komischung in den nach dem KAGB zugelasse-

nen Vermögensgegenständen gesondert vom 

eigenen Vermögen in Form eines OGAW-Son-

dervermögens an. Über die sich hieraus erge-

benden Rechte der Anleger werden Sammelur-

kunden ausgestellt. Der Geschäftszweck des 

OGAW-Sondervermögens ist auf die Kapitalan-

lage gemäß einer festgelegten Anlagestrategie 

im Rahmen einer kollektiven Vermögensverwal-

tung mittels der bei ihm eingelegten Mittel be-

schränkt; eine operative Tätigkeit und eine aktive 

unternehmerische Bewirtschaftung der gehalte-

nen Vermögensgegenstände ist ausgeschlossen. 

 

3. Das Rechtsverhältnis zwischen Gesellschaft und 

dem Anleger richtet sich nach den Allgemeinen 

Anlagebedingungen (AABen) und Besonderen 

Anlagebedingungen (BABen) des OGAW-Son-

dervermögens und dem KAGB. 

 

§ 2 Verwahrstelle 

 

1. Die Gesellschaft bestellt für das OGAW-Sonder-

vermögen ein Kreditinstitut als Verwahrstelle; die 

Verwahrstelle handelt unabhängig von der Ge-

sellschaft und ausschließlich im Interesse der An-

leger. 

 

2. Die Aufgaben und Pflichten der Verwahrstelle 

richten sich nach dem mit der Gesellschaft ge-

schlossenen Verwahrstellenvertrag, nach dem 

KAGB und den Anlagebedingungen. 

 

3. Die Verwahrstelle kann Verwahraufgaben nach 

Maßgabe des § 73 KAGB auf ein anderes Unter-

nehmen (Unterverwahrer) auslagern. Näheres 

hierzu enthält der Verkaufsprospekt. 

 

4. Die Verwahrstelle haftet gegenüber dem OGAW-

Sondervermögen oder gegenüber den Anlegern 

für das Abhandenkommen eines verwahrten Fi-

nanzinstrumentes im Sinne des § 72 Absatz 1 Nr. 

1 KAGB durch die Verwahrstelle oder durch ei-

nen Unterverwahrer, dem die Verwahrung von 

Finanzinstrumenten nach § 73 Absatz 1 KAGB 

übertragen wurde. Die Verwahrstelle haftet 

nicht, wenn sie nachweisen kann, dass das Ab-

handenkommen auf äußere Ereignisse zurückzu-

führen ist, deren Konsequenzen trotz aller ange-

messenen Gegenmaßnahmen unabwendbar wa-

ren. Weitergehende Ansprüche, die sich aus den 

Vorschriften des bürgerlichen Rechts auf Grund 

von Verträgen oder unerlaubten Handlungen er-

geben, bleiben unberührt. Die Verwahrstelle haf-

tet auch gegenüber dem OGAW-Sondervermö-

gen oder den Anlegern für sämtliche sonstigen 

Verluste, die diese dadurch erleiden, dass die 

Verwahrstelle fahrlässig oder vorsätzlich ihre 

Verpflichtungen nach den Vorschriften des KAGB 

nicht erfüllt. Die Haftung der Verwahrstelle bleibt 

von einer etwaigen Übertragung der Verwahr-

aufgaben nach Absatz 3 Satz 1 unberührt.  

 

§ 3 Fondsverwaltung 

 

1. Die Gesellschaft erwirbt und verwaltet die Ver-

mögensgegenstände im eigenen Namen für ge-

meinschaftliche Rechnung der Anleger mit der 

gebotenen Sachkenntnis, Redlichkeit, Sorgfalt 

und Gewissenhaftigkeit. Sie handelt bei der 

Wahrnehmung ihrer Aufgaben unabhängig von 

der Verwahrstelle und ausschließlich im Interesse 

der Anleger. 

 

2. Die Gesellschaft ist berechtigt, mit dem von den 

Anlegern eingelegten Geld die Vermögensge-

genstände zu erwerben, diese wieder zu veräu-

ßern und den Erlös anderweitig anzulegen; sie ist 

ferner ermächtigt, alle sich aus der Verwaltung 

der Vermögensgegenstände ergebenden sonsti-

gen Rechtshandlungen vorzunehmen. 

 

3. Die Gesellschaft darf für gemeinschaftliche Rech-

nung der Anleger weder Gelddarlehen gewähren 

noch Verpflichtungen aus einem Bürgschafts- 

oder einem Garantievertrag eingehen; sie darf 

keine Vermögensgegenstände nach Maßgabe 

der §§ 193, 194 und 196 KAGB verkaufen, die im 

Zeitpunkt des Geschäftsabschlusses nicht zum 

OGAW-Sondervermögen gehören. § 197 KAGB 

bleibt unberührt. 

 

§ 4 Anlagegrundsätze 

 

Das OGAW-Sondervermögen wird unmittelbar oder 

mittelbar nach dem Grundsatz der Risikomischung 
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angelegt. Die Gesellschaft soll für das OGAW-Son-

dervermögen nur solche Vermögensgegenstände er-

werben, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten las-

sen. Sie bestimmt in den BABen, welche Vermögens-

gegenstände für das OGAW-Sondervermögen er-

worben werden dürfen. 

 

§ 5 Wertpapiere 

 

Sofern die BABen keine weiteren Einschränkungen 

vorsehen, darf die Gesellschaft vorbehaltlich des § 

198 KAGB für Rechnung des OGAW-Sondervermö-

gens Wertpapiere nur erwerben, wenn 

 

a) sie an einer Börse in einem Mitgliedstaat der Eu-

ropäischen Union oder in einem anderen Ver-

tragsstaat des Abkommens über den Europäi-

schen Wirtschaftsraum zum Handel zugelassen 

oder in einem dieser Staaten an einem anderen 

organisierten Markt zugelassen oder in diesen 

einbezogen sind, 

 

b) sie ausschließlich an einer Börse außerhalb der 

Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder 

außerhalb der anderen Vertragsstaaten des Ab-

kommens über den Europäischen Wirtschafts-

raum zum Handel zugelassen oder in einem die-

ser Staaten an einem anderen organisierten 

Markt zugelassen oder in diesen einbezogen 

sind, sofern die Wahl dieser Börse oder dieses 

organisierten Marktes von der Bundesanstalt für 

Finanzdienstleistungsaufsicht („Bundesanstalt“) 

zugelassen ist1, 

 

c) ihre Zulassung an einer Börse in einem Mitglied-

staat der Europäischen Union oder in einem an-

deren Vertragsstaat des Abkommens über den 

Europäischen Wirtschaftsraum zum Handel oder 

ihre Zulassung an einem organisierten Markt 

oder ihre Einbeziehung in diesen Markt in einem 

Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in ei-

nem anderen Vertragsstaat des Abkommens 

über den Europäischen Wirtschaftsraum nach 

den Ausgabebedingungen zu beantragen ist, so-

fern die Zulassung oder Einbeziehung dieser 

Wertpapiere innerhalb eines Jahres nach ihrer 

Ausgabe erfolgt, 

 

d) ihre Zulassung an einer Börse zum Handel oder 

ihre Zulassung an einem organisierten Markt 

oder die Einbeziehung in diesen Markt außerhalb 

der Mitgliedstaaten der Europäischen Union 

oder außerhalb der anderen Vertragsstaaten des 

Abkommens über den Europäischen Wirt-

schaftsraum nach den Ausgabebedingungen zu 

beantragen ist, sofern die Wahl dieser Börse oder 

dieses organisierten Marktes von der Bundesan-

stalt zugelassen ist und die Zulassung oder Ein-

beziehung dieser Wertpapiere innerhalb eines 

Jahres nach ihrer Ausgabe erfolgt, 

 

e) sie Aktien sind, die dem OGAW-Sondervermö-

gen bei einer Kapitalerhöhung aus Gesellschafts-

mitteln zustehen, 

 

f) sie in Ausübung von Bezugsrechten, die zum 

OGAW-Sondervermögen gehören, erworben 

werden, 

 

g) sie Anteile an geschlossenen Fonds sind, die die 

in § 193 Absatz 1 Satz 1 Nr. 7 KAGB genannten 

Kriterien erfüllen, 

 

h) sie Finanzinstrumente sind, die die in § 193 Ab-

satz 1 Satz 1 Nr. 8 KAGB genannten Kriterien er-

füllen. 

 

Der Erwerb von Wertpapieren nach Satz 1 Buchsta-

ben a) bis d) darf nur erfolgen, wenn zusätzlich die 

Voraussetzungen des § 193 Absatz 1 Satz 2 KAGB er-

füllt sind. Erwerbbar sind auch Bezugsrechte, die aus 

Wertpapieren herrühren, welche ihrerseits nach die-

sem § 5 erwerbbar sind. 

 

§ 6 Geldmarktinstrumente 

 

1. Sofern die BABen keine weiteren Einschränkun-

gen vorsehen, darf die Gesellschaft vorbehaltlich 

des § 198 KAGB für Rechnung des OGAW-Son-

dervermögens Instrumente, die üblicherweise 

auf dem Geldmarkt gehandelt werden, sowie 

verzinsliche Wertpapiere, die zum Zeitpunkt ih-

res Erwerbs für das OGAW-Sondervermögen 

eine restliche Laufzeit von höchstens 397 Tagen 

haben, deren Verzinsung nach den Ausgabebe-

dingungen während ihrer gesamten Laufzeit re-

gelmäßig, mindestens aber einmal in 397 Tagen, 

marktgerecht angepasst wird oder deren Risi-

koprofil dem Risikoprofil solcher Wertpapiere 

entspricht („Geldmarktinstrumente“), erwerben. 

 

Geldmarktinstrumente dürfen für das OGAW-

Sondervermögen nur erworben werden, wenn 

sie 

 

a) an einer Börse in einem Mitgliedstaat der 

Europäischen Union oder in einem anderen 

Vertragsstaat des Abkommens über den Eu-

ropäischen Wirtschaftsraum zum Handel 

zugelassen oder dort an einem anderen or-

ganisierten Markt zugelassen oder in diesen 

einbezogen sind, 

 

b) ausschließlich an einer Börse außerhalb der 

Mitgliedstaaten der Europäischen Union 

1 Die Börsenliste wird auf der Homepage der Bundesan-

stalt veröffentlicht www.bafin.de 



 

 55 

oder außerhalb der anderen Vertragsstaa-

ten des Abkommens über den Europäischen 

Wirtschaftsraum zum Handel zugelassen 

oder dort an einem anderen organisierten 

Markt zugelassen oder in diesen einbezo-

gen sind, sofern die Wahl dieser Börse oder 

dieses organisierten Marktes von der Bun-

desanstalt zugelassen ist2, 

 

c) von der Europäischen Union, dem Bund, ei-

nem Sondervermögen des Bundes, einem 

Land, einem anderen Mitgliedstaat oder ei-

ner anderen zentralstaatlichen, regionalen 

oder lokalen Gebietskörperschaft oder der 

Zentralbank eines Mitgliedstaates der Euro-

päischen Union, der Europäischen Zentral-

bank oder der Europäischen Investitions-

bank, einem Drittstaat oder, sofern dieser 

ein Bundesstaat ist, einem Gliedstaat dieses 

Bundesstaates oder von einer internationa-

len öffentlich-rechtlichen Einrichtung, der 

mindestens ein Mitgliedstaat der Europäi-

schen Union angehört, begeben oder ga-

rantiert werden, 

 

d) von einem Unternehmen begeben werden, 

dessen Wertpapiere auf den unter den 

Buchstaben a) und b) bezeichneten Märkten 

gehandelt werden, 

 

e) von einem Kreditinstitut, das nach den im 

Recht der Europäischen Union festgelegten 

Kriterien einer Aufsicht unterstellt ist, oder 

einem Kreditinstitut, das Aufsichtsbestim-

mungen, die nach Auffassung der Bundes-

anstalt denjenigen des Rechts der Europäi-

schen Union gleichwertig sind, unterliegt 

und diese einhält, begeben oder garantiert 

werden, oder 

 

f) von anderen Emittenten begeben werden 

und diese den Anforderungen des § 194 Ab-

satz 1 Satz 1 Nr. 6 KAGB entsprechen. 

 

2. Geldmarktinstrumente im Sinne des Absatzes 1 

dürfen nur erworben werden, wenn sie die jewei-

ligen Voraussetzungen des § 194 Absatz 2 und 3 

KAGB erfüllen. 

 

§ 7 Bankguthaben 

 

Die Gesellschaft darf für Rechnung des OGAW-Son-

dervermögens Bankguthaben halten, die eine Lauf-

zeit von höchstens zwölf Monaten haben. Die auf 

Sperrkonten zu führenden Guthaben können bei ei-

nem Kreditinstitut mit Sitz in einem Mitgliedstaat der 

Europäischen Union oder einem anderen Vertrags-

staat des Abkommens über den Europäischen Wirt-

schaftsraum unterhalten werden; die Guthaben kön-

nen auch bei einem Kreditinstitut mit Sitz in einem 

Drittstaat, dessen Aufsichtsbestimmungen nach Auf-

fassung der Bundesanstalt denjenigen des Rechts der 

Europäischen Union gleichwertig sind, gehalten wer-

den. Sofern in den BABen nichts anderes bestimmt 

ist, können die Bankguthaben auch auf Fremdwäh-

rung lauten. 

 

§ 8 Investmentanteile 

 

1. Sofern in den BABen nichts Anderweitiges be-

stimmt ist, kann die Gesellschaft für Rechnung 

des OGAW-Sondervermögens Anteile an Invest-

mentvermögen gemäß der Richtlinie 

2009/65/EG (OGAW) erwerben. Anteile an ande-

ren inländischen Sondervermögen und Invest-

mentaktiengesellschaften mit veränderlichem 

Kapital sowie Anteile an offenen EU-AIF und aus-

ländischen offenen AIF, können erworben wer-

den, sofern sie die Anforderungen des § 196 Ab-

satz 1 Satz 2 KAGB erfüllen. 

 

2. Anteile an inländischen Sondervermögen und 

Investmentaktiengesellschaften mit veränderli-

chem Kapital, an EU-OGAW, an offenen EU-AIF 

und an ausländischen offenen AIF, darf die Ge-

sellschaft nur erwerben, wenn nach den Anlage-

bedingungen oder der Satzung der Kapitalver-

waltungsgesellschaft, der Investmentaktienge-

sellschaft mit veränderlichem Kapital, des EU-In-

vestmentvermögens, der EU-Verwaltungsgesell-

schaft, des ausländischen AIF oder der ausländi-

schen AIF-Verwaltungsgesellschaft insgesamt 

höchstens 10 Prozent des Wertes ihres Vermö-

gens in Anteilen an anderen inländischen Son-

dervermögen, Investmentaktiengesellschaften 

mit veränderlichem Kapital, offenen EU-Invest-

mentvermögen oder ausländischen offenen AIF 

angelegt werden dürfen. 

 

§ 9 Derivate 

 

1. Sofern in den BABen nichts Anderweitiges be-

stimmt ist, kann die Gesellschaft im Rahmen der 

Verwaltung des OGAW-Sondervermögens Deri-

vate gemäß § 197 Absatz 1 Satz 1 KAGB und Fi-

nanzinstrumente mit derivativer Komponente 

gemäß § 197 Absatz 1 Satz 2 KAGB einsetzen. Sie 

darf – der Art und dem Umfang der eingesetzten 

Derivate und Finanzinstrumente mit derivativer 

Komponente entsprechend – zur Ermittlung der 

Auslastung der nach § 197 Absatz 2 KAGB fest-

gesetzten Marktrisikogrenze für den Einsatz von 

Derivaten und Finanzinstrumenten mit derivati-

ver Komponente entweder den einfachen oder 

den qualifizierten Ansatz im Sinne der gemäß § 

2 siehe Fußnote 1 
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197 Absatz 3 KAGB erlassenen „Verordnung über 

Risikomanagement und Risikomessung beim 

Einsatz von Derivaten, Wertpapier-Darlehen und 

Pensionsgeschäften in Investmentvermögen 

nach dem Kapitalanlagegesetzbuch“ (DerivateV) 

nutzen; das Nähere regelt der Verkaufsprospekt. 

 

2. Sofern die Gesellschaft den einfachen Ansatz 

nutzt, darf sie regelmäßig nur Grundformen von 

Derivaten und Finanzinstrumenten mit derivati-

ver Komponente oder Kombinationen aus die-

sen Derivaten, Finanzinstrumenten mit derivati-

ver Komponente sowie gemäß § 197 Absatz 1 

Satz 1 KAGB zulässigen Basiswerten im OGAW-

Sondervermögen einsetzen. Komplexe Derivate 

mit gemäß § 197 Absatz 1 Satz 1 KAGB zulässi-

gen Basiswerten dürfen nur zu einem vernach-

lässigbaren Anteil eingesetzt werden. Der nach 

Maßgabe von § 16 DerivateV zu ermittelnde An-

rechnungsbetrag des OGAW-Sondervermögens 

für das Marktrisiko darf zu keinem Zeitpunkt den 

Wert des Sondervermögens übersteigen. 

 

Grundformen von Derivaten sind: 

 

a) Terminkontrakte auf die Basiswerte nach 

§ 197 Absatz 1 KAGB mit der Ausnahme von 

Investmentanteilen nach § 196 KAGB; 

 

b) Optionen oder Optionsscheine auf die Ba-

siswerte nach § 197 Absatz 1 KAGB mit der 

Ausnahme von Investmentanteilen nach § 

196 KAGB und auf Terminkontrakte nach 

Buchstabe a), wenn sie die folgenden Eigen-

schaften aufweisen: 

 

aa) eine Ausübung ist entweder während 

der gesamten Laufzeit oder zum Ende der 

Laufzeit möglich und 

bb) der Optionswert hängt zum Ausübungs-

zeitpunkt linear von der positiven oder ne-

gativen Differenz zwischen Basispreis und 

Marktpreis des Basiswerts ab und wird null, 

wenn die Differenz das andere Vorzeichen 

hat; 

 

c) Zinsswaps, Währungsswaps oder Zins-Wäh-

rungsswaps; 

 

d) Optionen auf Swaps nach Buchstabe c), so-

fern sie die in Buchstabe b) unter Buchsta-

ben aa) und bb) beschriebenen Eigenschaf-

ten aufweisen (Swaptions); 

 

e) Credit Default Swaps, die sich auf einen ein-

zelnen Basiswert beziehen (Single Name 

Credit Default Swaps); 

 

f) Total Return Swaps, bei denen sämtliche Er-

träge und Wertschwankungen eines Basis-

werts nach § 197 Absatz 1 KAGB gegen eine 

vereinbarte Prämie getauscht werden. 

 

3. Sofern die Gesellschaft den qualifizierten Ansatz 

nutzt, darf sie – vorbehaltlich eines geeigneten 

Risikomanagementsystems – in jegliche Finan-

zinstrumente mit derivativer Komponente oder 

Derivate investieren, die von einem gemäß § 197 

Absatz 1 Satz 1 KAGB zulässigen Basiswert abge-

leitet sind. 

 

Hierbei darf der dem OGAW-Sondervermögen 

zuzuordnende potenzielle Risikobetrag für das 

Marktrisiko ("Risikobetrag") zu keinem Zeitpunkt 

das Zweifache des potenziellen Risikobetrags für 

das Marktrisiko des zugehörigen Vergleichsver-

mögens gemäß § 9 der DerivateV übersteigen. 

Alternativ darf der Risikobetrag zu keinem Zeit-

punkt 20 Prozent des Wertes des OGAW-Son-

dervermögens übersteigen. 

 

4. Unter keinen Umständen darf die Gesellschaft 

bei diesen Geschäften von den in den Anlagebe-

dingungen oder von den im Verkaufsprospekt 

genannten Anlagegrundsätzen und -grenzen 

abweichen. 

 

5. Die Gesellschaft wird Derivate und Finanzinstru-

mente mit derivativer Komponente zum Zwecke 

der Absicherung, der effizienten Portfoliosteue-

rung und der Erzielung von Zusatzerträgen ein-

setzen, wenn und soweit sie dies im Interesse der 

Anleger für geboten hält. 

 

6. Bei der Ermittlung der Marktrisikogrenze für den 

Einsatz von Derivaten und Finanzinstrumenten 

mit derivativer Komponente darf die Gesellschaft 

jederzeit gemäß § 6 Satz 3 der DerivateV zwi-

schen dem einfachen und dem qualifizierten An-

satz wechseln. Der Wechsel bedarf nicht der Ge-

nehmigung durch die Bundesanstalt, die Gesell-

schaft hat den Wechsel jedoch unverzüglich der 

Bundesanstalt anzuzeigen und im nächstfolgen-

den Halbjahres- oder Jahresbericht bekannt zu 

machen. 

 

7. Beim Einsatz von Derivaten und Finanzinstru-

menten mit derivativer Komponente wird die 

Gesellschaft die DerivateV beachten. 

 

§ 10 Sonstige Anlageinstrumente 

 

Sofern in den BABen nichts Anderweitiges bestimmt 

ist, kann die Gesellschaft für Rechnung des OGAW-

Sondervermögens bis zu 10 Prozent des Wertes des 
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OGAW-Sondervermögens in Sonstige Anlageinstru-

mente gemäß § 198 KAGB anlegen. 

 

§ 11 Emittentengrenzen und Anlagegrenzen 

 

1. Bei der Verwaltung hat die Gesellschaft die im 

KAGB, in der DerivateV und in den Anlagebedin-

gungen festgelegten Grenzen und Beschränkun-

gen zu beachten. 

 

2. Wertpapiere und Geldmarktinstrumente ein-

schließlich der in Pension genommenen Wertpa-

piere und Geldmarktinstrumente desselben 

Emittenten dürfen bis zu 5 Prozent des Wertes 

des OGAW-Sondervermögens erworben wer-

den; in diesen Werten dürfen jedoch bis zu 10 

Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermö-

gens angelegt werden, wenn dies in den BABen 

vorgesehen ist und der Gesamtwert der Wertpa-

piere und Geldmarktinstrumente dieser Emitten-

ten 40 Prozent des Wertes des OGAW-Sonder-

vermögens nicht übersteigt. Die Emittenten von 

Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten sind 

auch dann im Rahmen der in Satz 1 genannten 

Grenzen zu berücksichtigen, wenn die von die-

sen emittierten Wertpapiere und Geldmarktin-

strumente mittelbar über andere im OGAW ent-

haltenen Wertpapiere, die an deren Wertent-

wicklung gekoppelt sind, erworben werden. 

 

3. Die Gesellschaft darf in Schuldverschreibungen, 

Schuldscheindarlehen und Geldmarktinstru-

mente, die vom Bund, einem Land, der Europäi-

schen Union, einem Mitgliedstaat der Europäi-

schen Union oder seinen Gebietskörperschaften, 

einem anderen Vertragsstaat des Abkommens 

über den Europäischen Wirtschaftsraum, einem 

Drittstaat oder von einer internationalen Organi-

sation, der mindestens ein Mitgliedstaat der Eu-

ropäischen Union angehört, ausgegeben oder 

garantiert worden sind, jeweils bis zu 35 Prozent 

des Wertes des OGAW-Sondervermögens anle-

gen. 

 

4. In Pfandbriefen und Kommunalschuldverschrei-

bungen sowie Schuldverschreibungen, die von 

Kreditinstituten mit Sitz in einem Mitgliedstaat 

der Europäischen Union oder in einem anderen 

Vertragsstaat des Abkommens über den Europä-

ischen Wirtschaftsraum ausgegeben worden 

sind, darf die Gesellschaft jeweils bis zu 25 Pro-

zent des Wertes des OGAW-Sondervermögens 

anlegen, wenn die Kreditinstitute aufgrund ge-

setzlicher Vorschriften zum Schutz der Inhaber 

dieser Schuldverschreibungen einer besonderen 

öffentlichen Aufsicht unterliegen und die mit der 

Ausgabe der Schuldverschreibungen aufgenom-

menen Mittel nach den gesetzlichen Vorschriften 

in Vermögenswerten angelegt werden, die wäh-

rend der gesamten Laufzeit der Schuldverschrei-

bungen die sich aus ihnen ergebenden Verbind-

lichkeiten ausreichend decken und die bei einem 

Ausfall des Emittenten vorrangig für die fällig 

werdenden Rückzahlungen und die Zahlung der 

Zinsen bestimmt sind. Legt die Gesellschaft mehr 

als 5 Prozent des Wertes des OGAW-Sonderver-

mögens in Schuldverschreibungen desselben 

Emittenten nach Satz 1 an, so darf der Gesamt-

wert dieser Schuldverschreibungen 80 Prozent 

des Wertes des OGAW-Sondervermögens nicht 

übersteigen. 

5. Die Grenze in Absatz 3 darf für Wertpapiere und 

Geldmarktinstrumente desselben Emittenten 

nach Maßgabe von § 206 Absatz 2 KAGB über-

schritten werden, sofern die BABen dies unter 

Angabe der betreffenden Emittenten vorsehen. 

In diesen Fällen müssen die für Rechnung des 

OGAW-Sondervermögens gehaltenen Wertpa-

piere und Geldmarktinstrumente aus mindestens 

sechs verschiedenen Emissionen stammen, wo-

bei nicht mehr als 30 Prozent des Wertes des 

OGAW-Sondervermögens in einer Emission ge-

halten werden dürfen. 

 

6. Die Gesellschaft darf nur bis zu 20 Prozent des 

Wertes des OGAW-Sondervermögens in Bank-

guthaben nach Maßgabe des § 195 KAGB bei 

demselben Kreditinstitut anlegen. 

 

7. Die Gesellschaft hat sicherzustellen, dass eine 

Kombination aus 

 

a) Wertpapieren oder Geldmarktinstrumenten, 

die von ein und derselben Einrichtung be-

geben werden, 

b) Einlagen bei dieser Einrichtung und 

c) Anrechnungsbeträgen für das Kontrahen-

tenrisiko der mit dieser Einrichtung einge-

gangenen Geschäfte, 

 

20 Prozent des Wertes des OGAW-Sonderver-

mögens nicht übersteigt. Satz 1 gilt für die in Ab-

satz 3 und 4 genannten Emittenten und Garan-

tiegeber mit der Maßgabe, dass die Gesellschaft 

sicherzustellen hat, dass eine Kombination der in 

Satz 1 genannten Vermögensgegenstände und 

Anrechnungsbeträge 35 Prozent des Wertes des 

OGAW-Sondervermögens nicht übersteigt. Die 

jeweiligen Einzelobergrenzen bleiben in beiden 

Fällen unberührt. 

 

8. Die in Absatz 3 und 4 genannten Schuldver-

schreibungen, Schuldscheindarlehen und Geld-

marktinstrumente werden bei der Anwendung 

der in Absatz 2 genannten Grenzen von 40 Pro-

zent nicht berücksichtigt. Die in den Absätzen 2 
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bis 4 und Absätzen 6 bis 7 genannten Grenzen 

dürfen abweichend von der Regelung in Absatz 

7 nicht kumuliert werden. 

 

9. Die Gesellschaft darf in Anteilen an einem einzi-

gen Investmentvermögen nach Maßgabe des § 

196 Absatz 1 KAGB nur bis zu 20 Prozent des 

Wertes des OGAW-Sondervermögens anlegen. 

In Anteilen an Investmentvermögen nach Maß-

gabe des § 196 Absatz 1 Satz 2 KAGB darf die 

Gesellschaft insgesamt nur bis zu 30 Prozent des 

Wertes des OGAW-Sondervermögens anlegen. 

Die Gesellschaft darf für Rechnung des OGAW-

Sondervermögens nicht mehr als 25 Prozent der 

ausgegebenen Anteile eines anderen offenen in-

ländischen, EU- oder ausländischen Investment-

vermögens, das nach dem Grundsatz der Risiko-

mischung in Vermögensgegenstände im Sinne 

der §§ 192 bis 198 KAGB angelegt ist, erwerben. 

 

§ 12 Verschmelzung 

 

1. Die Gesellschaft darf nach Maßgabe der §§ 181 

bis 191 KAGB 

 

a) sämtliche Vermögensgegenstände und Ver-

bindlichkeiten dieses OGAW-Sondervermö-

gens auf ein anderes bestehendes oder ein 

neues, dadurch gegründetes OGAW-Son-

dervermögen oder einen EU-OGAW oder 

eine OGAW-Investmentaktiengesellschaft 

mit veränderlichem Kapital übertragen; 

b) sämtliche Vermögensgegenstände und Ver-

bindlichkeiten eines anderen offenen Publi-

kumsinvestmentvermögens in dieses 

OGAW-Sondervermögen aufnehmen. 

 

2. Die Verschmelzung bedarf der Genehmigung 

der jeweils zuständigen Aufsichtsbehörde. Die 

Einzelheiten des Verfahrens ergeben sich aus 

den §§182 bis 191 KAGB. 

 

3. Das OGAW-Sondervermögen darf nur mit einem 

Publikumsinvestmentvermögen verschmolzen 

werden, das kein OGAW ist, wenn das überneh-

mende oder neugegründete Investmentvermö-

gen weiterhin ein OGAW ist. Verschmelzungen 

eines EU-OGAW auf das OGAW-Sondervermö-

gen können darüber hinaus gemäß den Vorga-

ben des Artikels 2 Absatz 1 Buchstabe p Ziffer iii 

der Richtlinie 2009/65/EG erfolgen. 

 

§ 13 Wertpapier-Darlehen 

 

1. Die Gesellschaft darf für Rechnung des OGAW-

Sondervermögens einem Wertpapier-Darle-

hensnehmer gegen ein marktgerechtes Entgelt 

nach Übertragung ausreichender Sicherheiten 

gemäß § 200 Absatz 2 KAGB ein jederzeit künd-

bares Wertpapier-Darlehen gewähren. Der Kurs-

wert der zu übertragenden Wertpapiere darf zu-

sammen mit dem Kurswert der für Rechnung des 

OGAW-Sondervermögens demselben Wertpa-

pier-Darlehensnehmer einschließlich konzernan-

gehöriger Unternehmen im Sinne des § 290 HGB 

bereits als Wertpapier-Darlehen übertragenen 

Wertpapiere 10 Prozent des Wertes des OGAW-

Sondervermögens nicht übersteigen. 

 

2. Werden die Sicherheiten für die übertragenen 

Wertpapiere vom Wertpapier-Darlehensnehmer 

in Guthaben erbracht, müssen die Guthaben auf 

Sperrkonten gemäß § 200 Absatz 2 Satz 3 Nr. 1 

KAGB unterhalten werden. Alternativ darf die 

Gesellschaft von der Möglichkeit Gebrauch ma-

chen, diese Guthaben in der Währung des Gut-

habens in folgende Vermögensgegenstände an-

zulegen: 

 

a) in Schuldverschreibungen, die eine hohe 

Qualität aufweisen und die vom Bund, ei-

nem Land, der Europäischen Union, einem 

Mitgliedstaat der Europäischen Union oder 

seinen Gebietskörperschaften, einem ande-

ren Vertragsstaat des Abkommens über den 

Europäischen Wirtschaftsraum oder einem 

Drittstaat ausgegeben worden sind, 

b) in Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruk-

tur entsprechend den von der Bundesanstalt 

auf Grundlage von § 4 Absatz 2 KAGB erlas-

senen Richtlinien oder 

c) im Wege eines umgekehrten Pensionsge-

schäftes mit einem Kreditinstitut, das die je-

derzeitige Rückforderung des aufgelaufe-

nen Guthabens gewährleistet. 

 

Die Erträge aus der Anlage der Sicherheiten ste-

hen dem OGAW-Sondervermögen zu. 

 

3. Die Gesellschaft kann sich auch eines von einer 

Wertpapiersammelbank organisierten Systems 

zur Vermittlung und Abwicklung der Wertpa-

pier-Darlehen bedienen, das von den Anforde-

rungen nach § 200 Absatz 1 Satz 3 KAGB ab-

weicht, wenn von dem jederzeitigen Kündi-

gungsrecht nach Absatz 1 nicht abgewichen 

wird. 

 

4. Sofern in den BABen nichts Anderweitiges be-

stimmt ist, darf die Gesellschaft Wertpapier-Dar-

lehen auch in Bezug auf Geldmarktinstrumente 

und Investmentanteile gewähren, sofern diese 

Vermögensgegenstände für das OGAW-Sonder-

vermögen erwerbbar sind. Die Regelungen der 

Absätze 1 bis 3 gelten hierfür sinngemäß. 
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§ 14 Pensionsgeschäfte 

 

1. Die Gesellschaft darf für Rechnung des OGAW-

Sondervermögens jederzeit kündbare Wertpa-

pier-Pensionsgeschäfte im Sinne von § 340b Ab-

satz 2 Handelsgesetzbuch gegen Entgelt mit 

Kreditinstituten oder Finanzdienstleistungsinsti-

tuten auf der Grundlage standardisierter Rah-

menverträge abschließen. 

 

2. Die Pensionsgeschäfte müssen Wertpapiere zum 

Gegenstand haben, die nach den Anlagebedin-

gungen für das OGAW-Sondervermögen erwor-

ben werden dürfen. 

 

3. Die Pensionsgeschäfte dürfen höchstens eine 

Laufzeit von 12 Monaten haben. 

 

4. Sofern in den BABen nichts Anderweitiges be-

stimmt ist, darf die Gesellschaft Pensionsge-

schäfte auch in Bezug auf Geldmarktinstrumente 

und Investmentanteile abschließen, sofern diese 

Vermögensgegenstände für das OGAW-Sonder-

vermögen erwerbbar sind. Die Regelungen der 

Absätze 1 bis 3 gelten hierfür sinngemäß. 

 

§ 15 Kreditaufnahme 

 

Die Gesellschaft darf für gemeinschaftliche Rechnung 

der Anleger kurzfristige Kredite bis zur Höhe von 10 

Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens 

aufnehmen, wenn die Bedingungen der Kreditauf-

nahme marktüblich sind und die Verwahrstelle der 

Kreditaufnahme zustimmt. 

§ 16 Anteile 

 

1. Die Anteile am OGAW-Sondervermögen lauten 

auf den Inhaber und werden in Anteilscheinen 

verbrieft oder als elektronische Anteilscheine be-

geben. 

 

2. Die Anteile können verschiedene Ausgestal-

tungsmerkmale, insbesondere hinsichtlich der 

Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, des 

Rücknahmeabschlags, der Währung des Anteil-

wertes, der Verwaltungsvergütung, der Mindest-

anlagesumme oder einer Kombination dieser 

Merkmale (Anteilklassen) haben. Die Einzelhei-

ten sind in den BABen festgelegt. 

 

3. Die Anteile sind übertragbar, soweit in den BA-

Ben nichts Abweichendes geregelt ist. Mit der 

Übertragung eines Anteils gehen die in ihm ver-

brieften Rechte über. Der Gesellschaft gegen-

über gilt in jedem Falle der Inhaber des Anteils 

als der Berechtigte. 

 

4. Die Rechte der Anleger bzw. die Rechte der An-

leger einer Anteilklasse werden in einer Sam-

melurkunde verbrieft. Sie trägt mindestens die 

handschriftlichen oder vervielfältigten Unter-

schriften der Gesellschaft und der Verwahrstelle. 

 

5. Der Anspruch auf Einzelverbriefung ist ausge-

schlossen. 

 

§ 17 Ausgabe und Rücknahme von Anteilen, Aus-

setzung der Rücknahme 

 

1. Die Anzahl der ausgegebenen Anteile ist grund-

sätzlich nicht beschränkt. Die Gesellschaft behält 

sich vor, die Ausgabe von Anteilen vorüberge-

hend oder vollständig einzustellen. 

 

2. Die Anteile können bei der Gesellschaft, der Ver-

wahrstelle oder durch Vermittlung Dritter erwor-

ben werden. Die BABen können vorsehen, dass 

Anteile nur von bestimmten Anlegern erworben 

und gehalten werden dürfen. 

 

3. Die Anleger können von der Gesellschaft die 

Rücknahme der Anteile verlangen. Die Gesell-

schaft ist verpflichtet, die Anteile zum jeweils gel-

tenden Rücknahmepreis für Rechnung des 

OGAW-Sondervermögens zurückzunehmen. 

Rücknahmestelle ist die Verwahrstelle. 

 

4. Der Gesellschaft bleibt jedoch vorbehalten, die 

Rücknahme der Anteile gemäß § 98 Absatz 2 

KAGB auszusetzen, wenn außergewöhnliche 

Umstände vorliegen, die eine Aussetzung unter 

Berücksichtigung der Interessen der Anleger er-

forderlich erscheinen lassen. 

 

5. Die Gesellschaft hat die Anleger durch Bekannt-

machung im Bundesanzeiger und darüber hin-

aus in einer hinreichend verbreiteten Wirt-

schafts- oder Tageszeitung oder in den in dem 

Verkaufsprospekt bezeichneten elektronischen 

Informationsmedien über die Aussetzung gemäß 

Absatz 4 und die Wiederaufnahme der Rück-

nahme zu unterrichten. Die Anleger sind über die 

Aussetzung und Wiederaufnahme der Rück-

nahme der Anteile unverzüglich nach der Be-

kanntmachung im Bundesanzeiger mittels eines 

dauerhaften Datenträgers zu unterrichten. 

 

§ 18 Ausgabe- und Rücknahmepreise 

 

1. Soweit in den BABen nichts Abweichendes gere-

gelt ist, werden zur Berechnung  des Ausgabe- 

und Rücknahmepreises der Anteile die Verkehrs-

werte der zu dem OGAW-Sondervermögen ge-

hörenden Vermögensgegenstände abzüglich 
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der aufgenommenen Kredite und sonstigen Ver-

bindlichkeiten (Nettoinventarwert) ermittelt und 

durch die Zahl der umlaufenden Anteile geteilt 

(„Anteilwert“). Werden gemäß § 16 Absatz 2 un-

terschiedliche Anteilklassen für das OGAW-Son-

dervermögen eingeführt, ist der Anteilwert sowie 

der Ausgabe- und Rücknahmepreis für jede An-

teilklasse gesondert zu ermitteln. 

 

Die Bewertung der Vermögensgegenstände er-

folgt gemäß §§ 168 und 169 KAGB und der Kapi-

talanlage-Rechnungslegungs- und -Bewer-

tungsverordnung (KARBV). 

2. Der Ausgabepreis entspricht dem Anteilwert am 

OGAW-Sondervermögen, gegebenenfalls zu-

züglich eines in den BABen festzusetzenden Aus-

gabeaufschlags gemäß § 165 Absatz 2 Nummer 

8 KAGB. Der Rücknahmepreis entspricht dem 

Anteilwert am OGAW-Sondervermögen, gege-

benenfalls abzüglich eines in den BABen festzu-

setzenden Rücknahmeabschlags gemäß § 165 

Absatz 2 Nummer 8 KAGB. 

 

3. Der Abrechnungsstichtag für Anteilabrufe und 

Rücknahmeaufträge ist spätestens der auf den 

Eingang des Anteilsabrufs- bzw. Rücknahmeauf-

trags folgende Wertermittlungstag, soweit in 

den BABen nichts anderes bestimmt ist. 

 

4. Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden 

börsentäglich ermittelt. Soweit in den BABen 

nichts weiteres bestimmt ist, können die Gesell-

schaft und die Verwahrstelle an gesetzlichen Fei-

ertagen, die Börsentage sind, sowie am 24. und 

31. Dezember jedes Jahres von einer Ermittlung 

des Wertes absehen; das Nähere regelt der Ver-

kaufsprospekt. 

 

§ 19 Kosten 

 

In den BABen werden die Aufwendungen und die der 

Gesellschaft, der Verwahrstelle und Dritten zustehen-

den Vergütungen, die dem OGAW-Sondervermögen 

belastet werden können, genannt. Für Vergütungen 

im Sinne von Satz 1 ist in den BABen darüber hinaus 

anzugeben, nach welcher Methode, in welcher Höhe 

und aufgrund welcher Berechnung sie zu leisten sind. 

 

§ 20 Rechnungslegung 

 

1. Spätestens vier Monate nach Ablauf des Ge-

schäftsjahres des OGAW-Sondervermögens 

macht die Gesellschaft einen Jahresbericht ein-

schließlich Ertrags- und Aufwandsrechnung ge-

mäß § 101 Absatz 1, 2 und 4 KAGB bekannt. 

 

2. Spätestens zwei Monate nach der Mitte des Ge-

schäftsjahres macht die Gesellschaft einen Halb-

jahresbericht gemäß § 103 KAGB bekannt. 

 

3. Wird das Recht zur Verwaltung des OGAW-Son-

dervermögens während des Geschäftsjahres auf 

eine andere Kapitalverwaltungsgesellschaft 

übertragen oder das OGAW-Sondervermögen 

während des Geschäftsjahres auf ein anderes 

OGAW-Sondervermögen, eine OGAW-Invest-

mentaktiengesellschaft mit veränderlichem Ka-

pital oder einen EU-OGAW verschmolzen, so hat 

die Gesellschaft auf den Übertragungsstichtag 

einen Zwischenbericht zu erstellen, der den An-

forderungen an einen Jahresbericht gemäß Ab-

satz 1 entspricht. 

 

4. Wird das OGAW-Sondervermögen abgewickelt, 

hat die Verwahrstelle jährlich sowie auf den Tag, 

an dem die Abwicklung beendet ist, einen Ab-

wicklungsbericht zu erstellen, der den Anforde-

rungen an einen Jahresbericht gemäß Absatz 1 

entspricht. 

 

5. Die Berichte sind bei der Gesellschaft und der 

Verwahrstelle und weiteren Stellen, die im Ver-

kaufsprospekt und in den wesentlichen Anleger-

informationen anzugeben sind, erhältlich; sie 

werden ferner im Bundesanzeiger bekannt ge-

macht. 

 

§ 21 Kündigung und Abwicklung des OGAW-Son-

dervermögens 

 

1. Die Gesellschaft kann die Verwaltung des 

OGAW-Sondervermögens mit einer Frist von 

mindestens sechs Monaten durch Bekanntma-

chung im Bundesanzeiger und darüber hinaus 

im Jahresbericht oder Halbjahresbericht kündi-

gen. Die Anleger sind über eine nach Satz 1 be-

kannt gemachte Kündigung mittels eines dauer-

haften Datenträgers unverzüglich zu unterrich-

ten. 

 

2. Mit dem Wirksamwerden der Kündigung erlischt 

das Recht der Gesellschaft, das OGAW-Sonder-

vermögen zu verwalten. In diesem Falle geht das 

OGAW-Sondervermögen bzw. das Verfügungs-

recht über das OGAW-Sondervermögen auf die 

Verwahrstelle über, die es abzuwickeln und an 
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die Anleger zu verteilen hat. Für die Zeit der Ab-

wicklung hat die Verwahrstelle einen Anspruch 

auf Vergütung ihrer Abwicklungstätigkeit sowie 

auf Ersatz ihrer Aufwendungen, die für die Ab-

wicklung erforderlich sind. Mit Genehmigung 

der Bundesanstalt kann die Verwahrstelle von 

der Abwicklung und Verteilung absehen und ei-

ner anderen Kapitalverwaltungsgesellschaft die 

Verwaltung des OGAW-Sondervermögens nach 

Maßgabe der bisherigen Anlagebedingungen 

übertragen. 

3. Die Gesellschaft hat auf den Tag, an dem ihr Ver-

waltungsrecht nach Maßgabe des § 99 KAGB er-

lischt, einen Auflösungsbericht zu erstellen, der 

den Anforderungen an einen Jahresbericht nach 

§ 20 Absatz 1 entspricht. 

 

§ 22 Wechsel der Kapitalverwaltungsgesellschaft 

und der Verwahrstelle 

 

1. Die Gesellschaft kann das Verwaltungs- und Ver-

fügungsrecht über das OGAW-Sondervermögen 

auf eine andere Kapitalverwaltungsgesellschaft 

übertragen. Die Übertragung bedarf der vorheri-

gen Genehmigung durch die Bundesanstalt. 

 

2. Die genehmigte Übertragung wird im Bundesan-

zeiger und darüber hinaus im Jahresbericht oder 

Halbjahresbericht sowie in den in dem Verkaufs-

prospekt bezeichneten elektronischen Informati-

onsmedien bekannt gemacht. Die Übertragung 

wird frühestens drei Monate nach ihrer Bekannt-

machung im Bundesanzeiger wirksam. 

 

3. Die Gesellschaft kann die Verwahrstelle für das 

OGAW-Sondervermögen wechseln. Der Wechsel 

bedarf der Genehmigung der Bundesanstalt.  

 

§ 23 Änderungen der Anlagebedingungen 

 

1. Die Gesellschaft kann die Anlagebedingungen 

ändern. 

 

2. Änderungen der Anlagebedingungen bedürfen 

der vorherigen Genehmigung durch die Bundes-

anstalt. 

 

3. Sämtliche vorgesehenen Änderungen werden im 

Bundesanzeiger und darüber hinaus in einer hin-

reichend verbreiteten Wirtschafts- oder Tages-

zeitung oder in den im Verkaufsprospekt be-

zeichneten elektronischen Informationsmedien 

bekannt gemacht. In einer Veröffentlichung nach 

Satz 1 ist auf die vorgesehenen Änderungen und 

ihr Inkrafttreten hinzuweisen. Im Falle von anle-

gerbenachteiligenden Kostenänderungen im 

Sinne des § 162 Absatz 2 Nummer 11 KAGB oder 

anlegerbenachteiligenden Änderungen in Bezug 

auf wesentliche Anlegerrechte sowie im Falle von 

Änderungen der Anlagegrundsätze des OGAW-

Sondervermögens im Sinne des § 163 Absatz 3 

KAGB sind den Anlegern zeitgleich mit der Be-

kanntmachung nach Satz 1 die wesentlichen In-

halte der vorgesehenen Änderungen der Anla-

gebedingungen und ihre Hintergründe in einer 

verständlichen Art und Weise mittels eines dau-

erhaften Datenträgers zu übermitteln. Im Falle 

von Änderungen der bisherigen Anlagegrund-

sätze sind die Anleger zusätzlich über ihre 

Rechte nach § 163 Absatz 3 KAGB zu informieren. 

 

4. Die Änderungen treten frühestens am Tag nach 

ihrer Bekanntmachung im Bundesanzeiger in 

Kraft, im Falle von Änderungen der Kosten und 

der Anlagegrundsätze jedoch nicht vor Ablauf 

von vier Wochen nach der entsprechenden Be-

kanntmachung. 

 

§ 24 Erfüllungsort 

 

Erfüllungsort ist der Sitz der Gesellschaft. 

 

§ 25 Streitbeilegungsverfahren 

 

Die Gesellschaft verpflichtet sich zur Teilnahme an 

Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucher-

schlichtungsstelle. Bei Streitigkeiten können Verbrau-

cher sich an die behördliche Verbraucherschlich-

tungsstelle bei der Bundesanstalt für Finanzdienst-

leistungsaufsicht (Schlichtungsstelle bei der BaFin, 

Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn, 

www.bafin.de/schlichtungsstelle) wenden. 
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28. BESONDERE ANLAGEBEDINGUNGEN 

Besondere Anlagebedingungen zur Regelung des 

Rechtsverhältnisses zwischen den Anlegern und der 

Lupus alpha Investment GmbH, Frankfurt am Main, 

(„Gesellschaft“) für das von der Gesellschaft verwal-

tete Sondervermögen gemäß der OGAW-Richtlinie 

 

„Lupus alpha Smaller  

Pan European Champions“, 

 

die nur in Verbindung mit den für dieses Sonderver-

mögen von der Gesellschaft aufgestellten „Allgemei-

nen Anlagebedingungen“ gelten. 

 

 

ANLAGEGRUNDSÄTZE UND ANLAGEGRENZEN 

 

§ 1 

Vermögensgegenstände 

 

Die Gesellschaft darf für das OGAW-Sondervermö-

gen folgende Vermögensgegenstände erwerben: 

 

1. Wertpapiere gemäß § 5 der AABen, 

2. Geldmarktinstrumente gemäß § 6 der AABen, 

3. Bankguthaben gemäß § 7 der AABen, 

4. Investmentanteile gemäß § 8 der AABen, 

5. Derivate gemäß § 9 der AABen, 

6. Sonstige Anlageinstrumente gemäß  

§ 10 der AABen. 

 

§ 2 

Anlagegrenzen 

 

1. Das OGAW-Sondervermögen kann seine Mittel 

vollständig in Wertpapiere gemäß § 1 Nr. 1 anle-

gen. Die in Pension genommenen Wertpapiere 

sind auf die Anlagegrenzen des § 206 Abs. 1 bis 

3 KAGB anzurechnen. 

 

2. Mindestens 51 Prozent des Wertes des OGAW-

Sondervermögens werden in europäische Aktien 

angelegt, die zum amtlichen Handel an einer 

Börse zugelassen oder an einem anderen orga-

nisierten Markt zugelassen oder in diesen einbe-

zogen sind und bei denen es sich nicht um An-

teile an Investmentvermögen handelt. Die Aus-

wahl der Aktien erfolgt nach ökologischen, ethi-

schen und Governance-Nachhaltigkeitskriterien, 

welche über die nachfolgenden Ausschlüsse er-

reicht werden: 

 

a. Abbau von Kraftwerkskohle > 5% Umsatz 

b. Energieerzeugung aus Kraftwerkskohle 

> 5% Umsatz 

c. Unkonventionelle Fördermethodenvon Öl 

und Gas (inkl. Ölsand, Ölschiefer & Fracking) 

> 0% Umsatz 

d. Verstöße gegen die Leitsätze der Organisa-

tion für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 

Entwicklung (OECD) für multinationale Un-

ternehmen 

e. Sehr schwere, noch andauernde Kontrover-

sen, für die das Unternehmen direkt verant-

wortlich ist 

f. Sehr schwere, teilweise abgeschlossene 

Kontroversen, für die das Unternehmen di-

rekt verantwortlich ist 

g. Verstöße gegen internationale Korruptions-

konventionen und mangelhafte Reak-

tion/Aufarbeitung seitens des Unterneh-

mens 

h. Produktion/Vertrieb/Dienstleistungen von 

Streumunition, Anti-Personen-Minen und 

sonstigen kontroversen Waffen (keine Tole-

ranzgrenze) 

i.  Produktion von Tabak > 5% Umsatz 

 

3. Mindestens 20 Prozent des Wertes des OGAW-

Sondervermögens werden in Wertpapiere und 

Geldmarktinstrumente mit nachhaltigen Merk-

malen gem. Artikel 2 Absatz 17 der Verordnung 

(EU) 2019/2088 („SFDR“) oder gem. Artikel 3 der 

Verordnung (EU) 2020/852 („EU-Taxonomie“) in-

vestiert. Weitere Details sind dem aktuellen Ver-

kaufsprospekt zu entnehmen. 

 

4. Bis zu 49 Prozent des Wertes des OGAW-Son-

dervermögens darf in Geldmarktinstrumente 

nach Maßgabe von § 6 der „Allgemeinen Anla-

gebedingungen“ angelegt werden. Die in Pen-

sion genommenen Geldmarktinstrumente sind 

auf die Anlagegrenzen des § 206 Abs. 1 bis 3 

KAGB anzurechnen. 

 

5. Wertpapiere und Geldmarktinstrumente dessel-

ben Emittenten dürfen über 5 Prozent hinaus bis 

zu 10 Prozent des Wertes des OGAW-Sonderver-

mögens erworben werden, wenn der Gesamt-

wert der Wertpapiere und Geldmarktinstru-

mente dieser Emittenten 40 Prozent des Wertes 

des OGAW-Sondervermögens nicht übersteigt. 

6. Die Gesellschaft darf in Wertpapiere und Geld-

marktinstrumente folgender Emittenten  

 

• Die Bundesrepublik Deutschland 

• Als Bundesländer: 

- Baden-Württemberg 

- Bayern 

- Berlin 

- Brandenburg 

- Bremen 

- Hamburg 
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- Hessen 

- Mecklenburg-Vorpommern 

- Niedersachsen 

- Nordrhein-Westfalen 

- Rheinland-Pfalz 

- Saarland 

- Sachsen 

- Sachsen-Anhalt 

- Schleswig-Holstein 

- Thüringen 

 

• Europäische Union 

• Als EU-Mitgliedstaaten: 

- Belgien 

- Bulgarien 

- Dänemark 

- Estland 

- Finnland 

- Frankreich 

- Griechenland 

- Republik Irland 

- Italien 

- Kroatien 

- Lettland 

- Litauen 

- Malta 

- Polen 

- Luxemburg 

- Niederlande 

- Österreich 

- Portugal 

- Schweden 

- Slowakei 

- Slowenien 

- Spanien 

- Tschechische Republik 

- Ungarn 

- Republik Zypern 

- Rumänien 

 

• Als Vertragsstaaten des Abkommens über 

den Europäischen Wirtschaftsraum: 

- Island 

- Liechtenstein 

- Norwegen 

 

• Als Mitgliedstaaten der Organisation für 

wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-

wicklung, die nicht Mitglied des EWR sind: 

- Australien 

- Japan 

- Kanada 

- Südkorea 

- Mexiko 

- Neuseeland 

- Schweiz 

- Türkei 

- Vereinigte Staaten von Amerika 

- Chile 

- Israel 

- Vereinigtes Königreich Großbritannien 

und Nordirland 

 

jeweils mehr als 35 Prozent des Wertes des 

OGAW-Sondervermögens anlegen. 

 

7. Bis zu 49 Prozent des Wertes des OGAW-Son-

dervermögens dürfen in Bankguthaben nach 

Maßgabe des § 7 Satz 1 der „Allgemeinen Anla-

gebedingungen“ gehalten werden. 

 

8. Bis zu 10 Prozent des Wertes des OGAW-Son-

dervermögens dürfen in Investmentanteile nach 

Maßgabe des § 8 der „Allgemeinen Anlagebe-

dingungen“ angelegt werden. Die in Pension ge-

nommenen Investmentanteile sind auf die Anla-

gegrenzen der §§ 207 und 210 Abs. 3 KAGB an-

zurechnen. 

 

ANTEILKLASSEN 

§ 3 

Anteilklassen 

 

1. Für das OGAW-Sondervermögen können Anteil-

klassen im Sinne von § 16 Abs. 2 der „Allgemei-

nen Anlagebedingungen“ gebildet werden, die 

sich hinsichtlich der Ertragsverwendung, des 

Ausgabeaufschlages, der Mindestanlagesumme, 

der Verwaltungsvergütung oder einer Kombina-

tion dieser Merkmale unterscheiden Die Bildung 

von Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt 

im Ermessen der Gesellschaft. 

 

2. Der Anteilwert wird für jede Anteilklasse geson-

dert errechnet, indem die Kosten der Auflegung 

neuer Anteilklassen, die Ausschüttungen (ein-

schließlich der aus dem Fondsvermögen ggf. ab-

zuführenden Steuern) und die Verwaltungsver-

gütung, die auf eine bestimmte Anteilklasse ent-

fallen, ggf. einschließlich Ertragsausgleich, aus-

schließlich dieser Anteilklasse zugeordnet wer-

den. 

 

3. Die jeweils bestehenden Anteilklassen werden 

sowohl im Verkaufsprospekt als auch im Jahres- 

und Halbjahresbericht einzeln aufgeführt. Die 

die Anteilklassen kennzeichnenden Ausgestal-

tungs-merkmale (Ertragsverwendung, Ausgabe-

aufschlag, Mindestanlagesumme, Verwaltungs-

vergütung oder eine Kombination dieser Merk-

male) werden im Verkaufsprospekt und im Jah-

res- und Halbjahresbericht im Einzelnen be-

schrieben. 

 

ANTEILE, AUSGABEPREIS, RÜCKNAHMEPREIS, 

RÜCKNAHME VON ANTEILEN UND KOSTEN 
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§ 4 

Anteile 

 

Die Anleger sind an den jeweiligen Vermögensge-

genständen des OGAW-Sondervermögens in Höhe 

ihrer Anteile als Miteigentümer nach Bruchteilen be-

teiligt. 

 

§ 5 

Ausgabe- und Rücknahmepreis 

 

1. Der Ausgabeaufschlag beträgt bis zu fünf Pro-

zent des Anteilwertes. Es steht der Gesellschaft 

frei, für das OGAW-Sondervermögen oder für 

eine oder mehrere Anteilklassen einen niedrige-

ren Ausgabe-aufschlag zu berechnen oder von 

der Berechnung eines Ausgabeaufschlages ab-

zusehen. 

 

2. Ein Rücknahmeabschlag wird nicht erhoben. 

 

§ 6 

Kosten 

 

1. Die Gesellschaft erhält für die Verwaltung des 

OGAW-Sondervermögens eine jährliche Vergü-

tung von bis zu 1,50 Prozent des durchschnittli-

chen Nettoinventarwertes des OGAW-Sonder-

vermögens in der Abrechnungsperiode, der sich 

jeweils aus den Monatsendwerten errechnet. Die 

Vergütung wird monatlich anteilig erhoben. Es 

steht der Gesellschaft frei, für das OGAW-Son-

dervermögen oder für eine oder mehrere Anteil-

klassen eine niedrigere Vergütung zu berechnen 

oder von der Berechnung einer Vergütung abzu-

sehen. Die Gesellschaft gibt für jede Anteilklasse 

im Verkaufsprospekt, im Jahres- und Halbjahres-

bericht die erhobene Verwaltungsvergütung an. 

 

2. Die Verwahrstelle erhält für ihre Tätigkeit eine 

jährliche Vergütung von bis zu 0,05 Prozent des 

durchschnittlichen Nettoinventarwertes des 

OGAW-Sondervermögens in der Abrechnungs-

periode, errechnet aus den Monatsendwerten 

(jedoch mindestens EUR 20.000 p.a.). Die Vergü-

tung wird monatlich anteilig erhoben. 

 

3. Der Betrag, der jährlich aus dem OGAW-Sonder-

vermögen nach der vorstehenden Ziffer 1 und 2 

als Vergütung sowie nach 5 n) als Aufwendungs-

ersatz entnommen wird, kann insgesamt bis zu 

1,67 Prozent des durchschnittlichen Nettoinven-

tarwertes des OGAW-Sondervermögens in der 

Abrechnungs-periode, der aus den Werten am 

Ende eines jeden Monats errechnet wird, betra-

gen. 

 

4. Die Gesellschaft kann für die Verwaltung des 

Sondervermögens zusätzlich zu den vorange-

stellten Vergütungen je ausgegebenen Anteil 

eine erfolgsabhängige Vergütung in Höhe von 

bis zu 15 % des Betrages erhalten, um den die 

Anteilwertentwicklung die Entwicklung des Ver-

gleichsindex am Ende einer Abrechnungsperi-

ode übersteigt (Outperformance über den Ver-

gleichsindex, d.h. positive Abweichung der An-

teilwertentwicklung von der Benchmarkentwick-

lung, nachfolgend auch „Positive Benchmark-

Abweichung“ genannt), jedoch insgesamt 

höchstens bis zu 2,0 % des durchschnittlichen 

Nettoinventarwertes des Sondervermögens in 

der Abrechnungsperiode, der aus den Werten 

am Ende eines jeden Monats errechnet wird. 

 

Die dem OGAW-Sondervermögen belasteten 

Kosten dürfen vor dem Vergleich nicht von der 

Entwicklung des Vergleichsindex abgezogen 

werden. 

 

Unterschreitet die Anteilwertentwicklung am 

Ende einer Abrechnungsperiode die Entwicklung 

des Vergleichsindex (Underperformance zum 

Vergleichsindex, d.h. negative Abweichung der 

Anteilwertentwicklung von der Benchmarkent-

wicklung, nachfolgend auch „Negative Bench-

mark-Abweichung“ genannt), so erhält die Ge-

sellschaft keine erfolgsabhängige Vergütung. 

Entsprechend der Berechnung der erfolgsabhän-

gigen Vergütung bei Positiver Benchmark-Ab-

weichung wird nun auf Basis der Negativen 

Benchmark-Abweichung ein Underperfor-

mancebetrag pro Anteilwert errechnet und in die 

nächste Abrechnungsperiode als negativer Vor-

trag vorgetragen („Negativer Vortrag“). Der Ne-

gative Vortrag wird nicht durch einen Höchstbe-

trag begrenzt. Für die nachfolgende Abrech-

nungsperiode erhält die Gesellschaft nur dann 

eine erfolgsabhängige Vergütung, wenn der aus 

Positiver Benchmark-Abweichung errechnete 

Betrag am Ende dieser Abrechnungsperiode den 

Negativen Vortrag aus der vorangegangenen 

Abrechnungsperiode übersteigt. In diesem Fall 

errechnet sich der Vergütungsanspruch aus der 

Differenz beider Beträge. Übersteigt der aus Po-

sitiver Benchmark-Abweichung errechnete Be-

trag den Negativen Vortrag aus der vorangegan-

genen Abrechnungsperiode nicht, werden beide 

Beträge verrechnet. Der verbleibende Underper-

formancebetrag pro Anteilwert wird wieder in 

die nächste Abrechnungsperiode als neuer „Ne-

gativer Vortrag“ vorgetragen. Ergibt sich am 

Ende der nächsten Abrechnungsperiode erneut 

eine Negative Benchmark-Abweichung, so wird 

der vorhandene Negative Vortrag um den aus 
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dieser Negativen Benchmark-Abweichung er-

rechneten Underperformancebetrag erhöht. Bei 

der jährlichen Berechnung des Vergütungsan-

spruchs werden etwaige Underperformancebe-

träge der jeweils fünf vorangegangenen Abrech-

nungsperioden berücksichtigt. Existieren für das 

Sondervermögen weniger als fünf vorangegan-

gene Abrechnungs-perioden, so werden alle vo-

rangegangenen Abrechnungsperioden berück-

sichtigt. 

 

Die Abrechnungsperiode beginnt am 1.01. und 

endet am 31.12. eines Kalenderjahres. Die erste 

Abrechnungsperiode beginnt mit der Auflegung 

des OGAW-Sondervermögens und endet erst 

am zweiten 31.12., der der Auflegung folgt. 

 

Als Vergleichsindex wird „STOXX® Europe TMI 

Small Net Return EUR Index“ festgelegt. Falls der 

Vergleichsindex entfallen sollte, wird die Gesell-

schaft einen angemessenen anderen Index fest-

legen, der an die Stelle des genannten Index tritt. 

 

Die erfolgsabhängige Vergütung wird durch den 

Vergleich der Entwicklung des Vergleichsindex 

mit der Anteilwertentwicklung, die nach der BVI-

Methode berechnet wird, in der Abrechnungspe-

riode ermittelt. Zur Ermittlung der Anteilwertent-

wicklung des OGAW-Sondervermögens wird der 

Anteilwert am Geschäftsjahresende mit dem An-

teilwert zum Ende des Vorjahres verglichen, wo-

bei Ausschüttungen und zu Lasten des OGAW-

Sondervermögens geleistete Steuerzahlungen 

dem Anteilwert rechnerisch wieder zugeschla-

gen werden (BVI-Methode). 

 

Entsprechend dem Ergebnis eines täglichen Ver-

gleichs wird eine rechnerisch angefallene er-

folgsabhängige Vergütung im Sondervermögen 

je ausgegebenen Anteil zurückgestellt oder eine 

bereits gebuchte Rückstellung entsprechend 

aufgelöst. Aufgelöste Rückstellungen fallen dem 

Sondervermögen zu. Eine erfolgsabhängige Ver-

gütung kann nur entnommen werden, soweit 

entsprechende Rückstellungen gebildet wurden. 

 

Die erfolgsabhängige Vergütung kann auch 

dann entnommen werden, wenn der Anteilwert 

am Ende der Abrechnungsperiode den Anteil-

wert zu Beginn der Abrechnungsperiode unter-

schreitet („Negative Anteilwertentwicklung“). 

 

5. Neben den vorgenannten Vergütungen gehen 

die folgenden Aufwendungen zu Lasten des 

OGAW-Sondervermögens: 

 

a) bankübliche Depot- und Kontogebühren, 

ggf. einschließlich der banküblichen Kosten 

für die Verwahrung ausländischer Vermö-

gensgegen-stände im Ausland; 

 

b) Kosten für den Druck und Versand der für 

die Anleger bestimmten gesetzlich vorge-

schriebenen Verkaufsunterlagen (Jahres- 

und Halbjahresberichte, Verkaufsprospekt, 

wesentliche Anlegerinformationen); 

 

c) Kosten der Bekanntmachung der Jahres- 

und Halbjahresberichte, der Ausgabe- und 

Rücknahmepreise und ggf. der Ausschüt-

tungen oder Thesaurierungen und des Auf-

lösungs-berichtes; 

 

d) Kosten der Erstellung und Verwendung ei-

nes vertraglich oder gesetzlich vorgesehe-

nen dauerhaften Datenträgers, außer im Fall 

der Informationen über Verschmelzungen 

von Investmentvermögen und außer im Fall 

der Informationen über Maßnahmen im Zu-

sammenhang mit Anlagegrenzverletzungen 

oder Berechnungsfehlern bei der Anteilwer-

termittlung; 

 

e) Kosten für die Prüfung des OGAW-Sonder-

vermögens durch den Abschlussprüfer des 

OGAW-Sondervermögens; 

 

f) Kosten für die Bekanntmachung der Besteu-

erungsgrundlagen und der Bescheinigung, 

dass die steuerlichen Angaben nach den Re-

geln des deutschen Steuerrechts ermittelt 

wurden; 

 

g) Kosten für die Geltendmachung und Durch-

setzung von Rechtsansprüchen durch die 

Gesellschaft für Rechnung des OGAW-Son-

dervermögens sowie der Abwehr von gegen 

die Gesellschaft zu Lasten des OGAW-Son-

dervermögens erhobenen Ansprüchen;  

 

h) Gebühren und Kosten, die von staatlichen 

Stellen in Bezug auf das OGAW-Sonderver-

mögen erhoben werden; 

 

i) Kosten für Rechts- und Steuerberatung im 

Hinblick auf das OGAW-Sondervermögen;  

 

j) Kosten sowie jegliche Entgelte, die mit dem 

Erwerb und/oder der Verwendung bzw. 

Nennung eines Vergleichsmaßstabes oder 

Finanzindizes anfallen können; 

 

k) Kosten für die Beauftragung von Stimm-

rechts-bevollmächtigten; 
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l) Kosten für die Analyse des Anlageerfolges 

des OGAW-Sondervermögens durch Dritte; 

 

m) Kosten für die Bereitstellung von Analyse-

material oder -dienstleistungen durch Dritte 

in Bezug auf ein oder mehrere Finanzinstru-

mente oder sonstige Vermögenswerte oder 

in Bezug auf die Emittenten oder potenziel-

len Emittenten von Finanzinstrumenten 

oder in engem Zusammenhang mit einer 

bestimmten Branche oder einem bestimm-

ten Markt bis zu einer Höhe von 0,12 Pro-

zent p.a. des durchschnittlichen Nettoinven-

tarwertes des OGAW-Sondervermögens in 

der Abrechnungsperiode, der aus den Wer-

ten am Ende eines jeden Monats errechnet 

wird. 

 

n) Kosten, die anfallen im Zusammenhang mit 

dem Erwerb und der Veräußerung von Ver-

mögensgegenständen (Transaktionskos-

ten); 

 

o) Steuern, insbesondere Umsatzsteuer, die 

anfallen im Zusammenhang mit den vorste-

hend in Buchstaben a) bis n) genannten und 

vom Sondervermögen zu ersetzenden Auf-

wendungen. 

 

6. Die Gesellschaft hat im Jahresbericht und im 

Halbjahresbericht den Betrag der Ausgabe-auf-

schläge und Rücknahmeabschläge offen zu le-

gen, die dem OGAW-Sondervermögen im Be-

richtszeitraum für den Erwerb und die Rück-

nahme von Anteilen und Aktien im Sinne des § 

196 KAGB berechnet worden sind. Beim Erwerb 

von Anteilen oder Aktien, die direkt oder indirekt 

von der Gesellschaft selbst oder einer anderen 

Gesellschaft verwaltet werden, mit der die Ge-

sellschaft durch eine wesentliche unmittelbare 

oder mittelbare Beteiligung verbunden ist, darf 

die Gesellschaft oder die andere Gesellschaft für 

den Erwerb und die Rücknahme keine Ausgabe-

aufschläge und Rücknahmeabschläge berech-

nen. Die Gesellschaft hat im Jahresbericht und im 

Halbjahresbericht die Vergütung offen zu legen, 

die dem OGAW-Sondervermögen von der Ge-

sellschaft selbst, von einer anderen Verwaltungs-

gesellschaft oder einer anderen Gesellschaft, mit 

der die Gesellschaft durch eine wesentliche un-

mittelbare oder mittelbare Beteiligung verbun-

den ist als Verwaltungsvergütung für die im 

OGAW-Sondervermögen gehaltenen Anteile 

oder Aktien berechnet wurde. 

 

ERTRAGSVERWENDUNG UND GESCHÄFTSJAHR 

 

§ 7 

Ausschüttung 

 

1. Die Gesellschaft schüttet grundsätzlich die wäh-

rend des Geschäftsjahres für Rechnung des 

OGAW-Sondervermögens angefallenen und 

nicht zur Kostendeckung verwendeten Zinsen, 

Dividenden und sonstige Erträge – unter Berück-

sichtigung des zugehörigen Ertragsausgleichs – 

anteilig je Anteilklasse aus. Realisierte Veräuße-

rungsgewinne – unter Berücksichtigung des zu-

gehörigen Ertragsausgleichs können ebenfalls 

zur Ausschüttung herangezogen werden. 

2. Ausschüttbare Erträge gemäß Abs. 1 können zur 

Ausschüttung in späteren Geschäftsjahren inso-

weit vorgetragen werden, als die Summe der 

vorgetragenen Erträge 15 Prozent des jeweiligen 

Wertes des OGAW-Sondervermögens zum Ende 

des Geschäftsjahres nicht übersteigt. Erträge aus 

Rumpfgeschäftsjahren können vollständig vor-

getragen werden. 

 

3. Im Interesse der Substanzerhaltung können Er-

träge teilweise, in Sonderfällen auch vollständig 

zur Wiederanlage im OGAW-Sondervermögen 

bestimmt werden. 

 

4. Die Ausschüttung erfolgt jährlich innerhalb von 

vier Monaten nach Schluss des Geschäftsjahres. 

Zwischenausschüttungen sind zulässig. 

 

§8 

Thesaurierung  

 

Für die thesaurierenden Anteilklassen legt die Gesell-

schaft die während des Geschäftsjahres für Rechnung 

des OGAW-Sondervermögens angefallenen und 

nicht zur Kostendeckung verwendeten Zinsen, Divi-

denden und sonstigen Erträge – unter Berücksichti-

gung des zugehörigen Ertragsausgleichs – sowie die 

realisierten Veräußerungsgewinne der thesaurieren-

den Anteilklassen im OGAW-Sondervermögen antei-

lig wieder an. 

 

§ 9 

Geschäftsjahr 

 

Das Geschäftsjahr des OGAW-Sondervermögens be-

ginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines 

jeden Jahres. 
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29. Der Fonds im Überblick 

 

Lupus alpha Smaller Pan European Champions 
 

 

WKN  Verwahrstelle  

 

Anteilklasse „C“ 

Anteilklasse „CT“ 

Anteilklasse „R“ 

 

A1J9DT 

A2QNXP 

A2DTNV 

  

 

 

Kreissparkasse Köln 

ISIN  Verwahrstellengebühr  

 

 

Anteilklasse „C“ 

Anteilklasse „CT“ 

Anteilklasse „R“ 

 

 

DE000A1J9DT9 

DE000A2QNXP3 

DE000A2DTNV7 

  

 

0,05 Prozent p.a., mindes-

tens 

EUR 20.000 p.a. 

Auflagezeitpunkt  Vergleichsmaßstab  

 

Anteilklasse „C“ 

Anteilklasse „CT“ 

Anteilklasse „R“ 

 

5. Dezember 2013 

1. Februar 2022 

1. Dezember 2020 

  

 

STOXX Europe TMI Small Net 

Return EUR Index 

Ausgabeaufschlag  Fondswährung  

 

Anteilklasse „C“ 

Anteilklasse „CT“ 

Anteilklasse „R“ 

 

bis zu 5,00 Prozent 

bis zu 5,00 Prozent 

bis zu 5,00 Prozent 

  

 

 

Euro 

Erfolgsabhängige 

Vergütung  
 

Sonstige Kosten  
 

 

Näheres siehe Abschnitt 

„Verwaltungs- und sonstige 

Kosten“. 

 

 

siehe Abschnitt „Verwal-

tungs- und sonstige Kosten“. 

Verwaltungsvergütung  Ertragsverwendung  

 

Anteilklasse „C“ 

Anteilklasse „CT“ 

Anteilklasse „R“ 

 

bis zu 1,00 Prozent p.a. 

bis zu 1,00 Prozent p.a. 

bis zu 1,50 Prozent p.a. 

Anteilklasse „C“ 

Anteilklasse „CT“ 

Anteilklasse „R“ 

ausschüttend 

thesaurierend 

ausschüttend 

Geschäftsjahresende  Auslandsvertrieb  

 

 

 

 

31. Dezember 

 

Anteilklasse „C“ 

Anteilklasse „CT“ 

Anteilklasse „R“ 

 

Österreich, Frankreich 

Österreich 

Österreich, Frankreich 

Mindestanlagesumme  Einstufung gem. SFDR  

    

Anteilklasse „C“ 

Anteilklasse „CT“ 

Anteilklasse „R“ 

EUR 500.000 

EUR 1.000.000 

Keine Mindestanlagesumme 

 
 

Artikel 8 Fonds 
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30.  Anhang zur Offenlegungs- und Taxonomieverordnung 

 

VORVERTRAGLICHE INFORMATIONEN ZU DEN IN ARTIKEL 8  ABSÄTZE 1,  2  UND 2A DER VER-

ORDNUNG (EU)  2019/2088  UND ARTIKEL 6  ABSATZ 1  DER VERORDNUNG (EU)  2020/852  

GENANNTEN F INANZPRODUKTEN  

 

 

Eine nachhaltige In-

vestition ist eine Inves-

tition in eine Wirt-

schaftstätigkeit, die zur 

Erreichung eines Um-

weltziels oder sozialen 

Ziels beiträgt, voraus-

gesetzt, dass diese In-

vestition keine Umwelt-

ziele oder sozialen 

Ziele erheblich beein-

trächtigt und die Un-

ternehmen, in die in-

vestiert wird, Verfah-

rensweisen einer guten 

Unternehmens-führung 

anwenden. 

 Name des Produkts: 

Lupus alpha Smaller Pan European Champions 

Unternehmenskennung 

(LEI-Code): 

529900PG151NHRHZ0A29 

 Ökologische und/oder soziale Merkmale 

 

   Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?  

 ☐ Ja  ☒ Nein 

    ☐ Es wird damit ein Mindestanteil an nachhaltigen 

Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: 

_% 

☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-

Taxonomie als ökologisch nachhaltig ein-

zustufen sind 

☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-

Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

 

 

 

 

 

 

   ☐ Es wird damit ein Mindestanteil an nachhaltigen 

Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: 

 % 

☒ Es werden damit ökologische/soziale 

Merkmale beworben und obwohl 

keine nachhaltigen Investitionen an-

gestrebt werden, enthält es einen Min-

destanteil von 20 % an nachhaltigen 

Investitionen 

☐ mit einem Umweltziel in Wirt-

schaftstätigkeiten, die nach der EU- 

Taxonomie als ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

☒ mit einem Umweltziel in Wirt-

schaftstätigkeiten, die nach der EU- 

Taxonomie nicht als ökologisch 

nachhaltig einzustufen sind 

☒ mit einem sozialen Ziel 

 

☐ Es werden damit ökologi-

sche/soziale Merkmale beworben, 

aber keine nachhaltigen Investi-

tionen getätigt. 

 

 

Die EU-Taxonomie ist 

ein Klassifikations-sys-

tem, das in der Verord-

nung (EU) 2020/852 

festgelegt ist und ein 

Verzeichnis von ökolo-

gisch nachhaltigen 

Wirtschaftstätigkei-

ten enthält. In dieser 

Verordnung ist kein 

Verzeichnis der sozial 

nachhaltigen Wirt-

schaftstätigkeiten fest-

gelegt. Nachhaltige In-

vestitionen mit einem 

Umweltziel könnten ta-

xonomiekonform sein 

oder nicht. 

 

 

  Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem Finanzprodukt bewor-

ben? 

 

  Bei der Umsetzung der Strategie des Fonds werden Umwelt- und Sozial-Standards in unterschiedlicher 

Gewichtung berücksichtigt. Dabei werden Investitionen in Qualitätsunternehmen (Small & Mid Caps) 

unter Ausschluss von nicht-nachhaltigen Geschäftsmodellen bzw. Einhaltung von Mindeststandards 

getätigt. ESG-Kriterien werden darüber hinaus in die fundamentale Bottom-up-Analyse integriert. Dafür 

orientiert sich der Fonds weder an einem Referenzwert, noch wird ein Referenzwert nachgebildet.  

 

Mit Nachhaltig-

keitsindikatoren 

  Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung der einzelnen ökolo-

gischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, heran-

gezogen? 
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wird gemessen, in-

wieweit die mit dem 

Finanzprodukt be-

worbenen ökologi-

schen oder sozialen 

Merkmale erreicht 

werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei den wichtigsten 

nachteiligen Aus-

wirkungen handelt 

es sich um die be-

deutendsten nach-

teiligen Auswirkun-

gen von Investiti-

onsentscheid-ungen 

auf Nachhaltig-

keitsfaktoren in den 

Bereichen Umwelt, 

Soziales und Be-

schäfti-gung, Ach-

tung der Menschen-

rechte und Bekämp-

fung von Korruption 

und Bestechung. 

 

 Alle investierbaren Unternehmen werden nach ökologischen, sozialen, ethischen und Governance-

Kriterien klassifiziert. Die Analyse umfasst unter anderem Sozialstandards, Umweltmanagement, 

Produktportfolio und Unternehmensführung. Im Rahmen eines umfassenden Negativ-Screenings 

werden Werte ausgeschlossen, die bestimmten Mindeststandards nicht genügen. Diese gelten für 

alle Wertpapiere (wie z.B. Aktien) und Geldmarktinstrumente im Portfolio: 

 

Umwelt: 

• Abbau von Kraftwerkskohle > 5% Umsatz 

• Energieerzeugung aus Kraftwerkskohle > 5% Umsatz 

• Unkonventionelle Fördermethoden von Öl und Gas (inkl. Ölsand, Ölschiefer & Fracking) > 0% 

Umsatz 

 

Soziales: 

• Verstöße gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 

Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen. Diese Prüfung umfasst weiterhin: 

o Verstöße gegen den UN Global Compact (UNGC) 

o Verstöße gegen die ILO Kernarbeitsnormen im eigenen Unternehmen und der 

Lieferkette sowie mangelhafte Reaktion/Aufarbeitung seitens des Unternehmens 

o Verstöße gegen die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte (UNGP) 

 

Governance: 

• Sehr schwere, andauernde Kontroversen, für die das Unternehmen direkt verantwortlich ist 

• Sehr schwere, teilweise abgeschlossene Kontroversen, für die das Unternehmen direkt 

verantwortlich ist 

• Verstöße gegen internationale Korruptionskonventionen und mangelhafte 

Reaktion/Aufarbeitung seitens des Unternehmens 

 

Ethik: 

• Produktion/Vertrieb/Dienstleistungen von Streumunition, Anti-Personen-Minen und 

sonstigen kontroversen Waffen  

• Produktion von Tabak > 5% Umsatz 

 

Alle Unternehmen, die keins der genannten Ausschlusskriterien verletzen und unter Berücksichtigung 

von nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (PAIs – siehe unten) nicht ausgeschlossen 

werden, sind grundsätzlich investierbar. 

 

 

   Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teil-

weise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei? 

 

  Wir verpflichten uns, mindestens 20% des Sondervermögens in explizit nachhaltige Investitionen mit 

Umwelt- und/oder sozialem Ziel zu tätigen. Eine Investition / ein Unternehmen gilt für uns dann als 

explizit nachhaltig, wenn seine Produkte bzw. sein operatives Verhalten auf mindestens eines der 17 

Sustainable Development Goals (SDGs) ausgerichtet sind (Eng.: Aligned oder Strongly Aligned), und es 

gleichzeitig mit seinen Produkten und operativen Verhalten keinem der anderen SDGs konträr 

gegenübersteht (Eng.: Misaligned oder Strongly Misaligned). 

 

Die SDGs sind die nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen. 

 

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter . Bei der Betrachtung des Beitrags zu den SDGs wenden 

wir die Methodologie von MSCI ESG an (Sustainable Impact Metrics: https://www.msci.com/esg-

sustainable-impact-metrics). 
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  Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise 

getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen nachhaltigen Anlageziele erheb-

lich schaden? 

 

 Zusätzlich zur bereits genannten Prüfung, dass die Produkte bzw. das operative Verhalten eines 

Unternehmens keinem der 17 SDGs konträr gegenüberstehen sollen, analysieren wir (1) erweiterte 

Ausschlusskriterien und (2) alle relevanten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren 

(Eng.: Principal Adverse Impact Indicators – PAIs) und definieren spezifische Kriterien und 

Schwellenwerte (Details – siehe Folgefrage). 

 

Die erweiterten Ausschlusskriterien umfassen:  

− Abbau von Kraftwerkskohle > 1 % Umsatz 

− Aktivitäten im Zusammenhang mit Nuklearwaffen (keine Toleranzgrenze) 

− Produktion von Militärgütern sowie damit verbundene Dienstleistungen (z.B. Forschung) > 5% 

Umsatz 

− Produktion oder Verkauf von Feuerwaffen und Munition für den zivilen Gebrauch > 5% Um-

satz 

− Produktion und Vertrieb von Atomstrom sowie Produkte und Dienstleistungen für die Atom-

stromindustrie > 5% Umsatz 

− Tabakproduktion (ohne Toleranzgrenze) 

− Aktivitäten im Zusammenhang mit Tabak > 5% 

 

 Wie werden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berück-

sichtigt? 

 

 Wir berücksichtigen die folgenden verpflichtenden zehn PAIs für Unternehmen, inklusive der 

zugehörigen Kriterien und Schwellenwerte. Für numerische PAIs berechnen wir das Perzentil innerhalb 

der IVA-Industrie des entsprechenden Unternehmens. 

 

PAI 
Kriterium/ 

Schwellenwert 

PAI 2: CO2-Fußabdruck 90%-Perzentil 

PAI 3: THG-Emissionsintensität 90%-Perzentil 

PAI 4: Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen 

Brennstoffe tätig sind 
Ja 

PAI 5: Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung 

aus nicht erneuerbaren Energiequellen 
90%-Perzentil 

PAI 6: Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sek-

toren 
90%-Perzentil 

PAI 7: Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete schutzbedürfti-

ger Biodiversität auswirken 
Ja 

PAI 9: Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle 90%-Perzentil 

PAI 10: Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die 

Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit 

und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen 

Ja 

PAI 13: Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen 

(durchschnittliches Verhältnis von Frauen zu Männern) 
0% 

PAI 14: Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, 

Streumunition, chemische und biologische Waffen) 
Ja 

 

Aufgrund der teils noch unzureichenden Datenqualität wird erst bei zwei Verstößen gegen die oben 

genannten PAI-Kriterien eine Nicht-Nachhaltigkeit festgestellt. Dadurch wird das Risiko minimiert, dass 

Unternehmen wegen möglicher Datenfehler ausgeschlossen werden. Für PAIs, die wir als besonders 
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kritisch einstufen (bspw. Engagement in umstrittenen Waffen), wird jedoch bereits im Vorfeld durch eine 

genauere Prüfung auch ein Ausschluss bei einer Verletzung sichergestellt (siehe Antwort auf die Frage 

„Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf 

Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“ weiter unten). 

 

Bei der Bestimmung der relevanten PAIs berücksichtigen wir mögliche Überschneidungen (z.B. bei PAI 1 

und PAI 2) sowie die generelle Verfügbarkeit von Daten zu einem PAI. Das Ziel besteht darin, 

Unternehmen, die Daten zur Verfügung stellen, nicht zu benachteiligen. Die Verfügbarkeit der Daten 

wird jedoch kontinuierlich beobachtet und evaluiert, sodass unser Ansatz bei Veränderungen zeitnah 

angepasst werden kann. 

 

Da es sich bei dem Fonds um einen Aktienfonds handelt, werden PAIs für Staaten und supranationale 

Organisationen sowie Immobilien nicht berücksichtigt 

 

 

  Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unterneh-

men und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Ein-

klang? Nähere Angaben: 

 

 

  Für den gesamten Fonds (nicht nur für den Anteil nachhaltiger Investitionen) schließen wir 

Unternehmen aus, die gegen die oben genannten OECD-Leitsätze oder die UNGC-

Grundsätze verstoßen. 

 

   

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, 

nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich 

beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt. 

 

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem 

Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch 

nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses 

Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für 

ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 

 

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht 

erheblich beeinträchtigen. 

 

   

Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhal-

tigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 

 ☒ Ja: 

Die folgenden nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Eng.: Principal Adverse 

Impacts – PAIs) werden für alle Wertpapiere und Geldmarktinstrumente berücksichtigt: 

 

Umwelt: 

• CO2-Fußabdruck & CO2-Intensität 

• Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken 

 

Soziales: 

• Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für 

wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen 

• Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische 

und biologische Waffen) 

 

Governance: 

• Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen  
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• Unzureichende Maßnahmen bei Verstößen gegen die Standards zur Korruptions- und 

Bestechungsbekämpfung 

 

Weist ein Unternehmen nachteilige Auswirkungen auf die genannten Nachhaltigkeitsfaktoren auf, 

führt dies grundsätzlich zu einem Ausschluss. Um Unternehmen jedoch die Möglichkeit zu bieten, 

sich bei bestimmten Faktoren im Laufe der Zeit zu verbessern („Transition“), treten wir bezüglich 

folgender Faktoren unter bestimmten Bedingungen in einen Engagement Prozess ein: 

 

• CO2-Fußabdruck & CO2-Intensität (wenn beide Kennzahlen im untersten Quartil der 

entsprechenden IVA-Industry sind). 

bzw. 

• mangelndem Mindestmaß an Geschlechtervielfalt in Leitungs- und Kontrollorganen 

(keine Frau in den genannten Organen) 

 

Das Unternehmen bleibt für uns nur investierbar, wenn für uns nachvollziehbare Pläne zur 

Verbesserung dieser nachteiligen Auswirkungen vorliegen bzw. diese mit dem Unternehmen im 

direkten Dialog vereinbart werden können. Für diese Unternehmen dokumentieren wir die Pläne, 

die angestrebten und die umgesetzten Veränderungen. Treten die gewünschten Veränderungen 

nicht ein bzw. zeigt das Unternehmen nicht die vereinbarte Bereitschaft, folgt nach mehreren 

Eskalationsstufen der Verkauf der Position als Ultima Ratio. 

 

Das oben beschriebene Engagement kann dabei immer nur für CO2-bezogene PAIs oder 

Geschlechtervielfalt in Leitungs- und Kontrollorganen angewandt werden. Bedarf ein Investment in 

ein Unternehmen Engagement bei beiden genannten Bereichen, sehen wir von einem Investment 

ab. 

 

Für die Bewertung einer nachhaltigen Investition berücksichtigen wir weitere PAIs (siehe Frage „Wie 

werden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“ 

weiter oben). 

 

Die vorgenannten PAIs werden mit Hilfe unseres externen Research-Anbieters MSCI geprüft. 

Unternehmen, für die MSCI bisher keine Analyse erstellt hat, werden intern geprüft. Auch die von 

MSCI zur Verfügung gestellten Informationen werden intern geprüft, da das Portfolio Management 

meist einen direkten Zugang zum Management der untersuchten Unternehmen hat und diese 

Informationen kritisch hinterfragen kann. Das CO2-Fußabdruck-/CO2-Intensität-Perzentil der 

Emittenten wird intern auf der Grundlage der MSCI CO2-Fußabdruck-/CO2-Intensität-Daten und der 

jeweiligen IVA-Branche berechnet. 

 

Die Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren sind 

im Jahresbericht des Fonds verfügbar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

☐ Nein 

 

 

   

 

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt? 

 

 

Die Anlagestrate-

gie dient als Richt-

schnur für Investiti-

onsentscheidun-

 Im Lupus alpha Smaller Pan European Champions bündeln wir die vielversprechendsten kleineren 

und mittleren Unternehmen aus Europa in einem Fonds. Auf Basis eines konsequenten Bottom-up-

Ansatzes selektieren wir aus Anlagesicht interessante, in ihrer Nische weltweit führende 

Unternehmen, die hohe Marktanteile und häufig hervorragende Erträge erzielen. Mit Qualitätstiteln 

aus dem Bereich der Small & Mid Caps bewegen wir uns in speziellen, nicht ausgereizten Märkten. 
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gen, wobei be-

stimmte Kriterien 

wie beispiels-weise 

Investitionsziele 

oder Risikotoleranz 

berücksichtigt wer-

den. 

Dadurch erschließen sich für den Investor vielfältige Möglichkeiten in diesem Marktsegment. Bei der 

Umsetzung der Strategie werden Umwelt-, Ethik-, Sozial- und Governance-Standards berücksichtigt. 

 

   Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der 

Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet 

werden? 

 

Die Verfahrenswei-

sen einer guten Un-

ternehmensfüh-

rung umfassen so-

lide Management-

strukturen, die Be-

ziehungen zu den 

Arbeitnehmern, die 

Vergütung von Mit-

arbeitern sowie die 

Einhaltung der Steu-

ervorschriften 

 Im Rahmen eines umfassenden Negativ-Screenings werden Werte ausgeschlossen, die bestimmten 

Mindeststandards nicht genügen. Diese gelten für alle Wertpapiere (wie z.B. Aktien) und 

Geldmarktinstrumente im Portfolio. 

 

Umwelt: 

• Abbau von Kraftwerkskohle > 5% Umsatz 

• Energieerzeugung aus Kraftwerkskohle > 5% Umsatz 

• Unkonventionelle Fördermethoden von Öl und Gas (inkl., Ölsand, Ölschiefer & Fracking) 

> 0% Umsatz 

 

Soziales: 

• Verstöße gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 

Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen. Diese Prüfung umfasst weiterhin: 

o Verstöße gegen den UN Global Compact (UNGC) 

o Verstöße gegen die ILO Kernarbeitsnormen im eigenen Unternehmen und der 

Lieferkette sowie mangelhafte Reaktion/Aufarbeitung seitens des Unternehmens 

o Verstöße gegen die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte 

(UNGP) 

 

Governance: 

• Sehr schwere, andauernde Kontroversen, für die das Unternehmen direkt verantwortlich 

ist 

• Sehr schwere, teilweise abgeschlossene Kontroversen, für die das Unternehmen direkt 

verantwortlich ist 

• Verstöße gegen internationale Korruptionskonventionen und mangelhafte 

Reaktion/Aufarbeitung seitens des Unternehmens 

 

Ethik: 

• Produktion/Vertrieb/Dienstleistungen von Streumunition, Anti-Personen-Minen und 

sonstigen kontroversen Waffen  

• Produktion von Tabak > 5% Umsatz 

 

Darüber hinaus werden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren 

(PAIs) wie oben beschrieben verbindlich im Investmentprozess berücksichtigt. 

 

 

   Um welchen Mindestsatz wird der Umfang, der vor der Anwendung dieser Anlagestrategie in 

Betracht gezogenen Investitionen reduziert? 

 

  Es besteht keine Verpflichtung, den Umfang der Investitionen um einen Mindestsatz zu verringern. 

 

 

 

  Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der Unternehmen, in 

die investiert wird, bewertet? 

 

 Der konstruktive Dialog mit den Unternehmen, in die wir investieren, ist ein wesentlicher Teil unseres 

Investmentprozesses. Unser Small & Mid Caps-Team absolviert jedes Jahr etwa 1.500 

Unternehmensgespräche. Hierbei streben wir an, relevante ESG-Themen in den Fokus der Unternehmen 
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zu rücken und Einfluss zu nehmen, um entsprechende Risiken zu adressieren und positive Entwicklungen 

anzustoßen. Governance-Themen spielen hierbei traditionell eine besonders große Rolle. Dies beinhaltet 

z.B. die Vergütung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie die Einhaltung von Steuervorschriften. 

 

Darüber hinaus führen folgende Kriterien zum Ausschluss: 

 

• Verstöße gegen internationale Korruptionskonventionen und mangelhafte 

Reaktion/Aufarbeitung seitens des Unternehmens 

• Sehr schwere, andauernde Kontroversen, für die das Unternehmen direkt verantwortlich ist 

• Sehr schwere, teilweise abgeschlossene Kontroversen, für die das Unternehmen direkt 

verantwortlich ist 

• Verstöße gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 

Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen. Diese Prüfung umfasst weiterhin: 

o Verstöße gegen den UN Global Compact (UNGC) 

o Verstöße gegen die ILO Kernarbeitsnormen im eigenen Unternehmen und der 

Lieferkette sowie mangelhafte Reaktion/Aufarbeitung seitens des Unternehmens 

o Verstöße gegen die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte (UNGP) 

 

Für den Anteil nachhaltiger Investitionen im Portfolio gilt zudem ein MSCI Mindest-ESG-Rating von BB, 

da dieses zusätzlich zu den oben genannten Kriterien noch die Fähigkeit des Unternehmens bestätigt, 

die wichtigsten ESG-Risiken zu mindern und die grundlegenden Erwartungen an die 

Unternehmensführung zu erfüllen. Dies wird den besonderen Anforderungen gerecht, die an explizit 

nachhaltige Investitionen gestellt werden. 

 

   

 

  Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant? 

 

  

Für die Vermögensallokation des Lupus alpha Smaller Pan European Champions gelten folgende 

Bestimmungen: 

1. Wir verpflichten uns, alle Wertpapiere und Geldmarktinstrumente im Fonds nach den beworbenen 

ökologischen und sozialen Merkmalen zu screenen (#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale 

Merkmale).  

2. Wir verpflichten uns, mindestens 20% des Fondsvermögens in nachhaltige Investitionen zu 

investieren (#1A Nachhaltige Investitionen). 

3. Aus (2) ergibt sich ein Anteil an Investitionen mit anderen ökologischen oder sozialen Merkmalen 

von maximal 80% (#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale). 

4. Wir verpflichten uns weder zu einem Mindestanteil an ökologisch nachhaltigen Investitionen, die 

nicht mit der EU-Taxonomie konform sind noch zu einem Mindestanteil an sozial nachhaltigen 

Investitionen. In der Summe müssen diese aber entsprechend (2) mindestens 20% ergeben. 
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Die Vermögensalloka-

tion gibt den jeweiligen 

Anteil der Investitionen in 

bestimmte Vermögens-

werte an. 

Taxonomiekonforme Tä-

tigkeiten, ausgedrückt 

durch den Anteil der: 

- Umsatzerlöse, die den 

Anteil der Einnahmen aus 

umweltfreundlichen Akti-

vitäten der Unter-neh-

men, in die investiert 

wird, widerspiegeln 

- Investitionsausgaben 

(CapEx), die die umwelt-

freundlichen Investitionen 

der Unternehmen, in die 

investiert wird, aufzeigen, 

z. B. für den Übergang zu 

einer grünen Wirtschaft 

Betriebsausgaben 

(OpEx), die die umwelt-

freund-lichen betriebli-

chen Aktivitäten der Un-

ter-nehmen, in die inves-

tiert wird, widerspiegeln. 
 

  

  Inwiefern werden durch den Einsatz von Derivaten die mit dem Finanzprodukt beworbenen öko-

logischen oder sozialen Merkmale erreicht? 

 

 Durch den Einsatz von Derivaten werden keine ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht. Zur 

Erreichung der Anlageziele werden grundsätzlich keine Derivate genutzt.  

 

 In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie 

konform? 

 

 Der Mindestanteil beträgt 0%. 

 

 Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und / 

oder Kernenergie6 investiert?  

 

 

Mit Blick auf die EU-

Taxonomiekonformität 

umfassen die Kriterien für 

fossiles Gas die 

Begrenzung der 

Emissionen und die 

Umstellung auf 

erneuerbare Energie oder 

CO2-arme Kraftstoffe bis 

☐ Ja,  

 

☐ In fossiles Gas   ☐ in Kernenergie 

 

☒ Nein 

 

 
6 Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen 

und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten 
im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt. 

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung 
der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden. 

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale 
Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 
 
Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkate-
gorien: 

Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige Investitionen mit ökologischen oder sozi-
alen Zielen. 

Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen, die auf ökologische 
oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

#1A Nachhaltige In-

vestitionen – 20% Sonstige Umweltziele  –     0-

20% #1 Ausgerichtet auf 

ökologische oder 

soziale Merkmale  #1B Andere ökologi-

sche oder soziale 

Merkmale- bis zu 

80% 

Soziales- 0-20% 

Investitionen 
#2 Andere Investitio-

nen 
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Ende 2025. Die Kriterien 

für Kernenergie 

beinhalten umfassende 

Sicherheits- und 

Abfallentsorgungs-

vorschriften. 

 In den beiden nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Mindestprozentsatz der Investitionen zu se-

hen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Ta-

xonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in 

Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite 

Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die 

keine Staatsanleihen umfassen. 

 

Ermöglichende Tä-

tigkeiten wirken un-

mittelbar ermög-

lichend darauf hin, 

dass andere Tätig-

keiten einen wesent-

lichen Beitrag zu den 

Umweltzielen leis-

ten. 

 

 
 

 

 

 

 

 * Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staa-

ten. 

Übergangstätigkeiten 

sind Tätigkeiten, für die es 

noch keine CO2- armen 

Alternativen gibt und die 

unter anderem Treibhaus-

gasemissionswerte auf-

weisen, die den besten 

Leistungen entsprechen. 

 

  Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tä-

tigkeiten? 

Der Mindestanteil beträgt 0%. 

   

 sind nachhaltige 

Investitionen mit einem 

Umweltziel, die die Kri-

terien für ökologisch 

nachhaltige 

Wirtschaftstätigkeiten 

gemäß der EU-Taxono-

mie nicht berücksichti-

gen. 

    

  

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die 

nicht mit der EU-Taxonomie konform sind? 

Der Mindestanteil beträgt 0%. In der Summe müssen die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel 

und soziale nachhaltigen Investitionen mindestens 20% des Fondsvermögens ausmachen. Nachhaltige 

Investitionen mit einem Umweltziel sind solche, welche mindestens mit einem der umweltbezogenen SDGs 

(z.B. SDG 12: Responsible Consumption and Production oder SDG 13: Climate Action) konform sind. 

0,0%

100,0%

1. Taxonomie-Konformität der 
Investitionen einschließlich 

Staatsanleihen*

Taxonomiekonform

Andere Investionen

0,0%

100,0%

2. Taxonomie-Konformität der 
Investitionen ohne Staatsanleihen*

Taxonomiekonform

Andere Investionen
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  Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen?  

 

 Der Mindestanteil beträgt 0%. In der Summe müssen die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel 

und soziale nachhaltigen Investitionen mindestens 20% des Sondervermögens ausmachen. Soziale 

nachhaltige Investitionen sind solche, welche mindestens mit einem der sozialen SDGs (z.B. SDG 4: Quality 

Education oder SDG 5: Gender Equality) konform sind. 

 

 Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wird mit ihnen ver-

folgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz? 

 Unter "#2 Andere Investitionen" fallen Bankeinlagen. Die Bankeinlagen dienen dem Liquiditätsmanagement. 

Es gibt für diese anderen Investitionen keinen ökologischen Mindestschutz. 

 Wurde ein Index als Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt auf die 

beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet ist? 

Bei den Referenzwer-

ten handelt es sich um 

Indizes, mit denen ge-

messen wird, ob das Fi-

nanzprodukt die be-

worbenen ökologischen 

oder sozialen Merkmale 

erreicht. 

Nein, es wurde kein Index als Referenzwert bestimmt. 

 Inwiefern ist der Referenzwert kontinuierlich auf die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und 

sozialen Merkmale ausgerichtet? 

n/a 

 Wie wird die kontinuierliche Ausrichtung der Anlagestrategie auf die Indexmethode sichergestellt? 

n/a 

 Wie unterscheidet sich der bestimmte Index von einem relevanten breiten Marktindex? 

n/a 

 Wo kann die Methode zur Berechnung des bestimmten Indexes eingesehen werden? 

n/a 

 

  

 Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 

 

 

 Weitere produktspezifische Informationen sind abrufbar im Abschnitt „nachhaltigkeitsbezogene 

Offenlegungen“ unter https://www.lupusalpha.de/produkte/fonds/lupus-alpha-smaller-pan-

european-champions-c/ 

 

 


